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237 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates ,(V. G.P. ). 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1946 
über das Dicnsteinkommen und die Ruhe
und Versorgungs genüsse der Bundesbeamten 

(Gehaltsgesetz 1946).· 

Der Nationalrat hiat 'beschlossen: 

A b s c h n i tt I. 

§ 1. An we n.cl u n 'g s b e re ich. 

(i) Dieses Gesetz findet aufaHe BU11ldesbeam
ten, d.as sind die im öffent'lich-rechtll'ich·en Dienst
verlhählllis z·ur. Republik österreich stehe11lden 
Bediensteten, Anwendung. ' 

(2) Die Bundesbeamten mänlIlJIichen und weih
lichen Geschlechtes sind in ihrer' dienstl'1echt
lichen Behan,dlung gr;undsätzlich glei,chgestellt. 
Eine verschi,edene Behanldlung findet nur in~o
fern statt, ~h .dies aUSIdruckilich hestimmt i'st. 

§ 2. G 1 i e ,d e run g. 
Die ,BundeS/beamten, im foIg'enden kurz Be-

amte genannt, ,gliedern sich ,in 
. \ 
1. Beamte der aJHgemeinen Verwaltu11lg, 
2. Ri<:h!terulil'd st,aa~sa:n'WaltschaJftH.iche Beamte, 
3. Lelhrer und Beamte· des Schulaufsichts

dienstes, 

4: Wa'chebeamte. 

§ 3 .. S 0 n ,d erb e s t ,i, m 'n} u n gen. 

Die Bestimmungen des Absch11:ittes' I finden 
nur soweit Anwenldung, als nidu in .den A.b
schnitten II his V etwas anderes testJgesetzt list. 

§ 4. A.n s te II,oll n g. 
(1) Di~ Aufnahme aols, Beamterel'1folgt durch 

Ernennung auf einen hillsichtlich des. Dienst
zweiilges (§ 6) und der Dienstpostengruppe (§ 7) 
bestimmten Dienstpoo~ten (AnsrelJlunlg). Sie ist 
nur zu'l~ssig, wen,n, ein solcher Dienstpost,en ,frei 
ist und a!Ue IErforderni:ss,e für di,e Audinalhine in 
das Dienstverhäiltnis im aHgemeiußn sowie für 
die E.ru;mgung des Dienstpostetns im Ibesonderen 
erfülllt sind. V o113>ussetzung für die ,.AUttnahme 
in das Dienstverhältnis ist .die VollenduU' .. des 
18. Lebensjahres. ,,, 

(2)' Sofern nicht zur Erzielung eines JUIlgeren 

Nachwuchses die Aufn,ahme atnderer Kratte nötig 
ist, sollen die IPersonalstände durch Oberstellung 
von Beamten ,anderer' Dienst'Zweig,e oder durch 
Anstdlung von BU/Il,desbediensteten, ,die nicht 
unter die Bestimmungen dieses Gesetzes, fallen 
(Vertr:llgsange~eliltle, Arbeiter) ergänzt werden. 
Hiebei sin,d Bewerber aus dem Dienstlbereich, in 
wdJ..chemder Beamue tätig sein soH, vo~ugswei~e 
zu berücksichtigen. 

(3) Der' Beamte wil'1d in der niedrigsten Dienst-· 
postJengruppe seines DielllStzweiges angestellt. 

(4) Wenn es jedoch rbeson,del'e ,di'enstliche Rück
sichten .geboten 'erscheiJnen lassen, kann er auf 
Bescl1iluß ~ der Bundesregierung unmi'tteJlrb~r auf 
einen hÖlhel'en mir ,den Dienstzwerg vo~dhenen 
DioelllStpostenernannt werrden,~ wohei, ausnalhms
weise tdurch V:el1fügung ,des Bundespräsidenten 
auf Vorschlag der Bundesregierunlg auch von den' 
VOl1Schrliften dieses Gesetzes arbweiche~,de Bezüge 
2Jue,rlkannt wer,dem können. 

§, 5. P,rovisorisc1hes Die~st
ver h ä I t n i s. 

_ (1) Das 'Dienstverhältnis ist 'zunäro;.t proviso
risch und wünd ·a'u,f AnSUochen Ides Beamten nach 
vier Jalhren sowie nach Ermilhl ung der5'Olllstigen, 
für die Definitivst,ellun.g vorgeschriebenen Be
dingul1lgen' rdefinioti'V. 

,(2) Das provisorische Dienstv,erhäIt!1is k~nn von 
der n~flnstJbehör,de ,durch schrioftliche Kündigung 
zum Ende jedes Kalendel'1ffionat'es ,gelöst weroen. 
Die Kündigung~frist betr~gt währe11ld ,derel1Sten 
sechs Monate des Dienstve1'1hältlnisses (Prolbezeit). 
einen Monat, nach Albilaufder Prob.ezeilt ~wei 
Monate und nach Vol1enldung des zweiten Dienst., 
jahl'esdrei Monate. Wirhrenld der Prolbezeit ist 
die KürudiiJgtlnig ohne Angalbe ,von G~,den, 
später Inur mit Angabe des Grundes möglich. 

(3) Gründe zur Auflösung des provisorischen 
Dienstver:hältniss,es sind: 

a) Nichtenfüllll:ung von Erfordernissen für die 
.DefinitivsneHung, ' 

b) auf Grund amtsärZltrlichen Gutachteris fest~ 
geswHrer Mangel der körperlichen oder 
geistigen Eignung, 
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c) unbefriedigender Arbeitsel1fQIg, B - Dienstposten der Dienstpostengruppen 
d)pflichowidrtg,es diensrHches oder außer-, VI bis m,' 

drenstliches Ver1halren, C - Diensrposten der Dienstpostengruppen·o 
e) Bedlal1fsmangell. . VI bis IV, ' 

(4) In di'e proV'isotische Dienstzeit kann die Zeit, D -.- Dienstpost'en ,der Dienstpostengruppen 
die f,ür die Vorrückun'g in ihölhere Be2':iige ,nach VI und V, 
§ 22 angerechnet wOl1den ist, ,ganz oder teilweise E - Dienstposten' der DiiCnstpostenlgruppe VI. 

,,~inger'e~ne,t . wel1den.Bei ,Personen, ,die wegen I . • § 8. n ie tU ,st ra n g: 
Ilhrer bisheril,gen Berufslelstunog,en mch § 4, D Di . d d ch d' D .. 
Albs. (4), ;angestellt wmden, kann die provisori- . (1) 'h e

l
[ . en:l~an!g WH' 'dur, le aue~Cier 

ch D
· . k" d 111ner a 10 ,derS't:JjD,en Verwen ungs- und DIenst-s e lenstzeIt· ver ur'Zt weren. . .. .. 

(5) Wä!h Id" D" r rf h unld po'Stengruppe zuruckg.elegten Dlenstz.elt he-

b
.' d :en
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f
>;rens stimmt. Hiiebei 'kommen Zeiträume, die für die 

I~ zu ,rel ona ,en nac re . ra .... ugem Ab- v: "ck . hOO' B" . h d L 
ch'l ß d el:b h d B t k'n A ch orru ung 111 ere ezugoe 111C t anre 1eninar 

s u 'es:, et~ at I er, ean:,e·.eu en nspru, sind nicht in Betracht. . 
allf Defirut:lYste1l.ung. Eine Kundllgung ,durch ·dle ' . 
Dienstlbehöl'de in Idieser Zeit ist jedoch nur (2) Insoweit sich nimt schon hieraus eine be-
wir'kSi:lJIl1, wenn sie dem (Beamten während de·r stimmte Rang,f'Ü'I'ge er:grbt, 'sind ,für deren Beur
in Albs. (1) bestimmten Frust hekanntgegelben tei!lunlg derR<eiihe nach folog,ende Umstän'de maß-
wuride 'oder wenn das Dis'ZipiEriarvel1fachren gebend: . 
anders ats ,durch Einlstdlung, Freispruch oder 1. Das Ranlgvethältl1is in der n~chstntiedrigeren 
VetihäIllgung einer Ol1d1nung;,strafe en,det. Ist. ,dasDien~tlpostemgruppe ,dersellben V,el'Wendungs-, 
DisziplUnarvedahren .durch EintStI'elilul1g, Fre:- gruppe, , . 
spruch oder Verh~gung ,einer Ol'd.nungsstrafe 2. die Dauer .der für die Ruhegenußbemes~ung 
beendet worden, 5'0 kaJ11u ,dUe Definicivstellung anremenlbaren Bundesdienstzeit, 
mi,t Wirkung auf einen Zeitpunkt vor;genommen 3. die Dauer einer nimt.anrechenharen tats;ich .. 
wenden, zu wellch,em cSie o'hne ,das Dis'Ziplin.ar- lichzuruckge1egten Bundes,dienstzeit, 
verfahren möglich :gewes~n wäre. • 4. das Leb ens a1lter. . 

§ 6. Die n stz w e i:g e oll nd Ver w e n- (3) Der Dienstrang von Beamten, auf weld1!! 

,d u n g 's'g r u p p e n. die SestilIl1lIIll1ngen ,des Geretzes vom 22. August 
. (1) Jeder DienstzWielg ~ird einer Vel'Wenldungs- 1945, St. G. BlI. Nr. 134, 'zur W:iederherstellung 

gruppe zugewiesen, und zwa.r: österreichischen Bealmtentums(Beamten-über
le~tungsgesetz)anlgewendet wor,den sillld; richtet 

a) der Vel'Wenldungsogruppe A für den höhe- sich nach der .auif Grund ,des § 7, Albs. (1), des 
ren Dienst, genannten GesetlZes vorgenommenen Rangbe-

b) ,der Verwendl.lngsgruppe B für den Ifach- stimmung. 
technischen D~enst, 

c) der Vel'Wendollngsgl'Uppe C ,für oden ge- (4) Der (B,eamte k,ann erklären, daß Umstände, 
holbenen mittlel'M Dienst,. die nach Abs .. 1(1) his (3) für die Boestimmung 

id) ,der Vel'wendUl1l~sgrUippe D für den miü- s>eines Dienstml1ges maßg,ebend sind, unberück-
leren Dienst, t1 sichtigt bLeiben sollen (Rlan~erzicht). Der Rang-

e) der Verwendungsgruppe E für ,den HHfs- verzicht muß schriftlich erklärt werden und-
dienst. be,darf,der Genehm~gung der Dienstbehörde. Der 

Beamte ist auf Grund desIRal1gverzichtes deroart 
. (2) Die Diemsrzweige und ~hr.e ZU'Yeisung zu zu reihen, daß die Umstände, ,auf die sich der 

den V,el'Wel1dungSigruppen werden ,durch Ver- Rla'ngverzimt bezieht, außer Betr,acht . bl>eihen. 
ordnul1!g der Blundesregierung bestimmt. Die.' ' ' , , De.r Rlangverzicht ist unwi,derruflich. 
Verwendungsgl'Ulppe A UJmfa:ßt die Dienstzwei'ge, 
weILche von Personen mtt vdUer MitteIsd1Ud- und (5) D1ePers'ÜnoaistlandesverZieichnisse sind jähr-
HochJschl1lihiMung versehen wel1den 's.O'}Ilcn. lich mit dem Stand vom 1: Jä'nner ,abzuschließen. 

Den Beamten ist in dieselben lEinblick zu ge-
• (3) Die Vo "'auss etzun.gen· fu"'r .J'l·e TI~l'an""unlg '''on h 

., Il\ l1J.'1" T wä ren. W,el'den di.e·,P,ersonalstandesv,erzeichnisse. 
Dien'Stposten: der ein'Z·elnen Dlenstzweitge - vor . vervid,fältigt, so .sind sie den Beaimt,en ,auf Ver-,· 
allem die enfol1derliche Vorbildung und Ausbil- Langen gegen Ersatz :der Kosten auszufolgen. 
dung -'-werden durch Verofldnun~ der Bundes-
regierung ;bestimmt. § 9. Amt s ti teL 

§ 7. D ,i e n s t pos te illig ru pp e n. Der Beamte führt den mit seinem Dienstposten 

D · D' 'd' d' verbundenen AmtstiteL iDie Amt,stit.eI werden 
(1) le lenstposten wer,en 111 . ie Dienst-

pOistenogl'Uppen VI bis Ieing;eteilt. durch Verordnung der Bundesregierung bestimmt 
(2) Es können v.ongesehen wer,den: und sind gesetzlich geschützt. 

,für DienstzWlei.ge der Vel'WelldufllgS:grup~ § 10. Geh a 11: .. 
A - Dienstposten ,der Diens~postengruppen (1) Der Beamoo erhält emen monatlichen 

VI bis I, Gehalt. 

237 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 60

www.parlament.gv.at



\ 

'\ 

(2) Der Gehalt 1st durch .die iDienstposten
gruppe und in ihr durch die Gehaltsstuf.e, in der 
D1enstpostengruppe VI übelXii,es ,durch die Ver
wend~ngsgruppe bestimmt. 

§ 11. (1) Der Gehalt 'beträgt ,;l'l1f. einem Dienst
posten der Dienstpostengruppe VI: 

In: der Verwendungsgruppe 

In der 
Gehaltsstufe .A I B I eiD I E 

Schilling 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9' 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

316 

340 

364 

388 

412 

~36 

460 

484 

508 

532 

556 

586 

616 

646 

240 

256 

272 

288 

304 

320 

336 

352 

368 

384 

400 

424 

448 

472 

496 

520 

544 
21 676 568 
22 706 

;23 736 

216 
192 

204 

172 

180 

188 
228 \ 216 196 

240 228 204 
252 

264 

276 

292 

308 

324 

340 

356 

372 

392 

412 

432 

452 

472 

492 

240 

252 

264 

276 

288 

300 

312 

324 

336 

352 

368 

384 

400 

4i6 

'212 

220 

228 

236 

244 

252 

260 

268 

276 

288 

300 

312 

324 

{2) Der Beamte der Dieristpo,stengru ppe VI er
reicht in der Verwendungsgruppe A di,e 17. Ge
haltsstufe, in den anderen Verwendungsgruppen 
die 15. Geh'-lltsstufe nur ~nn, wenn sich bei der 
Qualifikation ergibt, daß er mindestens eine 
seinem Dierismlter entsprech,ende Durchschnitts
leistung .aufweist. Solange der Beamte eine solche 
Qualifikation nicht erzielt, bleibt er in der V,er
wendungsgruppe A in der 16. Gehaltsstufe, in 
den VerwendungsgruppenB bis E in ·der 14. Ge
haltirstufe. Spätes~e<ns bei der Qualifimation für 
das J'-lhr, in dem er die 15. Gehalrtsstufe (Ver
wendu11igsgruppe A) oder die 13. Gehaltsstufe 
(\T,errwendu'ngsgruppe iB Ibis iE)erreicht, ist neben 
der Gesoamtbeurteilung auszusprechen, ob er die' 
im ersten Satz geforderte Leistu'ng aufWJeä,st. Auf 
diesen Ausspruch finden die Bestimmungen des 
§ 20 der' Dienstpragmatiik sinngemäß Anwen-
dung. , 

3 

(3) Der Gehalt beträgt auf einen iDienstposten: 

Der Dienstpostengrupp~ 
. 

In der 
Gehaltsstufe viIvlmlnl I 

Sch·illing 

1 412 580 760 1920 1480 
2 436 610 790 1070 1570 
3 460 640 820 1120 1660 
4 490 670 870 1210 1780 
5 520 700 920 1300 1900 
6 . 550 730 970 1390 2020 
7 580 760 1020 1480 2140 
8 610 790 1070 1570 
9 640 820 1120 1660 

(4) Ist der Gehalt, d~r .sich ,nach Abs. (3) ergibt, 
niedriger ,als d,er· Gehalt, der sich in der vorher
gehenden Di'enstposterigruppe erg,eben WlÜrde, so 
erhält der -Be.amte in seiner neuen Dienstposten
gruppe den bisherigen Gehalt, und wenn ein 
solcher Gehalt ,dort nicht vorges,ehen ist, den 
nächsthöheren, .in ,der neLl.eri Dienstpostengruppe 
vOf'gesehenen Gehalt. ,Ist in der neuen Dienst
postengruppe ,ein höherer Gehalt nicht vorge
sehen, so erhält der Brumt,e den Gehalt nach 
Abs. (1). 

(5) 111; der ni,enstpostengruppe V beginnt der 
Geha:lt in der Verwenidunigsigruppe A mit ,der 
dritten GehaltsstUfe, -in der Verwendungs
gruppe B mit de'r zweiten Gehaltsstufe. 

§ 12. (f,ami I j,en z ul.age n. 

(1) Der B.eamte erhält für jedes eigene Kind, 
welch,es das 21. lLebensjahr noch nicht vollendet 
hat und als unrversorgt anzusehen ist, eme 
Kinderzulage von 20 S monatlich. 

,(2) Für ein älteres, anderweitig nicht versorgtes 
eigenes Kind kann die Kinderzulaget ,dann 2U

erlmnnt wef'den, wenn ,das Kind j,nfolge körper
licher oder geistiger Gebf'echen oder infolge 
schwerer Krankheit dauernd außerst,ande ist, sich 
seIhst semen Unterhalt zU verschaffen, ferner 
dann, wenn es Wleg,en Studien oder erweiterter 
fachlicher, Ausbildung die Sdbsterhaltungsfähig
keit noch IlIidlt edangt hat, im Ietzteren Falle 
aber höchstens his zur Yol1endung des 24. Le-
bensjahres. I 

(3) In herücksichtigungswürdigen Fällen kann 
dem Beamten für jedes in seinem Haushalt 
lebende und von ihm erh'-llt,ene IGnd, d.as für 
eine Zulage gemäß Abs. 1(1) nicht in Betracht 
kommt, das 2'1. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat und als unrversorgt anzus~hen. äst, eine Aus
hiHe von 20 S mo~tlich bewiiHigt werden. In 

, 
'0 
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besonde'ren Ausnahmefällen k,ann von dem Er- ,festgesetzt. In der VerWJelldungsgrtippe A kann 
foroernis des ,g-emems'amen Haushaltes ,abgesehen die Zahl ,der Dienstposten der Dienstposten~ 
werden. gruppen VI, V und IV, in der Verwendungs-

(4) Verheirateten Beamt,en, ferner verwitweten gruppe B die Zahl,der iDienstposten der Dienst
Beamten, die eine Kinderzul-Olige oder ei'ne Aus- postengruppen VI und V gemeinsam festgesetzt 
hilfe erhalten, gebührt ein Haushaltungszuschuß werden, wenn der Dienstpostenplan nähere Be
von monatlich 20 S: stimmungen über die Besetzung -der höheren 

(5) V-erheimteten Beamten weiblichen Ge- Di,enstposten enthält. 
schlechtes Igebühren RarnilienzuLagen nur, wenn (2) !Die Verleihung eines Dienstpostens, für den 
sie ,aIs Familienerhalter anzusehen sind und der auf die im Ahs. (1) langegebene Weise micht vor
EhegattJe nicht gleichartige Famili'enzulagen aur -gesorgt ist, ist rechtsu'lllwirba:m .. 
öffentlichen Mitteln bezieht. (3) Inwieweit Pe,rsonalständecaufgeteilt oder zu-

. (6) Geschiedefie Beamte sin,cl, wenn sie für den sammeng,ezogen werden und auf Rechnung eines 
D,nterha:It, der g,eschie,denen Gatcin zu sorgen Dienstpostensein aIl!d~rer Dienstposten besetzt 
v~rpflicht~t sind, den Verheimteten, sonst den we.l'den k,ann, bestimmt der Dienstpostenplan_ 
Verwitwet,en ' gleichzuhalten. i 

(7) Schließt der Beamte eine Ehe oder wird § 16. ,Ernennung a.u'f einen anderen 
ihm ein eheliches Kind geboren, so erhält er di,e D [ e n s t pos t ,e n. 
ihm gemäß Albs. (1) oder (4) gebührendIe (1) Die Verleihung des Dienstpostens eines an,-
Ramilnenzukge im ersten Monat in doppeltem deren Dienst:owei,ges oder einer höhel'en Dienst-
Ausmaß. postengr,uppe erfolgt ,durch Ernennung. 

(8) Jede Knderurug des F,amili,enstlandes wird (2) Eine rückwirkende 'Ernennung ist, soweit, 
für die F,amili-enzul,age vom nächstfolgenden nicht ,durch Gesetz 'etwas anderes bestimmt witid, 
Monatsersten an wirksam. Der Beamte ist ver- rechtsunwirbam. 
pflichtet, jede Knderung seines ;P,amilienstandes, (3) Die Ernennung eines Beamten, der vom 
dVe für die' FamiInenzufa,ge von iBedeutung ist, Dienst suspendiert oder gegen ,den ein Verfahren 
binnen 30 T,ag,en seiner vorgesetzten Dienst- eirugdeitet ist, das sleine Vorrückung in hiYhere 
behörde arnzuzeig,en. Hä1t er diese Frist nicht ein, Bezüge aufschiebt, kann unt,er Offenh:ilten des 
so wil"d der Anspruch ,auf die Ramllienzul,age erst Dienstpostens von der Stelle, ,der die Verleihung 
Von aem der Anmeldung nächstfoLgenden Mo- des Dienstpostens zusteht, dekr.etmäßig vorbe
natsersten ,an wirks,am. halten werden. Wir,d die Suspendierung ohne 

§ 13. A n La 11 und [E an s tel Lu n g der 
Die n s t :b e z ü g e. ' 

(1) Der Anspruch lauf Dienstbe2:üg.e gemäß 
§§'10 bis 12 beginnt mit dem Ersten des dem 
maßgebenden T,ag fo1g,enden Monates un,d, wenn 
de~' maßgebende Tag der Mona,tserste ist, mit 
d~esem T ,a;ge. Maßg,ebend ist beim Beginn des 
Dienstverhältnisses der Tag de,s Dienstantrittles, 
bei Bezugsändel'Ul11lgen, sofern nlichts ,anderes f·est
gelegt wird oder sich aus diesen Bestimmungen 

, ergibt, der T-ag des Wirksamwerdens der bezüg
lichen Vedügung. 

, (2), Der A,nspruch lauf Dienstbezülgeendet mit 
Abl-auf des Mon~tJes, in den o,er maßgebende Tag 
fällt. Maßgebend hi~für ist -heim Ableben des 
Beamten derßterbeta:g, ~ei· sonstiger Auflösung 
des Dienstverhältniss,es der Ta:g ,des Wirksam
wel1dens der bezüglich,en Verfügung. 

§ 14. A.u s z ,a h I u n g. 
Die iMonatsbezüge wer,den .am Ersten jedes 

Monates oder, w,enn der Monatserste auf einen 
Sonn- oder' Feieroa:g fällt, am vorhergehenden 
Werktag im vorhrnein ausg,e:oahlt. 

§,15. Festsetzung der Z,ahl der 
, Dienst,posten. 

('1), Die Zahl der Dienstposten für die einzdnen 
Personalstän-de wird alljährlich, nach Dienst
zweigenge.trcnnt, durch, den Bundesvoranschlag 

Einleitung -e~nes die Vorrückung in höhere Be
züg,e aufschiebenden Vel1f,ahl"ens a~!gehoben oder 
endet das, V-crf"lhren durch Einstellung, (Frei
spruch oder durch Verhängung einer Ordnungs
stl1afe, so '~ann innerhalb dreicr Monate die vor
behaltene Ernennung mit Rückwil1kung bis zum 
Tag,e ,de~ VOl1behaltes vollzogen werden. 

§ 17.Vorrückungin höh~re Bezüge. 
(1) Der Beamte rückt,' soweit in dep. folg(!nden 

Absätzen nicht etwas arnderes 'bestimmt ist, auf 
einem Dienstposten der Dienstpostengruppe VI 
nach zwei J,ahren, die er in den Bezügen ,der
selben.Gehaltsstufe zugebr,acht hat, in die nächst
höhel"e Gehaltsstufe der Verwendurugsgruppe, 
,der sein Die~,stposten ,angehört, bis zu dem im 
§ 11, Abs. (1) und (2), für die Verwendungs
gruppe vorges,ehenen iHöchst~ehalt vor. 

(2) Auf einem Dienstposten ,der' [)ienstposten
gruppen V bis I rückt der Beamte, soweit in. den 
folgenden Ahs~t:oen nicht etw,as . ,anderes be
stimmt ist, J;l.,ach zwei Jahren, di,e er in ,den fu
zügen derselben Gehaltsstufe z,ug.ebracht hat, ~n 
di,c nächsthöhere Gehaltsstufe dieser Dienste 
p6stengruppe his zu dem ,im § 11, Abs. (3), be
stimmten Höchs~gehalt vor. 

(3) Die Vorrückunglen finden" ohne Ausnahme 
an d,em auf die Vollendung des zweijährigen 
Zeitraumes näch~t,folgenden 1. Jänner oder 1. Juli 
statt, sofern mit diesem T-ag nicht eine Auf~ 
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schie~ oder eine Hemmung der Vorrückung 
einzutreten hat, und. wel'den von Amts wegen 
volt zogen. Die zweijähräge ,Fnist gilt rauch danil1J 
als am ). Jänner oder 1. Juli vO'I~streckt, wenn 
sie in oden ersten drei auf einen der obigen Tage 
folgend~n Monaten endet. 

(4) Nach der Ernennung rauf einen Dienstposten 
einer 'anderen Verwendungsgruppe oder Dienst
postengruppe rückt der Beamte In höhere Bezüg,e 
in dem Zeitpunkt vor, in dem er du der bis~ 
herigen Verwendungs:gruppe oder Dienstposten
gruppe die Voraussetzung für das Erreichen der 
nächsthöheren Gehaltsstufe der neuen Verwen
dungsgruppe oder Dienstpostengruppe erfüllt 
hätte, spätcsllens .aber nach Zlwei j.ahren. Batte 
der Beamte ·in der :bisherigen Verwendungsgruppe 
oder Dienstpostengruppe 'den Höchstgehalt er
reicht; so wi~d ·ihm m der neuen Verwen dung s
gruppe odler Dienstpostengruppe die mit dem 
Höchstgehalt zurückgelegte Zeit bis zum Ausmaß 
von zwei Jahren für di~ Vorrückung in höhere 
BezÜße angerechnet. ' 

S 18. Aufschielbung der Vorrük
k 1.1 n g [11 h ö hex: e B e z ü g e. 

(1) Die Vorrtiickung in höhel'e Bezüge wird 
aufgeschoben: 

1. durch Ein:leitlUing eines Disz:iplina.r;verlfahrens 
gegen den Beamten, Ibis zum Abschluß' des y'er
fa:hrens; 

2. durch SUSpe11ldieru11g des Beamten, bis zu 
deren Aufh~bung. 

(2) Ist der Aufschiebungsgrund weg,gefaHen, so 
ist die Vor.rücImng in die höheren Bezüge rück
wirkend zu verfügen ·sowje auch die Nachzah
lung der w.ährend der Suspendierung ZlUrück
behaltenen Bezüge z:u veranlassen, soweit nicht 
nach 's 19 die VOHückung in höhere Bezüge ge
hemmt oder eingestellt wird. 

§ 19. Hemmung und E,insteHung 
d er Vor r ü c k u n g ti 111 h ö her e B e z ü g e. 

(1) Der L:ruf der für die Vorrüclrung iri höher,!! 
Bezüge vorgesehenen F.r.isten 'wir,d ~ehemmt: 

1. durch ein aulf Ausschließung von der Vor
rüclrung in höhere B,eziÜge oder auf Minderung 
des Diensteinkommens lautendes tDisziplinar
erkenntl11is für die im ErkenntJnis bestimmte Zeit, 
von . dem der EinJcitung des DiStrJipl1narverlfah
rens nächstfolgenden 1. Jälll11.er oder 1. Juli an; 

2. für· die Zeit der Suspendierurtg, wenn das 
Diciploinarverfahren durch Verihänß'Uil1'ß einer 
Disziplinarstrafe endet, die iBntJmündigung des 
Beam1lenaJUsgesprochen oder tiber sem Vermögen 
der Konkurs verhängt wird; 
. 3. durch eine auf "minder enlJSiprechend" oder 
"nicht 'entlSprechend" Lautende Gesamtlheul'1tleilung 
für die Zeit, für dtie diese Boor.te1luUßzu Recht 
besteht, jedoch nur soweit, als fü.r diese Zeit· eire 

5 

Hemmung der Vorrückung nicht schon aJUS einem 
anderen Grund eintritt; 

4. durch Nichta:blegen . einer für die d1enst
.·echttiche Stellung des Beamten maßgebenden 
Prüfung 1;nnerhalh der hiefür 'ß,eserzten Frist,' 
V10m Zeitpunkt ,des ifmchtlosen AMaulf·es der Fri~t, 
bi~ Zlum Nachholen der Prüfung; 

5. durch Antritlt eines Urlaubes, dessen E1;;
teiJung an die Bedingung der Nichtanr.echenbar
keit der Urlau:bszeit für die VOrirückung in 
höhere Sezüge geknüpft wUl'de, Fü.r die Zeit, 
fiÜr die diese Bedingung gilt~ 

(2) Der zuständ~ge Bundesminister kann drei 
Jahre nach Ahlauf ,der Frjst, währood der die 
Vorrückungnach Abs. (1), Punkt 1 bis 4, geh~mrht 
war, bei fortdaJUemd tadellosem Verhalten un·d 
sehr guter Diensdeis,tU'llJg des Beamtel!1 verfügen, 
daß der Zeitraum, wähl'ellid dessen der Lauf der 
Vorrüclmngsfri'sten . gehemmt war, g~nz oder 
zum Teil für' die Vorrückung in höhel1e Bezüge 
angerechnet wird. Der iBeamte wird sodann hin
sichtlich der V orrückung in höhere Bezüge so 
behandelt, .als ob für den ~n.achgesehenen Zeit
,mumdie Hemmung nichteingetrieten wäre. In 
d·ies·em F,all k,ann ·der Dienstr,ang eines, Beamten 
neu ;fes1;gesetzt werden. Eine Nachzahlung fir.,det 
rucht statt. 

(3) Wir;d ,der Sta.atsbeamte ,endassen oder wird 
über ihn die Dis~iplinarstr.afeder Versetzung 
inden Ruh1e's'band ''Verhängt, so wird ,die auf
geschobene Vorrückung in die höher;en 'Beziige 
nicht mehr vollzogen {Einstellung der Vor
rückung). 

§ 20. ü her s tell u n 'g i n ,e i n e a·rt der e 
Ver w 'e nd u 11 g S 'g l' U P P e. 

(1) Die übersteUung in eine ,andere V.er
we·ndung:>gruppe erlfolgt durch Ernennung ,auf 
einen pienstpost.en .der anderen Ve·rwenßungs
gruppe. Sie ist nur zulässilg, wenn der Beamte 
den 'Bedinguncren für die iETIangung eines solch·en 
Die'I)..stpostens b entspnicht. Die überstellung . in 
eine niedr,igere Verwen1dungsgruppebe<tarf der 
schriftlichen Zustimmung des Beamten. 

(2) Die Zulassung zu ,einer Dienstprüfun.g, von 
der.en erfolgreicher Ablegung die übersteHung 
rn eine höhere Verwendungsgruppe ,ahhä:ngt oder 
die als Bedingung Ifür den wteiteren Aufstj.e,g ein 
der höheren Verw,endungsgruppe 'Vorg,esehen ist, 
Mrif keinem Beamten ver,weig'ert werden,' der 
di'e allgemeinen Bedingungen .für ,die ZuLassung 
zu der. Dienstprülfung erfüllt. Ein iRecht auf die . 
überstellung in die höhere Verwendungsgruppe 
kann ,aus dem Ablegeni der Dienstprüfung nicht 
abgdeit,et werden. Jedoch sind solche Beamte 
bei der Besetzung fretigewol'dener Dienstposten 
der höheren Verwendungsgruppe ~i sonst 
gleich\er Eignung vo~ugsweise zu berücksich-
tigen. ' 

• 
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(3) Bei ,der überst,ellung in eine. andere Ver- Gehalt entsprechende höhere Gehaltsstufe zu
wenidungsgroPlPe hIldbt Ider iHeamite Ider Dienst- er~annt wer-den, wenn der bisherige Di\enst
postengruppe VI in der vO'n ihm ,erreicht-en posten dem neuen Dienstpostenmindestens 
Gehaltsstufe (§ 11). überst,eigt jedoch .der Gehalt gleichwertig ist: 
dieSier Stuf,e ,m der neuen Verwendungsg-ruppe (6) Wir:d ein .Beamterin eine höher,e' Ver-
bei einer Obers teIlung wendungsgruppe überstellt, O'hne die hicfür 

von der in die um mehr als 
Verwendungs- Verwendungs- (Differenzbetrag) 

gruppe gruppe. Schilling 

E D 24' 

D C 24 

C B 24 

B A 60 . 
\ 
I 

den Gehalt in :der früheren VerweThdungsgruppe, 
sO' wil'd der.Beamte lli der neuen Verwendungs
gruppe in die Gehalts-stulf,e eingef1eiht, -die sich 
aus -dem bisher~g:en um dIen 1)ifferelllcZhetmg 
erhöhten Gehalt, wenn ,aber ein solcher Gehalt 
nicht vorges-ehen ist, ,aus dem nächsthöheren, in 
der neuen Ver-wendungsgruppe 'Vorgesehenen 
Gehalt ergibt. Bei der Ü'berstellung m re-irre 
höhere ,als die nächste Verowendungsgruppe sind 
di,e Differenzbeträge 'Zu summi,er,en. Ist' d~e vom 
Beamten m selner bisherigen Verwendung,
gruppe emeicht'e Gehaltsstuife in ,der neuen V,er
wendungsg,ruppe nicht vorges,ehen, 50' erhält ,er 
die er~te für ·dies'e Vl;rwendungsgruppe vor
gesehene Gehalsstufe. 

(4) Bei Ernennung - von eunem Di'enstposten 
der nlenstpostengruppe VI ,aut reinen Dienst
posten dersdben Dienstpost,el1'gruppe, aber einer 
höheren Verwendungsgruppe, -wird fü~ den 

. DienstDaI1!g auf dem I1·euen Dienstposten vO'n ,der 
bisherilgen DiensteJeit diejenige Zeit ,angerechnet, 
welche m ,der neuen Verwendung:.gruppe nO't
wend~g gewesen wäre, um die Gehaltsst~fe zu 
er~eichCln, ,di'e Ider Beamte, n1ach Ahs. (3). in der 
neuen Verwendungsgruppe' erhält; die Bestim
mungen des § 17, Abs. (4), sind hiebei zu herück~ 
sichtigen. 

(5) B,ei Ernennung von emem Dienstpos~en 
der n:;ens,tpos1tenlgruppen VI -,bis I a'Ulf cinen. in 
emem späteren Abschnitt bez·eichneten beson
deren' Dienstposten und umgekehn erhält der 
Beamt,e den Gehalt, -d1er sich n,ach den Bestitp
mungen für den neuen [)ienst:posten ergibt. War 
er lauf dem ,alten Dienstposten tim Genuß eines 
'höhet,en Gehalt,es, 50' erhält er dle Differenz in 
der FOl'm emer Ifü'r -die [ß,emessung ,des Ruhle
<7enusses . anrechenrbaI'en, nach,' IM,aßg:abe -der Er-
b • 

r,eichung des höheren 'geh'.lltes ,aimuZ:leh:nden 
Zula,o-e. Bei der Ernennung lauf den :neuen iDlenst
post:nkaim ·dem Beamten aufd~esem Dienst
posten vO'm !Bundespräsidenten auf Antroag der 
Bundesregierung . ei-ne ,dem bisher erreichten 

vor:geschriebene[)~ensvprürfung abgel~' z~ haben, 
und e,11füllt er d'i'e ihm ,au'f,erl.egte Verpflichtung, 
die iPrüf,ung nachträglich abzuleg,en, innerhalb 
,der ihm :gesetzteniF,rist nicht, sO' 1st er in seine 
frühere Verwendungsgruppe 7/1111ückzuüberstellen; 
,aus' berücksichügunrgswürdigen Gründen kann 
die Frist el"streckt wer,den.Eine Hemmung der 
Vorrückung in höhere Bezüge [§ 19, Abs. (I),' 
Punkt 3] tritt in oder f!"Üheran Verwendungs
gruppe nicht ein. 

§ 21. Ne ib eng e Ib ü h ren. 
(1) Di,e' Beamten haben, soweit nicht im folgen

den ,Absatz ·etwas anderes bestimmt wird, im 
,Falle eines' W,echseLs Ides DienJs'tortes Anspruch 
'aufübel"snedluI1!gsg-ebühl'en. . 

,(2) Ein Anspruch aurf "Obersiedlungs:g-ebühren 
besteht nicht ,im F,alleeiries rDienstt,ausches (Und 
bei der Wieder,einstellung im Ruhesoand befind-
IÜcher BeaJffit-er. - . 

(3) rDieBestimmungien über d,as Ausmaß der 
Obersliedlungsgebühren wel'den dUrch Verord-
nun<7O"et-roffen. . _ . 

(4; Inwieweit ,den Seamten Entschädigungen 
,für· einen hesonder,en Di,enst,aufw,and öder Ne
beng-ebühl"en gegeben werden, bestimmt .die 
Bun&e'Sregierung. 

§ 22. J\.nrechnun,g vO'n Vo,r~ienst
zeiten für die IErl.an'gun,g hoherer 

Bez ü ge. 
fnWlieweit den Beamten die vor der Anstellung 

m einem öffentlichen O'der nichtöffentlichen 
f)ienstv,erhältnis, ]n einem rfreien ,B,eruf odler !in 
Ausbildung für ,den Dienst nach Volle~du.nrg des 
18. Lebensj,a-hres zug,ebrachte Zeit ,für die Er~ 
la.no-unrg höherer ß.ezüg,e ,angerechnet werden 

b cl . 
~ann, bes:uimmt die Sun esr-egl,erung. 

§ 23. N ,at u r -a 1 be z ü g e. 
(1), Für die den Beamten aurf Grund ihres 

dienstlichen Verhältnisses zur V.erfügung g,e
stellten Wohnungen ,~Dienstwohntlngen, die des 
Drj,enstes wegen -be'zog-en werden müssen, oder 
Natura:lwohnungen), ferner für -'Verköstirgun~ 
eider S9n&t~ge Naturalbezüg,e ist ,eine angemesser:e 
Vergütung zu leisten, he[ deren :Festsetzung dIe 
örtl[chen Verhältnisse sowie di,e dem Bund 'tr
wradl-senden Gestehungskosten zu berücksichtigen 
sind. 

(2) Durch Idie über1assu~g einer .Diens~- od~r 
Natumlwohnung _. an einen .ßeamten w'l·r.d elU 

Besmndv,erhältnis cicht beg1'iilndet. 
, (3) [Der Beramte hat auf VerLangen der Dienst~ 

lkhörde die Dienst- oder Natumlwohnung inner-
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halb, der ortsüblichen F1"ist zu räumen, wenn 
senn Di,enstv·erhältnis ,au;fgdöst wil'd oder eine 
Änderung seiner Dien~tverwend!ln!g eintritt. !Der 

, Beamte hat ,auf V,erkn~en ,der nienstbehö'rde die 
Natumlwohnung innerhalb der ortsüblichen 
Frist auch dann zu räumen, 'Wenn, sie auf leine 
Art verwendet werden soll, di,e in höherem Maße
den Inte'l'essen deT / Verwaltung dient ,als die 

,gegenwärcige V,erwendung; ob diese Voraus
s.etzung zutr~fft, entscheidet im Zweifel das 
Btmdesministerium, dem ,die V,erwaltung der 
Natu!1alwohnung unt,erst,eht. Die Räumungsfrist 
kann, wenn es ·das dienstliche Inter.esse erfordert, 
bis auf cinen Monat hel'abgesetzt wel'den. Ein~ 
Verlängerung der Räumungsfrist his auf .insge
smnt ein ],achr' ist zuläss'~g, wenn der Beamte 
nachweist, daß es ihm nichtgldungen ~st, i.nner
ha~b der Räumungsfrist eine Wohnung zu 
erhalten. 

(4) Die Vorschdft·en der Abs. (1) und (2) finden 
auch Anwendung, wenn dem ·Beamt,en .auf Grund 
seines dienstlichen V,erhältnisses" Grundstücke 
(Hausg~rten) ZM Verfügung gestl~Ut 'werden. 
Weiters ;gelten die VoOrschriften ,der Abs. (1) und 
(2) auch dann, wenn ein Beamter illJach der V.er
setzung !in den Ruhestand oder :n.ach Auflösung 
des Dienstverhältnis~es ode'r wenn seine Hint,er
bliebenen oder dritte [l,ersonen nach dem Ableben 
des Be,amt,en im Genusse der ihm zur Verfügung 
gestellten lDienst- oOder Naturoalwohnung oder in 
der Benütz1!.ng ,des Hausg,an.ens ,oder eines 
sonstigen Grundstückes beLassen werd·en. 

(5) D,ienstklcider oOdier Dienst,ahzeichen werden 
,den Beamten nach Maßgabe des dienstlich·en 
Bedarlfes beigesteIlt. Die Beistellung erfolgt in 
der Re.g~ in .l1'atJura. Ob und i,nwie,weit eine 
Ver:gütung der Gestehungskosten ·Platz zu greifen 
hat, bestlimmt ru.e ~l1ndesregierung. Der beteilte 
Boomte haft,et für Verlust oder Beschä.digung, 
';;"erin sie durch Vors,atz oder g1'übe Fahrlässig
keit vel'ursacht sind. Der Enatz des Sch<1dens 
ist <in Geld zu lei'st·en und ~ird 'Von dem Gehalt 
des Beamten im Abzugsweg hereingehracht. ' 

(6) ',Die näheren B.estimmun,gen zu den Abs. (1) 
b~s i(5) trifft diie Bundesl'eg~erung. Sie 'best·immt 
.auch, inwieweit K,anzleierfordel'illJisse und sonstige 
für ,den Dienstedol1derliche sachliche B.ehel:fe 
.aus Bundesmitteln bel1g,estellt wel'den. 

, 
7 

§ 24. Geh la 'I t, s vor s c :hu ß. 

(1) Wenn ein Seamter unv.erschuldet in ('ine 
Notloage genaten ist oder wenn s~st berück
'sichügungswürruge Gründe da:für- spr.echen, kann 
ihm .auf Ansuchen evn unverzinslicher, binnen 
längstens 'Vier Jahren zurückzuZlOlhlcnder Vorschuß 
.aus LBundesmittdn bis zur Höhe von drei Mon.ats
gehältern VoOm 'Ziuständigen IBundesministerium 
gewährt wenden, vorausgesetzt, daß die, Rü~- , 
zJahlungs1'aten in dem unbeIast,eten, pfändbar.en 
Teil der Bezüge de,s Beamten gedeckt.sind. 

(2) Eine w,eiter>gehende Begünstigung. bei Be
willigung von Gehaltsvorschüssen k.ann nur im 
Einvernehmen mit ,dem Bundesministerium für 
FinMlizen g,ewährt werden, das in diesen Fällen 
,auch die Rückz,ahlungsbedingungen und etwa 
g,e'bot·ene SicherungsmaßIlJabmen festsetzt. 

(3) Die vorstehenden ,Bestimmungen finden 
während des provisorischen Dienstverhältnisres 
keine Anwendung; Ausnahmen bewiUigt das 
Bundesminist,el'ium für Binanzen. . 

§ 25. P e ns i 00 n 's 'b e i t r ä ge. 

Die Seamten haben Pensionsheiträge ,von 2'5 
vom ':Hundert ·des Gehaltes und der für die Be
messung des K~hegenusses ,anrechenb~aren Zu
Iagen zu entr~cht'en. 

§ 26. Be z ü 'g e ,d e r 1 mAu s I ,a n d ve T-

, wen,d e t :e n ,B e amt e n. 

·Für .dae Beamten, ·die im Ausknd (Zollausland) 
ihren DienstoOrt haben und ·dort wohnen müssen, 
bestimmt das Bundesministerium für Fin'Mlzen 
di.e Art der Uml'echnung der Dienstb~rzüge in 
diefl'emde Währung und die Art der, Aus
zahlung dieser Bezüge. 

A h s c h n i t t lI. 

Sonderbestimmungen ,für' Richter und 
staatsanw~ltschaftliche Beamte. 

§ 27. Richt,eramtsanwärter und 
H i 1 f s r ~ c h t er.. . 

nie Aufnahme ~n ,das Dienstverhäl~nis erfoIgt, 
sdfern § 4, Abs. (4), nicht Anwendung findet, 
durch ,die Ernennung z~ Richteramtsanrwärter . 
·Nach Ablegung der Richterr.lffitsprü.fung wird der 
Richt,el'amtsanwärtle:r Hilfsrichter. 

, . 

28. S t a n ·d e s g r u p .p ·e n, Am tstl,teL (7) Inwieweit Beamte zum Tmg,eneiner Uni
foOrm oOder 'Sonst~ger Diensoklei<l!er herechtigt oder § 
verpflichtet sind, hestimmen &e vom zuständigen 
Bundesministerium im EinVlernehmen mit dem 
Bu~deskanzlenamt eda'ssenen VoOrschl1iften. In 
diesen V orschrift.en wird' auch doas- Recht der 
Beamten z·um Trargen der Un~form oder eines 
sonstigten Dienstkleides in und .außer Dienst .und 

(1) Die Dienstposten werde1.l in Standes.gruppen 
cing,eteilt. . 

(2) Die Zug~hörigkeit der Dienstposten zu den 
Standesgruppen und die Amtst,itel für die 
Dienstposten ergeben sich ,aus der Mchstehenden 
Obeorsicht. Für Einzelrichter ,an den Gerichts
höfen erster Inst,anz rund Di.enstposten eines 
Rates' oder e1n·es SenatS'VoOrsitzenden ,dieser Ge
ridmhöfe bestimmt. 

im Ausland sowie das R.echt des .B.eamten des 
R,uheStiandes zum Tl'a~en der Uniform geregelt. 
Die Uni:formen geni,eßen den 'ges,etzlichen Schutz. 
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Stan-

I 

Stan-\ 

I 
des Dienstposten Amtstitel des I?ienstposten Amtstitel 

gruppe I gruppe 

a) Richter Leiter der StaatsanWalt-I Leitender Erster 
~ schaften in Wien, Graz Staatsanwalt 

und Inrtsbrudi 
Richteramtsanwärter 5 ,.-f'- Oberstaatsanwalt 

Hilfsrichter 
Referenten der General-I! 

1 Richter prokuratur . 
Generalanwalt 

Richter, die keiner 
Bezirksrichter 

I 
, 

höheren Standesgruppe I Generalprokuratur 
zugewiesen sind (nach Erreichen. der 6 

6. Gehaltsstufe) 

2 Gerichtsvomeher ,Räte l L' d . chts t 
der Gerichtshöfe erster an esgen ra § 29. Gehalt. -

--_. Instanz und Sekretäre ,-----------
des Obersten Gerichts- I . (1) Der Gehalt besteht aus dem Grundgehalt, 

3 hofes ,Oberlandesgenchtsra 
von der zweiten Standesgruppe an überdies aus 

Senatsvorsitzende der 
einer Dienstzu1a:ge. Der Grundgehalt w~ durch 

3 Gerichtshöfe erster In- die Gehaltsstufe, die Dienstzut<l!ge durch die 
--- stanz und der Präsidial- Oberlandesgerichtsrat Standesgrup.pe und ,in .ihr durch die Dien'St-

sekretär des Obersten zutag.enstufe bestimmt. 
4 Gerichtshofes 

Stimm führende Mit-

I 

(2) Der Gr,undgehalt des ilticht,eI'amts:anwärters 

glieder der Oberlandes- Rat des beträgt 320 S, der Grund;gehalt des ; Hilfsrichters 

gerichte 
o berlandesgeridttes 350 S. Im übrig,en beträgt der Grundgehalt des 

-4 R.!ichters: 
Vizepräsident des' 

Landes-, Handels-, Kreisgerichtes 

I Präsident des In der Gehaltsstufe Schilling 
Landes·, Handels-, Kreisgerichtes , 

Vizepräsident des Oberlandesgerichtes 1 400 
5 

Vorsitzender Rat des Oberlandesgeridttes 
2 424 

3 0448 
Rat des Obersten Gerichtshofes 

472 (Verwaltungsgerich~shofes) 4 , '. 

I Senatspräsidentdes Obersten Gerichtshofes 
5 496 

6 (Verwaltungsgerichtshofes) . <~ 520 

Oberlandesgerichtspräsident 7 544 
I / 

7 Zweiter Präsident des Oberste~ Gerichtshofes 
8 568 

, 9 592 
Vizep,äsident des Verwaltungsgerichtshofes 

10 616 

I Erster Präsident des Obersten Gerichtshofes 11 646 
8 \ 

Präsident des Verwaltungsgerichtshofes 12 676 

b) Staatsan waltschaftliche Beam te 
13 , 706 

14 r,; 736· 

-fl 15 766 , 
Staatsanwalt 

" 

3 (3) Dem Richter wird die vor der Emennung 
--- Oberstaatsan waltstell vertreter zum Richt'er als Rechtsanwaltsanwärter, !Richter~ 

-4 ,amtsanwärter, Hilif'sr,ichter odenauf einem Daenst-
Gruppenleiter der größ- posten der· A:bschnitte I und IilI, für den volle 

ten Staatsanwaltschaften Erster Staatsanwalt H<>chschulbildung vor~eschl'idx:n ist, zurück-
und leitende Staats--4 anwälte g,elegte Dienst~eit nach Abzug von sechs J:a:hreh 

Erster Oberstaatsanwaltstellvertreter 
für ,die Vorrückung in höhere ,Bezüge .a1sRichter 
angerechnet, es sel .denn, daß die verspätete 
Ernennung auf die spätere Ablegung der Ridlter-
.amts prüfung, auf eine "minder entspr,echend" 
lautend:e Qualifikation oder ,dar,auf zuriickzu-
führen ist, daß sich der Betre·ff,ende trotz Auf-
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forderung um die ErnennUlngzum iRtichter nicht 
oder nur unte]r Ausschluß bestimmter Dienstorte 
beworben hat. j 

(4) Der' Rüchter der erst,en Suandesgruppe er
reicht die achte Gehaltsstulfe nur dann,' wenn 
er eine seinem Diensualter entsprech,ende Durch~ 
schnittsleistttpg aufweist. Im übrigen finden dIe 
Bestimmungen des § 11, Abs. (2), sinngemäß 
Anwendung. 

(5) Die Dienstzu!'age beträgt: 

In der Dienstzulagenstufe 
Jn der 1 I 2 I 3 I 4 Standesgruppe 

Schilling 

2 30 70 120 160 
3 120 160 220 270 
4 '220 270 340 400 
'5 440 630 820 -

\ 

.' 
6 1000 . : 
7 1250 
8 1500 

, , 
S 30. Vor r ü c k u n gin h ö h e :1"' e B e z ü g e. 

Die Frist ,für ,die Vorrückung in'lIöhere Bezüge 
.betr:Lgt beim Grundg,ehalt zwei Jahre, bei der 
Dienstzulage vier Jahre.' 

§ 31. Di,enstr,ang. 

,Für die Bestimmungen des Dienstmnges gelten 
die V orschrüft,en des § 8sinng,emäß mit der Ah
weichung, daß an ~tdle der Venwendungs- und 
Dienstpostengruppe die Standesgruppe tritt. 

S 32. Amtst],al.ar u11ld Amtsbaret't. 

(1) Den Richuern und den. staats]anw,altschaft
lichen Beamten wird aus tBundesmitteln der 
Amtsualar und das Amtsbarett h~gestdlt. Ihnen 
kann, wenn sie sich die Amtskleidung ,aus eigenen 
MitteLn. anschaffen, zu diesem Zwecke ein Bei~ 
tr.ag bewiH~gt . werden. 

(2) Das Nähere wird für rue Richter und di.e 
sua~tsanw.altschaiftlichen Beamt,en durch Ver
or.dnung des iBundesminister,iums für Justiz, für 
die Mitglieder des ViC'rwaltungsgerichtshofes durch 
Verordnung des Bundeskan'zl'emmtes .bestcrmmt. 

S 33. übe [" t 'r i t tau s dem ni ,e n 11 t 

ein e s B e a in te n der oa 11 g e m e i n"e n V e r
w a lt u 'n g ,i n den r ich t ]e rl i c he n od e r 
stoaatsan'Woaltschaftl.iche,ri '. Dienst 

und umgekehrt. 

(1) Das 'Zuständige Bllndesministerium k"mn 
im Falle der Ernennung eines IBeamten auf einem 
DienstPosten der Ahschootte I und In, fÜ'f den 

9 

volle Hochschulbildung vorgeschr,jeben ist, zum. 
Richter oder suaatsa.I1Iw]a'ltschafilich·en Beamten 
und umgek,ehrt 1m Einv]ernehmen mit dem 
Bundeskoanzleramt einen Teil der Dienstzeit als 
Richter, st3JatS1aillJwaltsch.a.ftlicher Beaointer ode'r 
aw einem Dienstpos,ten Ider Albschni.tte I urud III, 
für den volle Hochschulbildung vorg,esehen ist; 
für die Vorrückung in eine höhere GehQ:ltsstufe 
oder m eme höhere Dienstzukg'enstufe ]an
r,echnen. 

(2) Beim übertritt' von Verw.altungsbeamten, 
,die bereits frü'her Richter gewesen sind, in d,en 
richterI.ich,en oder stootsanwaltscharrdichen Dienst, 
wird der lDienstJmng des 'Rlichters oder staats
,anwaltschalftlichen Beamten in der neuen S1)andes~ 
gruppe hei der Ernennung nach Anhörung der 
Personalsenate vom Bundesministerium für Justi~ 
bestimmt. 

A b s c h n it t III. 

Sonderbestimmungen für Lehrer. 

A. Hochschullehrer. 

§ 34. G 1 i e der u n g. 

Die HöchschuUehrer gliedern sich in ordent
iliiiche Hochschulprofessoren, . laußerordentliche 
Hochschu1prolfie'ssoren und Hochschulrassisten ten. 

§35. Geh ta 1 t. 

(1) Der Gehalt der Hochschullehrer beträgt: 

In der 
Gehaltsstufe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

d I außer- I 
l~ e~t- ordent- 1J1Homsmul f e ro-llime Pro- I assistenten 

essoren fessoren 

870 670 300 

920 700 340 

970 730 380 

1020 760 420 

1070 790 460 

1120 820 500 

1210 870 -
1300 920 -

1390 970 -

1480 1020 -
1570 1070 -

1660 1120 -, 

1780 - ) 
-

(2) Die Frist für die Vorrückung ~n.höhere Be
zj.ige bet,rägt 'zwei Jahre. 
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(3) Der HochschuLas'sistent err,eicht die vierte 
oder eine höher,e Gehaltsstufe nur dann, wenn 
er die Eignung zum lHochschullehramt o.der eine 
gleichzuhaltende , " wissenschafdime, künstlerische 
oder praktische Eignung besitzt. 

(4) Die Pro.fessoren der Geburtshilfe an staat
lichen, Hebammenlehr.anstalten erhalten die He
züg,e eines ,außero.rdentlichen Ho.ch'schulpro.fes
sors. 

(5) Die Besoldung der dem Orden d,er Gesell
schaft ]esuang,ehörigen ProIf,ess.oJ:1en an der theo
lo.gischen Rakultät in Innsbruck wird wie bisher 
gesondert ,geregdt. 

§ 36. V.o r r ü c k u n gin h ö h ,er e ,iB ez ü g c. 

(1) Ordentlichen Hochschulprofessol'en wird 
<Ne Dienstzeit vo.m Erreichen der siebenten Ge

"haltsstufeeines außeror,dentlichell' Hochschul
professors an für die ~haltsvo.rrückung als 
orqentllicher Hoch'schulpJ:1of.essor langerechnet, 
die Zeit nach Erreichender zwöllft.en Gehaltsstuif~ 
eines laußero.l'dentlichen Hochschulprofesso.rs j,e
doch nur his zum Höchstausmaß vo.n zwei 
J.ahren. 

(2) AußeJ:1ordentlichen Hochschulprofessor~n 
wiJ:1d bei vhrer Ernennung die a~s ,Priv,atdo.zent an 
einer österreichischen ,Ho.chschule V'erbmcht,e Zeit, 
in der sie tatsächllich vorg,etl1a,gen hahen; bis z,u 
zehn Jahren ranger,echnet. 

§ 37. K 0. 11 e 'g i ,e.Ji g ',e 1 cl iU n:cl U n t ,e, r" 
',r ich t s gel d. 

(1) Den o.rdentlichen und außer.ol1dentlimen 
Hochschulpro.fesso.J:1en gebührt neoen ihrem Ge~ 
halt ,ein Anteil,an dem für ihre V or'lesun~e'Ii und 
übungen eingehenden Kollegiengeld und an dem 
Unternichtsgeld. I, 

(2) Die Höhe ,Ües,es Anteils wil'd vom zustän
digen Bundesministel'ium im Einv,ernehmen mit 
dem :Bundeskanzlel1amt festgesetzt. ., 

B. Lehrer an den übrigen Unterrichtsanstalte~. 

§ 38. Ver wen dun g s g ,r u ppe n. 

Die Lehrer an den übrigen Unterrichts,anstal~ 
ten werden 'den Verwendungs gruppen ,L 1, iL 2 
~nd iL 3 zugewiesen. 

nie Ermetihung ist in der diesem Abschnitt ,als 
Anla:g,e heigdügten übersicht enthalten. , ' 

§ 39. M'eh,rd,i,enstl,eistungen. 

Die Bespimmung,en des § 71 des Gehahs~ 
gesetzes 1927, IB. G. ,BI. Nr. 105/1928, in seiner 
letzten Rass,ung bleiben dem Sinne nach weiter 
in Kraft (§ 70). 

§ 40. Geh a h. 
(1) Der ~ehalt der Lehrer beträgt: 

In der Verwendungsgruppe 
In der L 1 I 'L 2 , I L 3 Gehaltsstufe 

Schilling 
, 

'-. 

1 - - 20.0. 
2 - 240 212 

3 - 256 224 

4 - 272 236 

5 316 288 248 ' 

6 340. 30.4 260. 

7 370 320. 272 

8 40.0. 340 284 

9 430 370 296 

10 470 400 308 . 
11 510 430 320. 

12 550 460 332 

13 590 490 348 

14 ,630 520 364 

15 670. 550 380 

16 710. 580. 396 
17 750. 610 412 

18 790 - 428 

19 830 - -. 
20 870 - -

,(2) Die Frist :für d~e Vo.rrückun,g in höhere 
Bezüge bet'r-:igt zwei ]ahJ:1e. 

(3) Der Lehrerder.Ve.rv.;endungsgruppe LI er
reicht die 15. Gehaltsstufe, der Lehrer der Ver~ 
wendungsgr:uppe iL 2 o.der L 3 erreicht die 13. Ge
haltsstulfe nur dann, wenn er eine seinem Di:cnst
alter entsp;echende LDu~chschnittsleistung auf
weist .. Im librigen finden die Bestimmungen des 
§ 11, Abs. (2), sinngemäß Anwendung. 

(4) Der ILehrer der Verwendungsgruppe L 1 er
hält nach zrwei DiellStj,ahl'en, die er mit dem 
Höchstgehalt . {20. Gehaltsstufe) verbracht h~t, 
e~ne für die Ruhegenußbemessung ianrechenbare 
Dienstalterszu1a:ge . von mo.natIici1 50 S; die 
Jj.ienst:<):lterszulage erhöht sich nach vier mit dem 
Höchstgehalt verbrachten :Dienstjahren auf 100 S. 
Lehrer der Verwen'dungsgruppe L 2, :auf die die 
ßtescimmungen :des Ahs. (5) Anwendung' finden, 
erhahen .nach zwei Dienstj:ahren, di'e sie mit; dem 
fIöchstgeha!lt (17. Gehaltsstuf.e) vel'brocht haben, 
eil1!e, für ,die Rcuhegenußbemessung anrechenbare 
Dienstalter'szulage von monatlich 30 S. 

(5) ,Lehl'er mit der Lehrbefähigung für Haupt
schulen qnd ,die gieichzuwertJenclenLehrer an 
sonstigen Lehr- und Erziehungsa-nst.alten erhalten, 
sof.ern sie entsprechend 'ihrerLehrbe~ähigung 

I,: 
; 

\ 
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v,erwendet und ,demgemäß zum Hauptschullehrer 
ernannt we1"den, eine Erhöhung des Gehahes um 
30 S, von der sechsten Gehaftsstuf.ean um 45 S 
und von ,der zwölften Gehaltsstufe :an um 60 S. 
Bei den !Lehrern an FortbiIdungsschulen ,beträgt 
die Gehaltserhöhung 30, 60 und 90 S, 'bei 
Lehrern für Fremdspnach,en ,an Hauptschulen 
ohne Rei,f,ezeugnis 20, 30 und 40 S. 

(6) Volksschullehr,er mit der Lehrbefähigung 
tür HauptsdlUlen, die ,an IHl.Iiptschulen pro,viso
risch verwendet wel'den, e·rhalten ,für die Dauer 
di'eser Verwendung ,eine für die Bemessung des. 
Ruheg,enusses nicht anr,echenbare Zula,ge im Aus
maße der den Haup~schuUeh1"ern nach Abs. (5) 
g,ebühren:den Gehaltserhöhung. Für V olksschul
lehrer ohne Lehrbefähigung für Hauptschulen, 
die tan Hauptschulen tätig sind, beträgt diese Zu
tage monatlich 20 S. 

(7) Die D'irektorenerhalten j,e ntlchiB·edeutung 
und Umfang der Anstalt tCine Erhöhung des 
Geha1tes; dies·e Gehahs.erhöhung beträgt bei 
Direktoren mittlerer :LehmnsDaIt.en '60 his 200 S, 
bei Direktoren an Haupt- und For1)bildungs
schu'len 40 bis 90 S, bei Leit,ern von Volksschulen 
30 bis 70 S. Da,s A~5maß der Erhöhung wil"id bei 
'Direktoren mittlerer Lehmnst.alten vom zustän
d~g.en Bundesministerium, bei Direktoren ,an 
Haupt- und Fort'bi.1:dungsschulen sowie bei Leit,ern 
von. Volksschulen vom Landesschulr,at {StJa,dt
schulnat) mit Genehmigung deszustärudigen Bun
desministeriums oder unmittdbar vom· zu~tän
digen Bundesm'inisterium, .in allen FäHen im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt fest
g·esetzt. 

(8) CLehrer, die mit der Leitung von AnstJa:lten 
betnaut sind, erhalten auf die Dauer di'eser Ver-

\ wendung eine Zutage, deren Höhe nach Ab~. (7) 
zu bemessen ist. Diese Zu1ag;e ist für di,e Be
messung des Ruhegenuss,es lanrechenbar, wenn die 
VCl1wendung ,als Leiter mindest,ens ein }ahr ge
dauert hat und der Leh1"er im Zeitpunkt des 
übertrittes in den RuhestJallld 'oder seines Ab
lebensrnoch 1n dieser Verwendung g,estanden ist. 

(9): DitC Fachvorstände an d'en gewerblichen 
Lehmnst,alten, die DirektonstelLvertreter und di,e 
ETzieh~ngsleiter an ,den Bundteserz!j,ehungsanstal
ten 'sowie ·die Direktorstell'V'ertreter ,an, den 
größten @e'WeriblichenFordbi'Idungsschulen er
,halke.n "ei,ne ZtillaJg,e in ,der HÖlhe von zwei Dritbteln 
der dem Direktor ihrer Ansba.Jtnrach Abs. (7) 
gebührenden GehaItSierhöhun'g. Diese Lultlge ,Est 
für die Bemessung des Ruhtegenusses anrechen
bar, wenn die obige Verw.endung mindestens ein 
Jtahr gedauert hat und der' Lehrer im Zeitpunikt 
des übertrittes inden Ruhestand oder 'bei Steinern 
.Ableben noch in dieser. Verwendung gestan<len 
. ist. 

(10) Die Fiachg,ruppenvol'stände an der AkJatde
mie für Musik und darstellende Kunst erh.alten 
auf die Dauer ·dieser Verwendung eine Zutage 

. von einem :Drittel der dem Direktor der Aktl!de
mie nach Abs. (7) g,ebüh1"enden Gehaltserhöhung, 
die Lehrer dieser Akademie, die AusbiJ:dungs
Hassen' führen,a'Uf die Dauer dieser Venwendung 
eine Zu1ag.e von 35 S. Diese Zulagen sind für die 
Bemessung ,des Ruheg,enusStes 'fnreche11'bar, wenn 
diese Verwendung mindestens 'ein Jlahr gedauert 
hat und der Lehrer im Zeitpunkt des übertritt,es 
in ,den' Ruhestand oder bei s,einem Ableben noch 
indileser Verwendung gesDanden äst. 

C. Beamte des Schulaufsichtsdienstes; 

. § 41. (1) Die Beamten des Schultlllfsichtsdj,enstes 
gliedern sich in die Landesschul~nspektoren, die 
hauptamtlich bestdlten Inspektor,en der g·ewerb
lichen Fortbädungsschulen und die Bezirksschul-
inspektoren. . 

.\ 

(2) I'hr Gehalt richtet sich nach dem Gehalt 
eintes Lehrers der Vierwendungsgruppe LI. 

(3) Dieser Gehalt erhöht sich beim Landes
schulinspektor um 140, 185 oder 310 S, bei 
haupllamtlich bestdlten Inspektoren der gewerlb
lichen FortbiJ.dttmgsschullen 'Um 110, 150 ooer 
230 S. Die El1höhungetfol,gt nach je vier au,f dem 
Di'Cnstposten vollstreckten Dienstjahren. 

A'bs c h ni tt 'IV. 

Sonderbestimmungen für Wachebeamte. 

§ 42. D ci e ll! s t 'Z W 'ei i ge, ' Ver wen dun g s
g ru p p e n, :D i e n s t k l,a s sen, D ie n s t

,rtlng un.d Amtstitel. 

(1)' Die Direnstzweige werden ,einer oder mehre
ren VertWendungsgruppen zugewi,esen, und' zwar:' 

,a) der V,erwel1!dungsgruppe W 1 für leitende 
;Beamte, 

b) der Verw,endungsgruppe W 2 für dienst
.führende ,Beamt,e, 

c) der V,erwendungsgrtippe W 3 für eingetcilte 
Beamte, 

d) der Verwendungsgruppe W 4 'für Beamte 
des Wachehlilfsdienst,es. 

. (2) Die Dienstposten sind.in die Dienstposten
gruppen VI bi's LI ,ei,ngeteilt. Di'e Di,enstposten 
der Dienstpostengruppe VI sind zum Tdl ~n die 
Dienstklassen 4 'his· 1 untel"geteilt. . 

(3) Die Dienstpost~n und ihre Einteilung in 
Verwendllillgsgru ppen, Dienstpostengruppen und 
Dienstklassen ·sowie di,e Amtscitdsind in dem 
namstehenden Dienstpostenschema ,enthalten. 

(4) Auf leit:ende Wachebeamte .der Dienstposten
,g'ruppe Vlflndet die Bestimmung des § 20, 
Abs. r(4); nicht AJlIWendung . 

, 
\ 
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Dienstpostenschema fürWachebeamte. 

A. Gendarmeriedienst 

Post Verwendungsgrupp~ 
Dienst- I Dienst-

Nr. posten-

I klasse' 
Amtstitel ab Gehaltsstufe 

" gruppe , 
al II Gendarmeriegeneral 

f----- ! " a2 III Gendarmerieoberst 

a3 IV Gendatmerieoberst-
leutnant' 

---- W·! 
a4 Leitende Beamte V Gendarmeriemajor • 

--------
Gendarmerie- 13 1) 

stabsrittmeister 

a5 VI 
, 

Gendarrrierierittmeister 11 1) 

"-, 

Gendarmerieoberleutnant 
_. 

a6 1 
' Gendarmerie-
, kontrollinspektor 

W2 -----
a7 Dienstführende Beamte VI 2 

Gendarmerie-
bezirksinspektor 

a8 3 Gendarmerie-
revierinspektor I 

----

I 
Gendarmerie- 9 

raYdnsinspektor 
W3 VI 4 Gendarmerie-a9 

Eingeteilte Beamte patrouillenleiter 6 

I Gendann 
" 

r 

B. Sicherheitswachdienst 

b 1 II 
I 

Polizeigeneral I , 
f----- ----------

b2 III Polizeioberst 
---- ----------

b3 IV Polizeioberstleutnant, 
f--.-- Wl ----

b4 
Leitende Beamte 

V Polizeimajor 
----

Polizeistabsrittmeister 13 1) 

bi- VI Polizeirittmeister 111) 
----

Polizeiob~rleutnant 

b6 1 Polizeikontrollinsp'ektor 

W2 ----
b7 

Dienstführende Beamte 
VI 2 Polizeibezirksinspekt~r 

-----
b 8 3 Polizeirevierinspektor { 

---- - , 
Pcilizeirayonsinspektor 9 

b9 
W3 

Po1izeiob~rwachmann 
Eingeteilte Beamte' 

VI 4 6 

Polizei wachmann 

t} Der höhere Amtstitel kommt dem Beamten ~ur zu, wenn er den niedrige~en' A~tstit~l 
hörde kann Ausnahmen hievon bewilligen, , 

vier Jahre gefübrt hat; die Dienstbe-
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c. Kriminaldienst 

I 
Dienst" I Post Verwe~d~ngsgruppe I Dienst-

Nr. I 
posten- klasse 

I 
Amtstitel ab Gehaltsstufe 

-- gruppe , 
cl r III Kriminalzentralinspektor , 

-----
c2 IV Kriminaloberinspektor 

W1 1. Klasse 
---- ----

I 
c 3 Leitende Beamte V 

Kriminaloberinspektor 
- 2. Klasse' 

~--- -------
c4 ' VI Kriminalabteilungs-

I inspektor 
---~-~~ --

c' 5 1 Kriminalgruppeninspektor I 
-------

W2 
c6 VI 2 Kriminalpezirksinspektor I Dienstführende Beamte 

----_._~ ----

I c7 3 Kriminalrevierinspektor , 
-~-_.~-

W3 Kriminalrayonsinspektor 9 
c 8 VI 4 

Eingeteilte Beamte Kriminalbeamter 

r D. Justizwachdienst 

d 1 I 1 -Justizwachkontroll- I inspektor 
----- W2 ----

d2 Dienstführende Beamte 
VI 2 Justizwachinspektor 

---- -------

d3 t 3 Jl1stizwachoberkontrollor 
--- ----

Justizwachkontrollor 9 

d4 W3 VI 4 Justizoberwachmann 6 
Eingeteilte Beamte 

J l1stizwachmann 

E. Zoll wachdienst 

e1 I - III Zollwachzentralinspektor 
,-----

e2 I IV Zollwachoberinspektor 

Wl 1. Klasse 
----- ----

e 3 Leitende Beamte V Zollwachoberin'spektor 
2. Klasse 

1----- ----
e4 VI . Zollwachabteilungs-

inspektor 
----
i 

eS 
I 

1 Zollwachgruppeninspektor 
1----- W2 ---- . 

e6 I VI 2 Zollwachinspektor 
Dienstführende Beamte I .-

e7 I • 3 \ Zollwachoberkontrollor I 
I I -- Zollwachkontrollor 9-

W3 
Zollwachoberrevisor e 8 VI 4 6 

Eingeteilte Beamte 

Zollwachrevisor 

F. Wachehilfsdienst 

I 

! 

I 
W4 ' I 

I f 1 
Wachehilfsdienst -

VI 

I 
Hilfswachmann 

I 
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§ 43. Geh;i 1 t. 

(1) Der Gehalt ridUet sich nach § 11. Hiebei 
entspricht die Verweooungsgruppe y" 1 der V er
wenduI1g6I~ruPpe iB, die ViCl'W\eIldung~ruppe 
W 2 der Verwendrung~gruppe C, die Verrwen
dung5lgruppe W 3 der Verrwenoongsgruppe D 
rund. die Verwenldungsgruppe W 4 der Vel"Wen
dungsgruppe E. 

(2) Der Wachehe<llffite der Dienstpostengruppe 
VI erreicht die 15. Gehalosstruife 'IJJU:r dal1i!l, wenn 
er eine seinem Diensoalter entsprechende Durch
sdmitosleistimg aufweicSt. Im Ülbr~geri ·findendie 
Bestimmungen des § 11, Abs. (2), slinngemäß An
wendung. 

(3) iDer Gehalt der :B.eamten der Verwendungs
gruppe W 1 el1höht sim In den Dienstposten
gruppen VI ,und V um eine DienstrzlUlage von 
30 S. Die zum Gehalt der V. [)iencStpostengruppe 
gewährte Dienstzulage wlird bei (Anwendung des 
§ 11, Abs. (4), berücksichtigt. 

(4) Der Geihah der iBeamten Ider VerrweJlJdungs
gruppenW 2 und W 3 erfuJÖlht sich um ,die n'ach
stehende DienstzlU:lage. Die Dienstzulage wird 
durch ,die Dienstkhss,e. und m ihr durch die 
Dienstzu1a~enstufe bestimmt. Sie !bet:rägt: 

In der 
Dienstzulagenstufe 

Dienst- 1 t 2 
klasse 

Schilling 

4 15 
(von der 15. Gehaltsstufe 'an) 

3 30 I 45 

2- 45 I 60 

1 75 I 90 

Die Frist lfür die Vorrückung in ,die Diemt
zulageristufe 2 Ibeträgt ylier Jahre. ~ 

§ 44. W ach d ie n :s t z u 1 a g c. 
. (1) Di,e .Wamdbe<llffiten erhalten, solange sie im 
Wacheexekuti'Vdienst verwendet wel'den, ein,e 
m<HlJadiche Wach,diensltzuilage. Diesdlbe beträgt: 

a) 30 S hei Wachebeamten der Verw:endungs-
gruppe W 1, , 

b) 25 $ !bei Wa-chebeamten der Verwendungs
gl'uppe W2, 

c) 20 S !bei Wameheamten der Verwendungs
gruppen W 3 und W 4. 

, , 
(2) Die Wachdieusllzula.ge [st' nach Maßgabe der 

Zeit, in' der :der Wachebeamte lim Genruß einer 
solchen Zula-ge ges~anden ist, Grund:lagle für eine 
Zulage zum Ruhegenuß des Wachebeamten und 
zum Vel"6orgungsgenuß seiner AlIlgehoriJgen. Das 
Nähere wifld durch Veror,dnung bestimmt. 

, , 

(3) Von der Wa,chdienstzulage üst der ,Pensions-
beitra!? !Zu entrimten. . 

§ 45. W ach e:h i ,1 f s die n 'S t. 

(1) DieW acheibeamten erhalten während des 
Wachehilf sdienstes, ISOlange sie k<ll5er.nLert sind, 
an Stelle des Geha:ltes und der Wachdienstzulage 
einen Wa,chesold, ,der vom 'z,ustäIJJdigen Bundes
ministerilum im Binv,eme:hmen mit dem Bundes
kanzleramt rund dem lBundesminicSoerirum für 
Finanzen bestimmt wil;d. . 

(2) iDul'1ch Veror:dnung ka-nn weit,eres 'über den 
WiachOOi1fsdienst bestimmt werden. 

Albs eh n.i t t V. 

Pensionen. 

§ 46. Ruh e gen u ß. 
(1) Den Beamten des Ruhestandes gebühren 

monatli,che RuhegeniÜ'sse, die nach zehn lDienst
jahren 40 v. H. und für j.edes weitere Dienst
jahr 2 ·v. H. d~r RuhegenußJbemessungsgrundlage 
betragen. Beamten, für. die nach ,den geltenden 
Vorschriften volle lHochschulibi:1mmg Anstellungs- . 
'erfordemrs ist, wer>den die fü'r dJi.e Erlangung der 
HochschuLbiLdung erlfol'derlichen Srudieooalbjahre 
bi's zum Hörosoalismaß von vier Jahren flür die 
Ruhegenußbemessung angerechnet. 

(2) Den Beamten der iDienstsuel'len -des 'aus
Ülbenden Dienstes - (Vol'lzugsdienstes) im Bereime 
der Post- und T elegra phenverwalrung gebühren 
Ruhegenüsse, die nach zehn Dienstjahl'en 40 v. 
H. und für jed~s weitere IDienstjahr 2'4 v. H. 
der jeweiLigen RuhegenußbeI,l1eSISIUngsgrundlage 
betragen, SO ,daß nach 35 Dienstjahren der Ruhe~ 
genuß der jeweiligen vollen Ruhegenußlbemes'
sungsgrund1age gleichkommt. Der Hundert~atz 
2'4 ist nur für die Dauer der ihn begründenden 
dienstLichen Verwendrrmganzuwcnden. 

(3) Bestimmungen, mit ,denen den B,eamten 
eine begünstigte Anrechlllung von Dienstjahren 
zugestanden ist, hIeilben un!berdihrt. 

(4) Der Rruhegenuß . darf die volLe Ruhegenuß
bemessungsgrundlage ni,cht üher!steigen. 

§ 47. Ruh,egenußlbemessun,gs
g ru n d! age. 

Für die Biemessung ,des Ruhegenusses si·nd an
rechenbar der Gehalt und. die alls. ,anrechenbar 
eriklärten Zulagen. 78'3' v. H. dieser anrechen
baren Bezüge biMen d~e RuhegenußibemelSS1liIlgs-
,grundlage. . 

I) § 48. W i t wen p e n s ion. 
Die Witwenpension beträgt 50 v. H. Ides ,Ruhe

genusses, der dem V'erstodbenenGai::ten !im Zeit
ptUnkt ~ines Abletbens' gebührt hat, oder getbührt 
hätte, mindestens aJber 35 v. H. der Ruhegenuß-
bemessungsgrundlage; \ 

§ 49. E r.z i e h u n glS Ib e i ,t.r a g, Wa i s e~
pen slon. 

Der zur WiowenpemOill tretende Er:ziehungs
beitrag Ibeträgt je ein Fünftel, die Waisenpension 
die Hälifte der Witwen pension. . . 
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§ 50. Tod f a lJ sb e i t r a ig. 

Der Todfal1>beitrag nam einem Beamten des 
Dienststaooes Iist mit ·dem" Dreiifachen . der im 
Monat' ,des' Ah'ldbel1iS gebührenden, für diie Ruhe
gel1ußbemeswmg a:nrechen1>aren Dierrsnbezüge 
ohne F'amiIienzulagen, ,der Todfallsbeitrag naCh 
einem Beamten ·des .Rtuihestandes mit dem Drei
fa,chen des ri.m Monat ,des Ableiljens gebührenden 
Ruhegenu'!lSes ohne Fa:mitiem:ulagen zu bemessen. 

15 

§ 53. Ruh end er P e n s ion w ä h ren d ' 
ein e r Ver wen dun g d e·s . S e zug S b e
re eh t i g t e n j, m ö tf If e 111 t 'I i c he.n Die n s t. 

§ 51. Farn i I ie n z u Li g et;1. 

(1) iBeatmte' des Ruhestandes erhalten Fami:lien
zul~gen nach ,den Bestimmungen des § 12. 

(2) Bei Witwen, die im Geruuß einer Witwen
pension stehen, halben die Bestimmungen .des § 12, 
Abs. (1) ibis (3) und (7), hinsichtlich' der Kinder 
des ven>torbenen Beamten sinngemäß Anwendung 
zu finden. 

(3) Elternlose oder di:esen gJeichgest,~llte Wai
sen, die im Genuß einer WaJisenpension stehen, 
erhalten bis .zur VoHendung des 21. Le!berrS!jahres 
ernen Zru;chuß im Au'smaß ,der im § 12, Albs. (1), 
festgesetzten Kinderzula.ge. Die Ab-s. (2) und (6) 
des § 12 sind smrugemäß anzuwenden. 

§ 52. Ein s ehr ä cll ku n g ·de sAn s .p 1"''11 ehe s 
auf Ver 5 0 r 'g '11 n g s gen '11 ß. 

(1) Stirlbt :der Beamte, 'bevor seine Ehefrau das 
35. 'Lebemsjahr vollendet hat, sO hat ,die Witwe 
nur dann Anspruch aUlfden ,fortlaUlfenden nor
malmäß~gen Versorgnmgsgenuß, wenn enbweder 
die Bhe' mindestens z.ehn J.ahr.e ~e,dauerthat 
oder'nach ,dem'Verstot1benen wenigstens e~n ('he
I i ches , in der Betreuung . .der .Witwe stehendes 
IGnd im Alter unter 14 Jam.ren Ihinner!blielben ist. 
Andernfaills erhält die Witwe ,die normal mäßige 
Wi<twenpension samt . aUfälligen ~rzielhungsbei
trägen nur .für die Dauerei,nes Jahres nach Ein
tritt ,des Versorgungstalles ; 'Voersorgungsberechtig
ten Wa~sen g,ebiÜhrt für die ·Folg.ezei,tdile Waisen-
pensi9n. . 

(2) In Ibeson1ders l1ÜcksichtswüpJti:gen Fällen hnn 
der Witwe auch ülber die Bestimmungen' des 
Albs. (1) hi'naus ,der normalmäßige Versor<g:ungs
geriuß .gewährt werden, wenn nach ,dem verstor-

. benen Beamten w,eni:gstens ein in. ·der Betreuung 
der Witwe 5ve!heriJdes Ki,n,d Wnterlbliieben ist, 
dessentwegen der Beamte im St·erbemon'at nach 
§ 12, Albs . .(l); einen Anspruch auf Kinderzulage 
hattle .oder für das er nach § 12, Albs.(2) und (3), 
eine KiJnderzula'ge oder eine Aus,hiHe hezog; 
Der Versorgungsogenuß ist in einem solchen Falle 
auf ,die Zeit zu :beschränken,· während der ,dds 
Kin,d ,in der Betreuung ·der W~twe steht iUnd als 
unlV'en>orgt anzusehen ist; vollen,detdie Witwe 
in dieser Zeit ~~ 35. iLe!benSja!hr, SO kann ithr der 
Versorgungsigenuß helas5'en wetxlen. 

(1) Erihäh ein, Beamter ,des Rooestanrdes Bezüge 
a~s einem öff.ent.Jichen Dienstverhältnis, so hat 
sem RUihegenuß· für .die Damer ,dieses Aribeits
einlkoa:nmerU; zur Gänze zu ruhen, welnn das Ar
beitrein:kommen den Betrag ,der frülheren Dien·st
beZlÜge, ,die für dj,e Ruhegenußhemessung an
re.chenbar wal'en, errei'cht, oder iilberstei'gt (Ein
kommensgrenze). BIeilbt ,das Arbeitseinkommen 
binter .di·eser Einkommel1S'grenze zUrTÜck, so ist 
der Ruhegenuß in einem ·solch,en Ausmaß 
flüssi'ß'Zuhahen, daß ,dlj'e Einkommens,grem;ze nicht 
überschritten w~l1d. . 

(2) Die S~stimmungen ,des Albs. (1) sind auf 
den B.ezug ,der Witwel'lpension entsprechend an
zUwen!den. Witwen erhalten hiebei 'die WittWen
pension nofiben Bezügen ause~nemöffentlichen 
Di'enstverhähnis nur insoweit, alls ihr Atibeits
,einkommen hint-er 78'3 v. H. :d'er Jür die Ruhe
genußbemessung anrechen!bar gewesenen Dienst
bezüg.e des verstorbenen Beamten zurück,bleibt. 

§ 54. Ruhen heim Zus:ammentr,effen 
von P e n s i q n ,e n. 

Gebührt einer Witlw,e. dile selhst in elnelIll 
öffentlichen Dienstverhältnjls stand, ·aUlf Grun/d 
dieses Di'enst!verhältnisses ein Ifortlau:fender Ruhe
genuß, so .erhält sie tdatnetben die Wit;wenpension 
nur insoweit, aIs ihr RUihegenuß ~inter 60 v. H. 
der ,fiür d~e BemeS'SiUng ,des Ruhegenusses ,des ver
storib,enen Be3:mten anrechenhar 'gewesenen 
Dienstbezüg,e oder, 'Wenn es rur di'e Witwegün
stig,erist, hinter .dem Ruhegenuß ·der ,dem ver
storibenenGatten ,im Zeltpun!kt seines Ablebens_ 
gebührt hat oder gebührt hätte, zuI'Ückhleiht. 

§ 55. G·e me ins ~ m e R'u h e n s v 0 r
s ehr i 'f t e n. 

(1) Erreichen ,die für die B'emessun'g d·es Ruhe· 
genusses des Be:1Imten a,nrech,eooar ,gewesenen 
Dienstbezüge nicht ,den Betrag 'V'on mOcllatlidl 
300 S, so llSt 'bei,dler Ruhen~erechnullig im Falle 
des ,§ 53, Abs. (1), dieser Setrag, im Falle des 
§ 53, Abs. (2), ,der Betrag von 235 S und 1m FaHe 
des § 54 ,der Betrag von 180 S a:Is Einkommens
;grenze an~us·et'Zen. 

(2) Für die Anwendung der §§ 53 und 54 ist 
einem öffendichen Dienstverhältnis glelichzu
h:alt,en. jede Beschäftigung mit einem Einkommen 
von mehr a.ls 300 S monatltich bei V,ereinigu11ßen, 
Einr'ichtungen oder Unternehmurugen, deren ge
samtes ,K,apitlal sich in öffentllicher Hand befindet; 
ob die VOI1aussetzungen 'zutreffen, .entscheidet autf 
Antmg der BehöMe oder des v,ersol'1gungsberech
tigten das lBuooesminist.erium für Pi~anzen. 

(3) Das Sunde·smin.isterium für 'Finanzen ,i·st er~ 
mächtigt, aNe näher·en Vorschriften über d,as 
Ruhen der Penslion mit Verordnung zu erLassen. 
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§ 56. Ein m a l:i g e A b f e r tag u n g .cl e r 
Hin t erb liebenen. 

Nach dem Ableben eines im nienstsuande ver
storbenen iBeamren, der nom keinen Anspruch 
auf einen Ruhegenuß erworben hatf gebührt der 
Witwe oder den elterruosen sowie den mnen 
gleichgesteHten Waisen unter 21 Jahren eine ein
maLige Abf.ertigung im Ausmaß der dreif,achen 
Ruhegenußbemessul1!gsgrundlag,e. 

§ 57. Pe n 5 ion s vors eh u ß. 
(1) Beamten des Ruhest,andes .sowie Hinter

bli-ebenen von Beamten k,ann, wenn sie unver
schut.det in rune Notlage ger,aten sind, a~ An
suchen ein unverzil1!s1icher, binnen längstens vier 
J.ahren zurückzuzahlender Vorschuß auf ihr,en 
. fortlaufenden Ruhe(Vlersorgungs )gen uß (Pensions
vorschuB) aus 'Bun1desmrtte'ln, bis zur Höhe der 
drei~achen Monatspension gegen entsprechende 
Sicherstellung gewährt werden, vorausges,etzt, 
daß die RückJzahlungsrat,en .in dem unbeLast,eten, 
pfändbaren Teil ,der Pension gedeCkt sind. 

(2) Zur Rettung der wirtschaftlichen Existenz 
einer im Albs. :(1) g,enannten Person kann eine 
weit,er@ehen.cle ißegünstiigung zugestanden werden. 

(3) Die BewaJlgungvon Bensionsvorschüssery 
im Sinne der Abs. (1) und (2) ist dem Bundes
mrniste,rium für Finanzen vorbehalten. 

§ 58. Pe n s ion s 'ge s ,e t z 1921. 
, (1) Die Bestimmung,endes Pensionsgesetz'es 
1921, iB. G. ißt Nr. 735, und der ,auf Grund ,{>e's 
§ 67, Abs. (1), des p.ension:sgesetZies ergangenen 
Vorschriften finden, sofern sie nicht mit den Be
s!immungendieses Abschni,ttes in Wid,erspruch 
5tehen, sinngemäß Anwel1!dung. ' 

(2) Der B,emessung ,einer einmaligen Ahferti
gung nach § 3, Abs. ;(3), desPensionsg,esetz,e's 1921 
oder gleich>anigen Bestimmungen j'st die nach 
§ 47ermittdt,e Ruhegenußbemessungsgrun,dLage, 
,auf den }ahresbeZlUg umgerechnet, das ist mit 
ihrem zwölffachen Betrag zu'grun'de zu leg,en. 

A rbs ~ h n a <tt VI. 

Übergangsbestimmungen. 

§ 59. (1) Das öflientlich-rechtliche DienstVJer~ 
hähriis zur Republik Ost,erreich wird bei Per
sonen, die nach § 4, Albs. (1), oder § 7 ,des Be
amten-überleitungsges,etzes übernommen wer
den, mit der Wi,eder,aufn(lihme inden Dienst
stand gemäß§ 4, Abs. (1), oder der Ernennung 
gemäß § 7 ,des, Beamten-01berlei,tungsgesetzes, 
frühestens aber mit ,dem T2ge ,des niensoantritt,es 
bei einer österl'eicl1,isch'en D~enststd>le' nach Be
endigung der nationaltsozi,alisüschen GeWlalth~rr
schaft begründet. 

(2) Die Ernennung- nach § 7 des Beamten~ 
O1berleitu!llgsgesetzes gilt, sof,ern bei der ,Er
nennung sC'lhst kein späterer Zeitpunkt be;soimmt 
wiro, vom 1. Mai 1945. an~ , 

. . 

(3) Die in Abs. (1) bezeichneten Personen er
halten ihre' Dienstbezüge vom Tage ,der Er
nennung nach § 7- des Beamten-überIeiwngs, 
gesetzes, frühifstens .aJher von dem dem oatsäch
lichen Diensoantritt nächstfolgenden Monats
ersten, Ul1!d wenn ,der Diensoantrlitt .un MOfilats
ersten enfoLgt, von diesem Tage >an. Personen, 
die ooch§ 4, Abi (1), des iBeamten-überleitungs
g,esetzes wieder o1n den Dienststand übernommen 
wurden, die .alher aus trift1~n, Gründen am 
Dienstal1Jtriu verhindert waren, können die Be
züg,e von. einem früheren T,a,ge an, frühestens 
aber von dem der Reha:bilitiierung nächstfoLgen
den Monatsersten, und wenn ,die Rehabilitierung 
am Monatsersten erfol'gt, von diesem Taß'c an 
zuer'karmt werden. ' 

(4) Vorschüsse, die nach § 3 des Beamte;n-übei~ 
leitung>sg,esetzes an Personen gezahlt wurden, 
wdche bei österreichischen DienststeUettl in Ver
we~dung gestanden sind, ,gdten ,den Anspruch 
dieser Personen aus ihrer Dienstlei\Stung für die 
Zeit alb, für die ihnen gemäß Ahs. (3) Bezüge 
nicht zukommen. Dies @tt ,auch fü·r die Zei,t, für 
welche ihnen gemäß Albs. (3) B,eziige zukommt;~, 
soweit diese Zeit vor dem 1. 'S,eptemJber 1946 
liegt. Sow,eit j,edoch die Zeit, für welche ihnen 
gemäß Ahs. (3) Bezüge zukOmmien, nach dem 
31. August 1946 lieg't, werden ,die Vorschüsse 
aihg,erechnet. Ein bei der AJbrech'fillJ:nl ruch erge
bender, in gutem Glau\ben verora:umter Ober
genuß wir,d, nicht hereingehra:cht. 

§ 60. (1) Die Beamten, die sich am 13.' März 
1938 im Dien\S!S,ta:nde auf einem unter die Be
stimmungen des Gehalt&gesetzes 1927 in seiner 
letzten 'Fassung fallenden Dienstposten (im fol
genden kurz "alter DieI1,!>tpostenC< genannt) be
fanden 'und ersrimalig a'lllf ei,nen "unterdie Be
stimmungen dieses Gesetzes fallenden Dienst
po~ten (im Ifolg~n.den kurz "überi1eioungsposten~' 
genannt) ernannt werden, sind so zubehandcln, 
wie wenn seie am 13. März 1938 den Dienst
posten, der in der Än1age zu ,diesem Abschnitt 
ihr,em .alt,en Dien'stpO'Sten gegenübe11g'estellt ist 
("Vel1g1eichspostenH

), besessen hätten und 'nach
her . ,auf ,dies,em Dienstp6sten in der Zeit ver
bLieben wären, di,e ihnen für .die Vorrückung in 
hölhere Bezüge nach § 11 des Beamten~über
le~itungsgeset:nels, St. G. ißt Nr. 134/1945, ,ang,e
rechnet wird. Die Bestimmung des § 11, Ahs. (4), 
findet sinngemäß Anwen~ng. 

(2) Ist der überlcitungsposten ein ,anderer 
Diensoposten als .der VergilcichspOisten, so [\SIt 
Ider Beamte :gemäß § 16 unter Bed~ch!nahme 
aUlf § 7 .des Bea,mten ... 01bet4.eitungsge&etzes vom 
Vel1g1eidwpooten aiUlf. den überleitUUlgsposten 
rz.uernen1lien. .ErgiJbt sich auf ,dem Ütberleitungs
p0ls,ten ein kfeinerer Gehal1>tails ,aUlf dem /Ver
'g!lei chsp osten; dann, erlhällt ,d~r .BealIl1te eine 
ifür ,die :RJu:hegenußbemessUlIIIg anrechenIbare, n'ach 
Maßgabe der Erreichung höhere Bezüge einzu-
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ziehende Zulage .in der Hom der DliffereI}z nommen mden, :6.ndendie ßestimmungendieses 
der ·Gehälter. Gesetzes nicht Anwendung. 

~ 

§ 61. (1). Die Beamten, die einen über
Ieitungsposten . ,erhailten ~nd die zWlar nicht la!m 
13. März 1938, wohl a1ber früher im Diens-tstlaflld' 
einen 'alten lDienstposten innehatten, werden 
nach den Besti.mniun~en .des § 60 mit der Maß
~be behandelt, 'daß an die Stelk -des .13. März 
1938 der Tag ihres seinerzeirigen Ausscheidens 

. aus dem DienSIDStJanide tritt. 

(2) Beiamte, die gemäß § 7 des Beamten-über
leituiligsgesetJzes einen über1eitungsposten er
halten, :aJber bisher noch keinen <alten Dl'enst· 
posten ~m nien~tstande mnehattJen und denen 
ruach § 11 'des B~l1:en-überlleQtungsgesetzes eine 
Dienstzeit angerechnet wird, werden so behan
ddt, wie wenn sie <an dem der angerechneten 
Dienstzeit entsprechenden T'aJge in da's Beamten
verhältnis bm~1ts unter der Gelmng d·ieses Ge
setzes '<a'llf,genom'men wOl,"'den 'wären. 

(3) Beamte, die gemäß § 7 des Beamten-über
leitungJsgesetzes einen Ülberlcitungsposten ,auf 
Grun:d der Bestiimmungen des Gehaltsges.et.zes 
1927 irundha'ben, erhalten den diesem Poste:n nach 
der Antilge Z1l1 . (Iliesem Albschnitte entsprech.enden 
Vergleich-sposten ,als Oberleitung'sposten. . 

(4) ,Beamt.e, die nach ~bs. (3) in den Vor
her.eitungsdienst aufgenommen wurden,. werd:en 
in: das provisorische Dienstverhä'ltnis, die übrigen 
in OOS definitirve Dienstverhältnis übernortlmen. 
Diese Bestimmun.g gilt sirungemäß bei Beamten, 
auf ,die Abs. (2) AIlIWenduilig findet. 

§ 62. (1) AuLP.el'sonen, die nach § 4, Ahs. (2), 
des B'eamten-überlciqmgs~esetzes in .den Ruhe
stand v.ersetzt wel1den, finden die ·Bestimmungen 
dieses Gesetzes, insbesoIlldel'eauch dii'e Best.im
mUillg,en des Ahschnittes V dem Sinne nach An-
wendung. 

(2) Auf ,P,ersonen, die nach § 8, Abs. (2), des 
Beoamten-überleit'llillgsgesetzes in den . Ruhestand 
versetzt wer.den, sind die Bestiimm'1lngen dieseö 
Gesetzes ,anzuwenden, wenn 'sie von einer öster
reichischen Dienststelle nach -dem 27. Apri11945 
verwendet worden sind und. nur aus dem 
GrunJde der Dienstunflihigkeitodter nach Vo}ll
eI1-dting d'es 65. ubimsj:ahres in den Ruhest'and 
versetzt werden .. 

(3) AUf andere ·nach§ 8, Abs. (2), des Beamten
uber'lcitungsges.etzes in den Rluhestand v,ersetzte 
Personeln und allif Personen, die nach §)O des 
Bea:mt~n-übedeitungSigesetzes .als Pel1lSionspartei, 
sei es' <als Empfänger eines Ruhegenuss-es; sei e's 
a~:s 'Empfänger eines Versorgungsgenusses, über-

§ 63. Die Kinderzu~agJe nach"§ 12, Abs. (2), 
kann in berücksichtigungSowürdig.en Fällen auch . 
ü1ber·cdias voLlendete 24. Lebensjahr des Kindes 
hinaus für ,eil1Jei11 ~angemessenen Zeirtraum ge
wähtt weroen, wenn ,das Kind das zur ErLan
gurrg der SeDbstJerhaltJUngsfähigke,it ertforderliche 
Studium oder di.e enweiterte Aushildlung wegen 
Kmegsdiens~, Maßregelung, geänrdel'rter Ver
hältnisse oder sonstiJ@er nicht überwindbarer 
Hindernisse meht rechtzeitig 'beginnen oder vO'll~ 
enden k<:>nniDe. . 

§ 64. Zu[a,gen, a'lllf.· die ein Beamter am 
13. März 1938 ,alllf Grund des § 14 des Gehalts
gesetzes 1927 in ,der letzten F<assung AlIl'spruch \ 
hatte, gebühren i'hm in gleicher Höhe mit der 
Maßgr.llbe ~iter,daß die Schillingbeträge aIls 
Reich'smarikheträg.e zu Ig.elten haben. 

§ 65. Die Flührung 'Von Amtstitdn, die in der' 
Zeit 'Vom 13. März 1938 bis zur Beseitigung der 
natiol1ia:lsozi.allistischen Gewalltherrschaft erworben 
worden sind, ist -.: auch mit einem ,oos Außer
dienstlVerhältnis andeutenden oder ·einem sonsti
g,en Zusatz - verlboten. Doch kann Personen, die 
zw:ar ·nicht in einen der gemäß § 2 .des Beamten
überleitungs:g~s:etzes neu geb,jJderen Personal
stände, wohl aber in das' Ruhestandsverhältnis . 
ü1bernommen' werden, ·in sinngemäßer Anwen
d'llng der Bestimmungen über die Amtstitd (§ 9) 
ein entspreche,nder Amtstitel zuerk.annt w-erden: 

§ 66. (1) Die Zeit, die ein Beamter in den J<ahren 
1938 bis 1945 wegen seiner polioi!schen Gesinnung 
oder wegen t3ltsächIicher od·er angebLicher Be
tätigung geg,en di:e nationalsoziail-isüsche Gewah
herrsch13ft oder 'in den J.ahren 1933 bis 1938 
wegen Betätigung für eine aufgdöste P<artei, 
aU9g'enommen .die N5[)AP und den H~imat
schutz (Richtung KammerillOJfer), .in gerichtlicher 
oder poli~eilicher 'Haft zu~bmcht ha:t, .ist, wenn 
die Zeit nach d:en gelbenden Vors.chrift.en für 

. die Vorrüclwng in höhel'e iBezü-ge und für die 
Bemessung des Ruheg.enusses anrechenbar ist und 
wenn die H<lJft .ruicht ,auf Handlungen zurückgeht, 
die den Betroffenen der B.egoostigurig unwürdig 
erscheinen Lassen, in .doppeltem Ausmaß !anzu
rechnen.' Für die :Bemes'sung des Rulhegenusses 
enfid1gt diese doppelte Anrechnung nicht, wenn 
nach besorudel'en Bestimmungen weg·en eitllCr, 
durch die Haft verurs,ach,ten Diensrunfähigkcit 
oder wegJen ·des durch die [ffuft veru.rslachten 
Todes en.ne'höhere AIIH'lechnung staufirrdet. 

(2) .Ern Beamter, .der dem ~n Albs. (1) um
schriebenen Personenk·r,eis angehört, k,ann im 
Wege der ZeitvorriickUlIlg ,in höhere Bezüge 
(§ 17) die 1l'acbslJehenden weineren Ge!ha1l1:'sstufen 
{Dienstzuhgenstlllfen ) erreichen. . 
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18 

Q) Beamte ,d'e1" allgemeinen Verw.alkung und 
Wacheheamte, 

in der Dienstpostengruppe 

. d I die )TI 
die Gehalts-

In er I stufe 
Ge-

Verwendungsgruppe 
Dienst-! .., 

halts- posten-I ~ 

stufe A I B I c I D I E gruppe, 10 I ·8 

Schilling I Schilling 

19 336 

20 432 348 V 670 

21 512 448 IV 870 

22 592 532 III 1210 

23 616 II 1780 

24 766 I 2260 

25 796 

b} Richter, I 
solange 'sie in der. Su:lJnde~g~uppe 1 steihen, 

d 

die Gehaltsstufe I Schilling 

16 796 

17 820 

wenn sie .alber ,inder· Standesg·ruppe 2 
ihis 5 stehen,nJach 'ZJWei. mit Iden ',Bezüogen 
der. 15. Gehaltsstuf'ezurückgdegten Jahren 

eine Erhöhung der höchst~ 
in der erreichbaren Dienstzulagen-

Standesgruppe ,stufe um 
Schilling 

2 30 

3 50 
• 4 90 

5 120 

c) außerord~ntlid1e Hochschulprofessoren 
d~e 13. Geha!ltsstulfe miJt eiruem i Ge~I1: 

von 1~10 S, 
H<Xhschul.a9Sistenten. 

&.7. Gehailtsswfe mit einem . Gehalt 
von 540 S UIßJd die.8 .. Ge!haIltsstufemit. 

I einem Gehalt'. von 580 S '. 

" die übrigen, Lehrer 

in .der. Verwendungsgruppe. 
die L'1 . I. L,2 . I L 3 Gehaltsstufe 

Schilling 

18 - 640 . -
19 - 670. 444 

20 - - 46,0,. 

21 920 - -
22 970 - -

" 

I 

! 

(3) Wil1d ein so'lcher Beamter änf01ge einer 
Gesundhe,i,tsschädigung, ,die e,rwährend ,der Ha,ft 
erlitten hat, dienstUlIlfählg, so finden ,auf ihn die 
Bestlimmungen ,des § 62, Albs. (2)u.rud (3), der 
Dienstpm:gmatik sinngemäß Ailwend:ung. 

(4) Der B'eamte, ,auf den dile ~B'e'stlimmunglen 
des Abs. {I) Allwell'dungfinden, ist ,auf eigenes 
Ansuchen 'auch ohne Namweisder Dienst
unfähigkeit !i~ ·den dauernden Ruhes,vand2'JU ver
sCltz·en; W:enn er den ,Anspruch .auf ,den vollen 
Ruihegenuß erl1angt Ihat. 

§ 67. (1) Der Be,amte tritt mit Abloau1 des 
}ahres, in deiri .er . .aa's65. Lebensjahr voliendet, 
von Gesetzes wegen in 'den ,dauernden Ruhe
stand. Hat der [ß,elamtJe in di'esem Zeitpunkte 
bercits den Zeitflaum für .eine Vorrückung in 
höihere Bezüge vo![endiet, so findet diese Vor-
rückun,g noch statt. \ 

(2) Bei Beamt,en, die dem Di'enst ~nfolge einer 
Maßregelung im Sinne des §. 4,. Albs. i(1),dels 
Beamten-übedehungsgese!res i,ern waren und 
die vor iEri-eichung der Altersgrenze nach Abs. 
(l) in einen der Igemäß§ 2 des iBeamten-über
leitJurilgsgesetz'es 'rueu gebildeten Persomalstände 
übernommen wel1den, erhöh i: siich di'e in Abs. (1) 
festlglesetzte ."Mt'ersgre~e für jooes· volle J ahr,dJas 
sie ,dem, Dienste fern waren, um ein Jahr öis ' 
zum 70. Leoorusj,ahr <als Höchs.tgrenze. . 

(3) Die Bundesregierung k,arun ,den' übert~itt . 
eines Beamten in den dauernden Ruhestland ruber 
den m Abs.(1). genannten Zeitpullkt \lUch in 
FäHen laufschieben, l,ndenen Albs. (2) keine An
wen&ung .findet, f,aUs das V,erMeiiben ,des Beamten 
~m :Di'enl5tstJande im öffen~licheJ IntereSlS·e liegt. 
Der Ze:itpun'kt ,des 'übertrittJe's des Beamten in 
den dauernden Ruhesvand ist im Aufschie!bungs-' • 
beschluß ,kallendermäßig an~ugeben. Ein Aufschulb 
tiber den 31. Dez,emlber des }ahre.s, 1n dem 'der 
Beamte da's 70. Lebensjahr zurücklegt, ist llicht 
zulässig. 

(4) . Auf Richt·er fi'n'<i~ die,iB.estimmungien de)'·. 
Abs., (1) bii.s.(3)~ soweit -Anw.endl.ln,g, ,als es im 
EinkLang mit Iden Bestimmungen der Bunde.s-
verfiassung stJelht. . 

(5) Für· den Zeitpunkt ,Ider , Versetzung. von 
Hochsch u1 prQf~ssoren' in . .den ;:,da,ueradeil RJl.J;te" 
sr.and g.elten dioir; Ake~sgrel11um' d~1t c§§.,3 und:4, 
deos .Gesetzes, vom 9. Aptii 1870,. R.. G. BI. Nr.4Z.;; 

(6) Boeamte,,>auf .die- ,die Be-stiml'llUng.ender: Ans.· 
(3}und:( 4) Anwendung ·finden •. können" wenn . 
S'i.e • .Ibtreit~ ,den Anspruch.auE;den ·volkn Rulhe::
genuß"e1"Langn 'halben, nach, dem; V M~.1945 In· 
höhere Bezülge nicht vw-rücken. 

§()Ikm' E(IgIi'Qt si91 '41l\( G.titI'I;\.d '9~,~Gese~S . 
ein,MiQnapsilxl:z,ugJ{Gelha,k zuzUg'l~mail~cm~.nSlt~>C}.n; 
Be!Zülg.e.,:au~ .ode:ro iDien~V'e,mäJ~)~. de,r.n:i:e4i;ig~, 
istals,det: .B[iUtt'Ab~Qgt . de.r: " die;: j t~t{m. Vor.", 
schuß:ml.)llui!lß,7Jij,GflUlitiJe;,zU leß~n~ war" so, kann:, 
deIRBe~t.nten,; ei~,' für,tdeIl<,R>ilh<!;g~n'Uß" nimt 

237 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)18 von 60

www.parlament.gv.at



anrechenbare uncl nach Maßgabe des Erreichens 
höhere'r BaJÜJge einzuziehen'de iErgänzungszulage 
gewährt wer,den. 

(2) Eine solche El1gänzungszü1a.g,e krum nidtt 
gewährt wel1den, wenn der SeamtedieGrund-
13Jge für diie Bemessung der l~zten Vorschuß
zahlung nach § 3, Abs. (2), des Beamten:'Ülber
leitungsgesetzesdurch eine iBeförderung in der 
Zeit ,der nationailsozialisttschen Gewaltherschaft 
erreicht Ihat; als ßetförderung sind eine normaIe 
Oberleitung aus . der österreichischen Dienst
rechtste'llung in die deutsche DiensltrechtsteHung 
und eine Einreifhimg auf Grund des Beso1.dungs
d1enstalters nicht :anzUISeihen. 

(3) ,Bine so~che ErgäIllZungszu1llge ~ fle'rner 
dann nicht zu gewähren, wenn der ne:ue öster
reichische DlieillSt:bezug des Beamoon wegen in 
seiner Person gelegener Umstände eine Mindle
rungerfährt. 

(4) Sofern es zur Anpassung der BezÜi~e (~ 
halt, Rulhe- oder Vernol1gungsgenuß, Familien-
7luilllg,e) an geärulerte Letbensko9ben nöttig· ist, 
können T euerungszusmläge ,gewäihrt werden. 

'19 

,pas Näihel'e bestimmt die Bundesregieru~g im 
Binvernehmen mit 'dem Hauptausschuß des 
Nat10nalmtes durch Verol1dn'llng. 

§ 69. Auf die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis zu FonOs, Süftungen oder An
staLten unter Verwaltung des Bundes stehen,den 
Personen finden die ß.esriimmungen dieses Ge
setzes d,em Sinne nach soweit Anwendung, als 
nicht etw,as anderes best~mmt' ist. 

§ 70. Das Geha'ltsgesetz 1927, B. ',G. BI. 
Nr. 105/1928, in :seiner letzten iFassung tritt, 
soweit di'eses Ges,etz nichts anderes bestimmt 
(§ 39), ,außer Kr,llft. Verordnung,en und sonstige 
Durchführung.sbestimmungen, die .auf Grund der 
hi,enach außer Kraft tretenden Vorsmrift,en 
er!.asSien wurden, ,sind unter Serücksicht1gung der 
Bestimmungen . dies,es Gesetzes weiter ta.rulU

wenden. 

§ 71. Mit .der Vo1I1ziehung ,di'eses Gesetzes lH 
die BundesregierunIg, ,in Angeleg,enheiten j,tldoch, 
die nu.r ein Sundesmiiüsterium betreffen, dieses 
Bundesministerium tbetffiut. 
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Anlage zu Absmnitt UI 

Übersicht. 

Einreihung der Lehrer in Verwendungs
gruppen (§ 38). 

Es we~den zugewieren: 

Der Verwendungsgruppe L 1: 

Lehrer mit der wdssenschl,lftlichen Lehramts
prüfurig oder der 'Lehmmtsprüf.un,g für Frei
handzeichnen f.ür Mittelschulen; 

Haupclehrer ,an Lehreribildungsanstait'en und 
Bilinden{T au'hstummen)Jehr,er, sofern sie ,die iLehr

» hef~~gung für Hauptschulen und ,für Blinden
"tTaubstummen)unterricht besitzen und <an An

stalten zur Heranbildung dieses Lehrernach
wuchses 'untel'richten; 

Musiklehrer ,an Mitt~lschulen mit der Lehr
amtsprüfung "fes musi'kpädagogisch<en Seminars 
oder mit ,der StaaJtsprüfu11Igaus· Gesang UIIlId 
mindestens zwei instrumentoa:lert Hauptfächern, 
in heiden Fällen mit ,dem Doktor.at der Musik
wissenschaJft üder mit· d,er Lehmmtsprüfung ,aus 
einem wisrensch,att1ichen Fach'e oder mit dem 
DiplOm der ehemaJHgen österreichisehen Hoch
schule fü[", Musik und'darsoel1cll!de Kunst in 
Wien; 

Lehrer an kaufmännisch,en Wirtschaftsschulen 
und Hiandel:s.akademien $ mit der Lehmmts
prüfung fÜr mittilere kaufmännisme Lehran
stahen; 

Lehrer an ,gewerblichen Lehranstalten, Hauen
beru:fs.schwIen, Bi'h1u11ig~anstalten für Fr,au~n
g,ewerbelehr.erinnlcn und Hauswil1tschaftslehre
rinnen mit yoUer Hochschu~bildung und mehr
jälhrig,er Berufspr,axis oder für technische und 
gewenblich~künstilerische Fächer mit mehrjähriger 
f,achlicher Betät]gung und he,rvürrngenden fach
lichen oder hervorra'genden künstLerischen Lei
stungen; 

Leh1"er an I.~md- und fürstwirtschaft.lichen 
Lehransbalten • süwie BiiLdungs:anstaJIten für l'ln'd
und forsrtrw1rtschaft<1iche Lehr-kr;]fte (aUisgenom
men solche mit Hochschukha:r;aikt,er) mit yoHer 
HochschulbiLdung un.d der Lehl1hefäh]gu-ngs
prüfung oder mit dem Abgangszeugnis einett" 
hoheren land- un.d f01"stwirtschaftlichen Schule 
und ,der Lelhl'befäh~gungspr1Ülfu11lg sowie meihr
j:ihriger fadllicher Betätigung und hervorragen
den ,fachLichen 'Leistungen. 

Der Verwendun~sgruppe L 2: 

a) Lehrer mit .der Lehrbefähigung für Haupt
schulen undgleichzuwertende Lehrer. Gleich
ZlUwertende lehrer sind: 

HandarbeitSllehrer . an . Mittte1schulen mit mial
dest<ens dem Albgangsrzeugnis,einer,Ku.nstgeweribe~ 
schule oder der Reifeprüfung einer Svaats
gerwerbeschule oder einer gleichge~td~ten - An
st<a1lt oder - wenn eine Reifeprüfung an. d,er 
AnSbah nicht eingeführt ist - mit dem Abglangs
zeugnvs einer -solchen Anst,alt und mehrjähri'ger 
fachlich,erBetätigung; 

Mus:iklehrer ,an Mitt,elschulen mit der Lehr
befäh']gung für den Unterricht a:uf Grund einer 
St<aatsprüfung ~n zwei oder meih,reren der Unter
richtsg.egenstände Gesang, Vio'line, Orgel oder 
K'Lavie1"spiel ,an Mittdschul-en oder Lehrer
bi'ldungsa~tJaik'en, ferner solche rpi,t der 'Lehramts
prü~ngaus Schulmusik der Abteilung für 
Kirchen- und Schulmusik der Sba.atJsakadeanie 
oder des musikpädagogischen _ Seminars der 
Staatsakademi,e oder der A!bteilung Musik
erziehung ,der Hochschule für Musik, ferner 
Lehrer mit Ider Lehl'befähigung für Schulgesang 
und eines .der ,Fächer Violline, Kloavi'er üder Orgel; 

Lehrer ,an kaufmännischen oder gewerblichen 
Fortbi'ldungsschulen mit der Leh~belfähigung für 
solche Schu1len; \ 

Lehr'er an - kaufmänni,schen Fortbadungs
schulen, kaufmännischen W.il'tscha:ftsschulen und 
Handehakademien mit der Lehnbefähigung für 
Kureschri.ft oder für Maschinschrei'ben an öffent
lichen' mittleren Lehransta:Jt.en m.it dem Reife
zeugilülS'oder mi,t mehrjä1hr'~g,er Pmxis; 

Lehrer für Rr,emdspmmeri mit dem Reife
zeulßinis einer Mitt<e1lschule und Ider Lehrbefähi
gung für Haupnschulen; 

Lehrer ,an Sonderschulen mit dem Reilf.ezeu,gnis 
einer Mitteilschu~e und ,der' L~hrbef~higung für 
Vol'ksischu1.en und .für Sonderschulen; 

d~e ;an Hauposchulen tät~en, "eigenen Reli,.. 
giünSlehrer" (Bü1"gerschuilkatecheten); 

Lehrer ,für den praktischen Unterricht an 
technisch'"1gewerblichen Lehmfi.Sbalten und gleich
zuhaltenden Le'h,mnst3Jlten süwie an Lehrwer:k
stätten der Hochschulen technischer Richtung 
einschließlich der ,Hüch-schulle für BodenkU'ltur' 
mi~ einer mindestens sieben jährigen hochquaHfi-
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zierten"' Prnxrs nach Alblegen der Mcist.erprüfung 
oder als Wer1kmeister oder ffiit dem Abgangs
zeugnis der K.unsvgewerooschuile ader mit der 
·Reifeprufullig einer Staatsgewer1beschule oder 
gleichgestellten Ansvaltooer - wenn eine iReme-

. pI'Üfung an ·der Anstlailt ill'icht .eingeführt" ist _ 
mit dem Abgangszeugnis einer wIchen Arusna1t, 
in aUen FäIllen" mit besonderen Fachkenntnissen 
oder kün·sderischen Leistungen; 

Lehrerinn:en fü.r 'den Fachunterricht an Bi!l
dungsansoahen samt übungsschule ,für Frauen
berufsschuHeh!'e'rinnen sowie a:ruden Meist,er
Massen der Frnuengewerbeschu1en und an drei
und vierk!lassigen Hauswirtschaiftsschulen mIt der 
Rei:feprÜlftung und der 'Lehr1befäth!igung für d;iese 
Schulen; 

Lehrer an land- und forstwirvschaiftllich·en Lehr
anstalten, LBi~dung·sa1lJStalten für ian,d- und forst
-wirtschaftI.iche Lehrkräfte (ausgenommen soJche 
milt Hochschulclmrn:kter) sowie Lehrer an l,and
und furstwirtschafdichenFortJbjlldu!lgsschulen mit 
dem Abg,angszeugniJs einer höheren iand- und 
fOt"Svwirtschafdichen Schule und der Lehrlbefähi
gungspriifung; 

Leihrer rur den .pl:1aktischen Unterricht an 
: höheren '1and- und forsvwlirrschafclichen Schulen 
und, .mIdungsanstalten für ,Land- und forstwirt
scha:ftliche Lehrkräfte mit dem ·.A;bgangszeugnis 
einer höheren 'land- oder forstwirtschaftlicheri 
Smu[e und mehrjäihriger UkrufspliaJOis sowie be
sonderen Fl3.ch~enntn:iJssen. 

b) Lehrer an Vdlksschulen mit der Lehnbefähi
gung tür Volksschulen; und gleichzll'wertende 
Lehrer. Gleichzuwertende ,Leh.rer sin,d: 

Lehrerinnen an ILehrerlbildungsa·nst.altenfür 
weiMime Hiandarf~eiten und Kindergärtne'rinnen 
mit mindestens ,der Lehl1befähigung für Volks
sdmlen; 

Musilklehrer an Mittelsmuten und Lehrerbil
,dungsanstialven mit der Lehrbefähigung auf 
Grund der Sta.:livsprüfung aus dem Fache GeSiallg; 

Musiklehrer ,an Mittelsmulen und Lehrer
biidu11f;soostJa[ten mit der Lcltrl>efäohigung auf 
Grund des Zeugtnisses einer Ldlu:·.aIlltlSprütung der 
Abtei:lung für Kirchen- und SchulmuSik oder rdes 
mus'ikpädagogischen SemiMrs der Staatsakademie 
in Bur einem der· Fächer Gesang, V~oline, Orgel 
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oder Klavierspiel für Mfittelschulen und Lehre.r-. 
bi'1dungsanstiailten; 

Lehrer ror Fremdsprachen !lIlit· dem Reife
zeugnis einer Mittelschule, Hand'ellsa'kademie 
oder LehretbiJdungSianstalt und mit der Lehr
befähigung für Hauptschulen, die nur rz,ur Er
teilung des Unterricht'es ,in einer Fremdsprache 
an HauptschUlen berechti,gt; 
. Lehrer für den pmktischen Untel"richt an tech

nisch.--gewerblichen lehratllsta[ren und gleichru
haltenden LehranstaJten sowi,e an Lehrwerk-' 
st:ftten der Hochschulen techn~smer Richtup.g 
einschließlim der Hiochsmule für Bodenkultur 
milt besonderer Befä:h:igung un·d mehtjähl'iger 
Pmxis oder mit dem Ahgangsuugni'S 'einer Fach-, 
heziehungsweise Werkmeist·erschule und einer 
ebensolchen mehrjä'hl"~gen Pr.axis; 

L&tre.rinnen für den Fachuntecrricht an iFrouen
berulfsschuilen mit der Lehrbefähigung für Koch
und H.aJushahungsschuren und Frauengewerhe
schulen; 

Lehrer für den pr,aktischen Unterricht l3Jn lr.md
und ~orstwirtschafclicben Leh11an&talten mit dem 
Ahgangszeugnis einer .solche~ A~9talt und· einer 
mehrjährigen Praxis oder mIt emer besonderen 
Befähigung und mit einer hochqualifizierten 
mehrjähl"igen PraJais. 

Der Verwendungsgruppe L 3: 

:Lehrerinnen rur wei'bliche Handarbeiten und 
IGndel1gärtnerinnen an Lehrerinnenbirldungsan
stJaJ1len ohne Lehrbefähigung für Volkssmu-len 
und L&trerinnen für weibliche Ha:nda.rtbeiten <3.n 
Mimtschulen ; 

Müsiklehrer an Lehrerbildungsanstalten. nnt 
der Lehrlbefmi.g.ung auf Grund einer Stia~ts
prüfung aus einem ,der Fächer V~()line, Kia.'Vler, 
Or;gel; 

Lehrer für Fremdspram.en an Hauptschuien 
ohne Reifezeugnis; 

,Lehrer an .lmufmännismen Fort!bilduilligsschulen, 
kaufmännischen WirtSchaftsschu1en· ulfldHande1s
amademien mit der Lehramtsprüfung für Kurz., 
smrift oruer ,für Maschinschreiben an öffentlichen 
rruttlel:1en Lehranstalten ohne Reifepriilfung oder 
ohne mehrjährige PraXis. . 
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. Anlage zu Abschnitt· VI • 

. V ergleichsposten..:.T abeUen. 
Verwendungsgruppe 8 für· Be~mte der. allgemeinen . Verwaltung (Gehaltsgesetz 1927) und 

Verwendungsgruppe A für; Beamte der allgemeinen Verwaltung (Gehaltsgesetz 1946). 

Alter Dienstposten 

Dienstposten 

Aspiranten und Beamtenanwärter I. 
2. 
3. 
4. 

Vergleichsposten 

Dienst- I Gehalts-I 
posten- 11 stufe Jahr 
gruppe 

VI 7 
7 
8 
8 

1. 
2. 
i. 
2. 

1---------------�----�- ------I----I-----c--I-----I-·------,-
Zeitbeförderungsposten I 

V 

IV 

VII 1 
1 
2 
2 
3 

1. 
2. 
1. 
2. 
1. 

VI 8 
8 
9 
9 

10 

1. 
2. 
1-

. 2. 
1. 

----- ----I---·-----·--I----I--~-
VI 

V 

V 

IV 

IV 

1 
1 
2 
2 
3 
3 

1 
1 
2 
2 

1 
1 
2 
2 
3 
3 

1 
1· 

1 
1 
2 
2 

1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 

I. 
2. 
I. 
2. 

1. 
2. 
I. 
2. 
1. 
2. 

I. 
2. 

I. 
2. 
I. 
2. 

VI 

VI 

usw. 

V 

V 

usw. 

IV 

.usw. 

10 
11 
11 
12 
12 
13 

13 
14 
H 
15 

3 
4 
4 
5 
5 
6 

6 
7 

1 
1 
2 

:2 

2. 
I. 
2. 
1. 
2. 
1. 

2. 
I. 
2. 
1. 

,2. 
, -1. 

2: 
.1. 
i2. 
1. 

2. 
'1. 

·!I---~---~~----------~~I·I----I---~-----~-~~---~---~I 

.III .IlI 

rr rr 

1 
: 1 

2 
2 

1 
1 
2 
2 

1. 
2. 
1. -
2. 

1. 
2. 
1. 
2. 

.IlI 

usw. 

II 

usw. 

. 1 
• 1 
,2 
2 

1 
1 
2 
2' 

1. 
2. 
1. 
2. 

I--------------~-----I-------I-·~\----I~----.------.----,------I 

I I 1 I 1. I 1 1. 
1 2. 1 2. 
2 1. 2 1. 
2 2. 2 2. 

usw. 
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Verwendungsgrupp~ 7 für Beamte der allgemeinen VerwaltUng (Gehaltsgesetz 1927) und' 
'VerwendungsgruppeB für Beamte der allgemeinen Verwaltung (Gehaltsgesetz 1946). 

Alter Dienstposten 

Dienstposten 

I 

Dienst-I 
klasse 

Aspiranten und Beamtenanwärter 

Gehalts-I 
s~fe I Jahr 

I. 
2. 
3, 
4. 

Vergleimsposten 

Dien'st- I Gehalts- I! 
posten- stufe 
gruppe I 

VI 4 
4 
5 
5 

Jahr 

1. 
2. 
1. 
2. 

I---'--------------�----�-~-,,- --,--il---~I----____c_:_;_ ----11 

Zeitbefärderungsposten VIII 1 
1 
2 
2 
3 
3 

1.-
2. 
1. 
2. 
I. 

_,2. 

VI 5 
5 
6 
6' 
7 
7 

1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 

-----I-----I~---- -----1-----1----1 

vu 1 
1 
2 
2 
3 
3 

1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 

VI 8 
8 
9 
9 

10 
10 

1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 

11-----;-\--------------1--------,---- ---- ---:;-~---I----I----I---_II 

, 
1 
" 

VI 

V 

VI' 

V 

V 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 

1 
1 
2 
2 

1 
1 
2 
2 

i1t---------'----I--I-1 
; , -IV' IV 1 
~ 1 
~ - 2 
'. . 2 
: ' 3 

m m 

3 

1 
1 
2' 
2 
3 
3 

1. 
2. 
I. 
2. 
1 ~ 
2. 
1. 

1. 
2. 
1. 
2. 

1. 
2. 
1. 
2. 

1. 
2. 
1. 
2. • 
1. 
2. 

1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 

VI 

VI 

usw. 

V 

usw. 

IV 

,usw. 

m 

usw. 

11 
11 
12 
12 
13 
13 

- 14 

14 
15 
15 
16 

1 
1 
2 
2 
3 
3 

1 
1 
2 
2 
3 
3 I 

1. 
2. 
1. 
2. 
1. " 
2. 
,1. 

2. 
1. i 
2. 
1. i 

i 

1. 
2. ! 
1. 
2. 

~ 
1. 
2. " 
1. 
2. 
1. :. 
2. .~ 
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Verwendungs gruppe 6 für Beamte der allgemeinen Verwaltung (Gehalts gesetz 1927) und 
Verwendungsgruppe C für Beamte der allgemeinen Verwaltung (Gehaltsgesetz 1946). 

, 

Alter Dienstposten V ergleicltsposte~ 

j 

Dienst-

I 
Gehalts-j Dienst_j Gehalts_! Dienstposten klasse stufe Jahr posten- " stufe Jahr 

gruppe 

Zeitbeförderungsposten IX 3 1. VI 4 1. 
, 

\ 
3 2. 4 2. 

VIII 1 1. VI 5 1. 

1 2. 5 ,2. 

2 1. 6 1. 

2 2. 6 2. 

3 1. 7 1. 
, 3 2. 7 2. 

---
.' 

VII 1 1. VI 8, 1. 

1 2. 8 2. 

2 1. 9 1. : 

2 2. 9 2. 
, 3 1. 10 1. 

3 2. 10 2. 

4 . 1. 11 '1. 
4 2. 11 2. 

(aum VI) . VI 1 1. VI 12 1. i 

1 2. ' 12 2. 

'2 1. 13 1. 

2 2. 13 2. 

I usv,:. 
. 

. V V 1 1. V 1 2. 

1 " 2. 2 1. 

2 1. . 2 2. 

2 2. 3 1. 

'. 3 1. ~ 2. 

3 2. 4 1. 

usw. 
" 

IV IV 1 1. IV 1 1. 
, 

1 2. 1 2. - 2 1. 2 1. 
2 2. 2 2. 

3 1. 3 

I 
1. 

3 2. 3 2. 

usw. 
, 

, 
," 

e 
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, 

: 
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: 
. 1 

1 

! 
,! 

1 

I 

, . , 

25 

Verwendungsgruppe 5 für Beamte der allgetpeinen Verwaltung (Gehaltsgesetz 1927) ~nd 
Verwen:dungsgruppe' D. für Beamte der allgemeinen Verwaltung (Gehaltsgesetz ,1946). 

I 

Alter Dienstpo~ten Ve~gleichsposten 

::1 

Dienst-! Gehalts-

1 

Dienst- I 
Gehalts-j Dienstposten 

klasse : stufe Jahr posten-

I 
stufe . Jahr 

, gruppe 
I 

Beamtenanwäfter : - . - 1. VI 2 1. 
\ - - 2. 2 2. 

c - - 3. 3 1. 
- - 4. 3 2. 

I 

Zeitb~förderungsposten IX 1 1. VI 3 1. 
1 2. 3 2. - 2 -. 1. 4 1. 

1 2 2. 4 2. 
i 3 1. 5 1. 
t 

: 3 2. 5 2. r 
I 
I 

,;,. 
I :1 : 

VIII 1 1. VI 6 1. 
1 2. 6' 2. 

: 2 1. 7 1. 
, 2 2. 7 2. 

3 1. 8 1. 
c· 

3 2. 8 2. I 

1 
c 

\ VII 1 1. VI 9 .1. 

i 1 2. 9 2. 
I 2 1. 10 1. 

2 2. 10 2. 
I 

3 1. 11 1.' , I. 

! 3- 2. 11 2. . i 4 1. 12 1. 
\ 4 2. 12 2. 
i 

(auch VI) 
I~ 
\ VI 1 1. VI 13 1. 

1 2. 13 2. I 

, i 1. 14 1. I , 
2 I 2. H 2. 

I 3 1. 15 1. 
! 3 2. 

, 
1S 2. 

i usw. 

i -
V , V- I 1. V 1 1. 

i 1 2. 1 2. 
! 2 1. 2. 1. 

2 2. 2 2. 
I 

j 3 1. 3 1. 

! I 3 2. 3 2. 
usw. 

I I IV IV 1 1. IV 1 1. , i 1 2. 1 2. 
2 1. 2 1. 
2 2. '2 2. 
3 

" 

1. 3 1. 
3 2 . 3 \ 2. 

I 
USW. 

~ 

, 
., 
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J 

• 

Verwendungsgruppe 4 für Beamte der allgemeinen Verwaltung (Gehaltsgesetz 1(27) und 
Verwendungsgruppe D für Beamte der allgemeinen Verwaltung (Gehaltsgesetz 1946). 

Alte~ Dienstposten Vergleichsposten 

, 
I Dienst-

I 
Gehalts-I 

Dienst- I Gehalts- I Dienstposten 

I klasse stufe I Jahr posten- , 

I stufe I 
Jahr 

gruPl'e 

! 
Zeitbeförderungsposten IX 1 1. VI 3 " 1. 

1 2. 3 2. 

2 1. 4 1. 

2 2. 4 2. 

i' 
3 1. 5 1. 

3 2. 5 2. 
c 

\ 
i , 

VllI 1 1. VI 6 1. 

i 2. 6 2. 

2 1. 
~ 

7 1. u 

2 2. 7 2. 

3 , 1. 8 1. 

3 ! 2. 8 2. , 
5 ! 1. 8 3. ! ': 
5 

" 

2. 8 4. 
, , 

(auch VII) VII 1 i 1. VI 9 1., : 
1 

, 
2. 9 2. 

.. 

2 1. 10 1. , 
2 ! 2. 10 2. 

3 1. 11 1. i , 
3 i ,2. 11 2. 

4 : 1. , 12 '. 1. , 
4 , 2. 12 2. , 

5 1. 13 1. 

5 
r 

2. 13 2. : 

6 , 1. 14 1. . : 

6 I 2. 14 '2. 

7 I 1. 15 ~ 1. , 

7 \ 2. 15 2. \ 
\ 

i 
: 

8 1. 16 1. , , 
8 ; 2. 16 2. i 

, , 
.':1 9 1. '17 1. 1 

I 

I 9 
: , 2. 17 2. 
i l 

~-_.~ -----+-
I .' 

1 VI VI, 1 1. VI 13 1. 
I 

1 2. 13 2. i 
2 1. 14 1. 

/' -< " 

2 2. 14 2. 

i usw. 

! 

-~ 
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Verwendungsgruppe 3 für Beamte der allgemeinen Verwaltung (Gehaltsgesetzl927) und 
Verwendungs gruppe E für Beamte der allgemeinen Verwaltung (Gehaltsgesetz 1946). 

Alter Dienstposten 

Dienstposten 

'

I Dienst- I Gehalts-I 
klasse I stufe 

Zeitbeförderungsposten ' x 

IX 

VIII 

, :' 

VII 

" " 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

5 

5 

1 

1 

2 

'2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

Jahr 

1. 

2. 

1. 

2. 

1.' 

2. 

i. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

I. 

2. 

1. 

2. 

i. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

Vergleichsposten 

Dienst- I al I Geh ts-
post,en- 'f I 
gruppe I stu e 

VI 

VI 

VI 

Vf' 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

17, 

, 17 

18 

18 

Jahr 

1. 

'2. 

1. 

2. 

I. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1: 

2. 

i. 

2. ; 

1., 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 
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Verwendungsgruppe 2 für' Beamte der allgemeinen Verwaltung '(Gehaltsgesetz 1927) und 
Verwendungsgruppe E für Beamte der allgemeinen Verwaltung (Gehaltsgesetz, 1946). 

Alter Dienstposten Vergleichsposten 

, Dienstposten 

Zeitbeförderungsposten 

I
, Dienst

klasse 

x 

I 

Gehalts-I' 
stufe , 

2 

2 

3 

3 

Jahr 

L 

,2. 

1. 

2. 

Dienst- I Gehalts-I 
posten- stufe 
gruppe 

VI 1 

1 

2 

2 

Jahr 

1. 

2. 

1. 

2. 

1----1----------------------

IX 1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

I. 

2. 

VI 3 

3 

4 

4 

5 

5 

b 

6 

1. 

2. 

1. 

2. 
1. : 

2. ' 

1. 

2. 

-------- -----1-----1--'----- -------'-: 

VIII 

, 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 I 

9 " 

9 

10 , 

10 

11 

11 

12 
12 I 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

't. 

2. 

1. 

,2. 

I. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

VI 

/ 
/ 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

16 

16' 

17, 

17 

18 

18 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 
1. '\ 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 
2., 
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Verwe~dungsgruppe 1 für Beamte der allgemeinen Verwaltung (Gehalts gesetz 1927) und 
Verwendungsgruppe E für Beamte der allgemeinen Verwaltung (Gehalts gesetz 1946). 

Alter Dienstposten Vergleichsposten 

! 

Dienst-

! 

Gehalts_! 
Dienst-

I 

Gehalts-I Dienstposten klasse stufe Jahr posten- stufe " 
Jahr 

gruppe 

Zeitbeförderungsposten " X 2 1. VI 1 1. 

2" 2. 1 2. 

3 1. 2 1. 

; \ 3 2. 2 2. I 

-~--- --~- --- ----

IX 1 11 VI 3 1. 

1 2. 3 2. 

2 1. 4" 1. 

2 2. 4 2. 

, ,3 1. 5 1. 

3 2. 5 2. 

4 1. 6 1. 

4 2. 6 2. 

5 1. 7 1. 
, 5 2. 7 2. 

6 1. 8 1. 

6 2. 8 2. 

7 1. 9 1. j 

7 2. 9 2. 

, 8 1. 10 1. 

8 2. 10 2. 

9 1. 11 1. 

9 2. 11 2. 
r 

10 1. 12 1. 

10 2. 12 2. 
, 

11 1. 13 1. , 
11 2. 13 2. 

12 1. 14 1. 

12 2. 14 2. 

, 

. 
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Vergleichstabelle. 

Richter und staatsanwaltscbaftliche Beamte (Gehaltsgesetz 19?7 und Gehaltsgesetz 1946). 

A. Grundgehalt. 

Alter Dienstposten Vergleichsposten 

Standesgruppe 
I 

Gehalts-./ Jahr Standesgruppe . I Gehalts-/ Jahr 
stufe stufe 

. Richteramts- -

I 

1. I 1 I Richter-I 1. 
anwärter - 2. 

I 
amts-· 2. 

- 3. anwärter 3. 
Usw. 

Hilfsrichter 1 
"-. -I 

1 'Hilfs- I 1. I· 1. I 1 I 2. richter I 2. 
2 1. 3. 

usw. ------

I I Richter 1 *) 1 I 1. 1 1 1. *) Hat der Richter eine mehr 
1 I 2. 1 2. als. 6jährige Dienstzeit als 
2 I 1. 2 1. Richteramtsanwärter und 
2 I' 2. 

j 
2 .2. Hilfsrichter aufzuweisen, so 

3 I 1. 3 1. wird ihm diese Mehrdienst-
usw. zeit zugeredmet. 

B. Dienstzulage. 

Dienst-
\ Dienst-

Standesgruppe zulagen-' Jahr Stanclesgruppe 

I 
. zulagen- Jahr 

stufe stufe 

Richter: 2 1 1. 2 I 1 1. 
st. a;Beamte: 1 2. 1 2. 

3. 1 3. 

I 
4. 1 

I 
4. 

2 1. 2 1. 
usw. 

~ 
I j-1.-Richter·; 3 1. 3 

I 
1 

~t. a. BeamJ:e: 2 2. 1 2. 
I 3. 1 3. , 

:. I 
4. 

I 
1 I 4. 

2 1. 2 1. , 
usw .. · 

Richter: 4 -1 ~\ 1. , 4 1 1. 
! st. a. Beamte: 3 

I 
2. 1 2. 
3. 1 3. 

\ 
4. I 

l' 
I 

4. 
2 1. 2 1. 

usw. 

i Richter: 5 1 1. 5 1 1. , 

, ,st. a. Beamte: 4 2. '. 1 2. 
3. 1 3. ., 

I 4. I 1 I 4. 
2 I 1. 2 1. 

usw .. --

Rlmter: 6 1. 6 1. : 
st. a. Beamte: 5 

I I 

Richter: 7 .- 1. 7 / 1. j i 

-

Richter: 8 1. 8 i 1., 
i 

/ 
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V ergleichstab~lle. " 

Hochschullehrer (Gehaltsgesetz 1927 und Gehaltsgesetz 1946). 

Ordentlime Hochschulprofessoren Außerordentliche Homsmul-
Homschulassistenten professoren 

Alter Vergleichs- Alter Vergleims- Alter Vergleichs-
Dienstposten posten Dienstposten posten Dienstposten posten 

Gehalts-j 
stufe Jahr Gehalts-I 

stuf ~ " Jahr Gehalts-I 
stUfe Jahr Gehalts- 'I 

stufe I Jahr Klasse I Jahr Gehalts-I 
stufe Jahr 

1 I 1. 1 I. 1 1. 1 I. III 1. 1 1. 
1 2. 1 2. 1 2. 1 2. n 2. 1 2. 
2 1. 2 1. 2 I. 2 1. und 3. 2 1. 
2 2. "2 2. 2 2. 2 2, I 4. 2 2. 

3 1. 3 1. 3 1. 3 1. 5. 3 J. 
3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 6. 3 2. 

4 1. 4 1. 4 1. 4 1. 7. 4 1. 

4 2. 4 2. '4 2. 4 2. 8. 4 2. 

5 1. 5 1. 5 1. 5 1. 9. "5 1. 

5 2. 5 2. 5 '2. 5 2. 10. 5 2. 
I 6 1. 6 '" 1. 6 1. 6 1. n. 6 1. 

6 2. 6 2. 6 2. 6 2. 12. 6 2. 
" 

7 1. 7 1. 7 1. 7 1. 13. 6 3. 

7 2. 7 2. 7 2. 7 2. usw. 
8 1. 8 1. 8 L 8 1. , 
8 2. 8 2. ,8 2. 8 2. 

9 1. " 9 1. 9 1. 9 1. 

9 2. 9 2. 9 ,2. 9 2. 

10 1. 10 1. 10 1. ;10 1. 
10 2. 10 2. 10 2. 10 2. 

11 1. 11 1. 11 1. 11 1. 

11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 

12 1. 12 1. 12 1. 12 1. 
, 

~ 

12 2. 12 2. 12 2. 12 2. 
, 

12 3. 13, I. 13 1. 12 3. 
12 4. 13 2. 13 2. 12 4. 

, 

I 

r 

, , 
i 
.' 
; 
I 
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Vergleichstabelle. 
Wirklidle Lehrer der V erw~ndungsgruppe 5 (Gehaltsgesetz 1927) und Lehrer der 

, Verwendungsgruppe L 1 (Gehaltsgesetz 1946) 
(einsdlJ.j.eßlidl Landessdlulinspektoren' und Bezirkssdlulinspektoren) 

Alter Dienstposten VergleiChsposten 

, Dienstposten I Gehaltsstufe 
I 

Jahr Gehaltsstufe I Jahr 
" 

widerrufliche 1 1. 5 1. , 
Lehrer I 

1 2. 5 2. I 

2 ,1. 6 1. I 

2 2. 6 , 2. I 

usw. Die Gehaltserhöhung für Direk-
I toren und FaChvorstände richtet 

wirkliche 1 1. 5 1. sich nach der Einstufung der Lehr-

Lehrer 
anstalt, an der der Bedienstete 

1 2. 5 2. am 13. 3. 1938 Direktor (FaCh-

2 1. 6 1. gruppenvorstand) war, und 7.war 
entspricht I 

2 2. 6 2. 

3 1. 7 1. eine Gehalts-der alten Dienst-3 2. 7 2. zulage von jährlich erhöhung von 

4 1. 8 1. monatlich : 

4 2. 8 2. Schilling 
5 1. 9 1. 
5 . 2. 9 

\ 

2. 710 60 
6 1. 10 1. 1100, 1110 80 
6 2. ' 10 2. 1500 100 
7 1. 11 1. 2000 140 
7 2. 11 2. 2350 160 
8 1. 12 1. 2510 180 
8 2. 12 2. 2750 200 

, 
9 1. 13 1. ,/ 

9 2. 13 2. 

10 1- 14 1. 

10 2. 14 2. " 

usw. 

, Die Gehaltserhöhung der Landesschulinspektoren und der hauptanlt1ieh bestellten Inspektoren der gewerb-
lichen Fortbildungsschulen richtet sich nach der seinerzeitigen Dienstzulage, und zwar entspricht ' 

der alten Dienst- eine Gehalts-

zulage von jährlich erhöhung von 
monatlidl 

Schilling 

1600 110 

2000 140 

2200 150 

2600 185 

3000 230 

3750 310 

.. 
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Vergleichstabelle. 

Wirkliche Lehrer der .verwendungsgruppe 4 (Gehaltsgesetz 1927) ,und Lehrer der 
Verwendungsgruppe L 2 (Gehaltsgesetz 1946). J 

Alter Dienstposten 

Dienstposten 

widerrufliche 
Lehrer 
• 

wirkliche I,.ehrer 

1 
1 
2 
2 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 

Jahr 

1. 
2. 
1. 
2. 
I. 
2. 
I. 
2. 
I. 
2. 

Vergleichsposten 

Gehaltsstufe I 

usw. 

usw. 

2 
2 
3 
3 

;2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 

Jahr 

I. 
2. 
I. 
2. 

1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
I. 
2. 
1. 
2. 

Sie erhalten überdies zu 
der auf dem Vergleichs- ' 
posten erreichten Ge
haltsstufe die für Haupt
schullehrer vorgesehene 
Erhöhung des Gehaltes. 

Wirkliche Lehrer der Verwendungsgruppe 3 und 2 (Gehaltsgesetz 1927) und 
Lehrer der Verwendungsgruppe L 2 (Gehaltsgesetz 1946). 

widerrufliche 
Lehrer 

wirkliche Lehrer 

1 
1 
2 ' 
2 

1 
1 ' 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 

1. 
2. 
1. 
2. 

1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 

usw. 

usw. 

2 
2 
3 
3 

2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 

1. 
2. 
1. 
2., 

1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 

Wirkliche, Lehrer der Verwendungsgruppe 1 (Gehaltsgesetz 1927) und Lehrer 
'/ der Verwendungsgruppe L 3 (Gehaltsgesetz 1946).' , 

widerrufliche 
Lehrer 

wirkliche Lehrer 

1 
1 
2 
2 

1 
1 
2 
2 
3 
3 

1. 
2. 
1. 
2. 

1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 

usw. 

usw. 

1 
1 
2 
2 

1 
1 
2 
2 
3 
3 

1. 
2. 
1. 
2. 

1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
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Vergleichstabelle. 

Leitende Wachebearnte (Gehalts gesetz 1927) und Beamte der Verwendungsgruppe W 1 (B) 
, (Gehal~sgesetz 1946). . 

, 
,Alter Dienstposten Vergleichsposten 

Dienst-
I 

Dienst- Gehalts- Dienstposten- _ Gehaltsstufe 1 ,. 
Jahr 

I 
klasse stuf~ 

Jahr 
posten gruppe 

A B 
, 

Zeitbeför- (, - 1. VI 8 8 , 1. 
derungs- - 2. 8 8 2. 
posten - 3. 9 9 1. 

- 4. 9 9 +. 
5 - 1. - 10 10 1. 

- ,2. 10 10 2. 
- 3. 11 11 1. 
- 4. 11 11 2. 

4 - 1. 12 12 1. 
. - 2 • 12 12 2. 

13 13 1. 
13 13 2. 
14 14 1. 
14 14 2. 
15 15 , 1. 
15 15 2. 
15 16 3. 1. 
15 \ 16 4. 2. 
16 17 1. 
16 17 2. 
17 . 18 1. 
17 18 2. 

i usw. , 

3. DKL. 3 - 1. V' 2 , 1. 
- 2. 2' 2. 

I - 3 .. 3 1. 

- 4. 3 I' 2. 

- 5. 4 1. 
- 6., 4 2. 

I usw. , 
I .. 

2. DKL. IV 1 1. lV- I 1. 
1 2. 1 \ 2. 
2 1. 2 1. 
2 2. 2 2. 
3 1. 3 1. 
3 2. 3 2. 

usw. 

l 
I . 

1. DKL. m 1 III 1 
I .1. 1. 

1 2. 1 2. 
2 1. 2 1. 
2 2. 2 \ 

2. 
3 1. 3 1. 
3 2. 3 2. 

I usw. 

Gendar- n 1 1. n 1 1. 
meriegeneral 1 2. 1 2. 

2 1. 2 1. 
~ usw. , , 

A) Wenn die Ernennung in der 6, Dienstklasse erst nach Erreichnng der 14. Gehaltsstufe im Sinne des Gehaltsgesetzes 1927 (§ 81) 
oder der 16. Gehaltsstufe im Sinne des Gehaltsgesetzes 1946 (§ 11) erfolgt ist. 

B) Wenn sie früher erfolgt ist. .. 

, 
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Vergleidtstabelle 

der Wachebeamten der Dienstklassen. 5 und 6 - ausgenommen leitende Beamte'-':" 
Gehaltsgesetz 1927 und Verwendungsgruppe W 2 (C) für· dienstführende Wache-

beamte (Gehaltsgesetz 1946). • 

a) Gehalt. 

'v 

• Alter Dienstposten Vergleichsposten 
, , 

Dienstklasse I 
GChalts-! Jahr Dienstpostengruppe I 

Gehaltsstufe 

I Jahr stufe A I. B ( 

i 

5 und 6 .1 1. VI (3 und 2) 3. 3 1. 
v 

1 2. 3 3 2. 

2 1. 4 4 1. 

2 2. 4 4 2. 

3 1. 5 5 1. , 
, 3 2. . 5 5 2. 

4 1. 6 6 1. 

4 2. 6 6 2. 

5 1. 7 7 1. 

35 

----
5 2. . . 7 7 2. 

, ----
6 1. 8 8 1. 

6 2. 8 8 2. . 
~ 

7 1. 9 9 1. 
" 

7 2. 9 9 2. 

8 1. 10 10 1. 

8 2. 10 10 2. . 0, 

9 1. 11 11 1. 
. 

, ,9 2. , 11 11 2. 
, 

12 usw. 12 1. 
, 

/ 12 12 2. 

13 13 1. 

13 13 2. 

14 14 1. 

14 14 2. 
n 

15 ' 15 1. 

15 15 2. 

15 16 3. 1. 

15 16 4. 2. 

16 17 1. , 
16 17 2. 

usw. 

Al Wenn die Ernennung in der 6. Dien',tklasse erst nach Erreichung der 14. Gehaltsstufe im Sinn'- des Gehalcsge,etzes 1927 (§ 81) 
oder der 16. GehaltSStufe im Sinne des GehaliSgesetzes 1946 (§ 11) erfolgt ist. . 

B) Wenn sie früher .. 'folgt ist. . " , 

/; 
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b) Dienstzulage. 

Alter Dienstposten Vergleimsposten 

Dienstklasse 

1 
Dienstzulagenstufe I, Jahr Dienstpostengruppe ,I ];)ienstzulagenstufe 

1 
Jilir 

6' 1 1. VI (3) 1 1. 
, 

2: 
, 

2. 

3. D l. 

4. 4. 

2 1. '2 1-

2. 2. 
I; 

3. 3. 

, 4. 4. 
, 

3 1. 

2. r 

3. 
, 

4. 

5 1 1. VI (2) 1 1. 

2. 
l 

2. 
~ 

3. 3. 

4. 4. 

2 1. 2 1. . 
USW. ' 

~ 

~ 

~ 

'" 

~ 

\ 
, 

• -

, 

( 
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Vergleichstabelle 

der Wachebeamten der Dienstklassen .9-7 (Gehaltsgesetz 1927) 
und VqwendungsgruppeW 3 (D) für eingeteilte Wachebeamte (Gehaltsgesetz 1946) . 

Alter Dienstposten . Vergleimsposten 

Dienstposten Dienstklasse Gehaltsstufe Jahr 
Dienstposte~gruppe Gehaltsstufe Jahr (Dienstklasse ) (Dienstklasse ) 

I 

J 

Aspiranten und - - 1. VI (4) 2 1. 
Beaintenanwärter 

2. 2 2. - - " 

- - 3. 3 1. 

- - 4. 3 2. 

Zeitbeförderungsposten 9 1 1. D .. ' 3 1. 
1 . 2. " 

3 2. 

2 1. " 
4 1. 

2 2. " 
4 2. 

3 1. " 
5 1. 

\ 3 2. 5 2. 
" 

·8 4 1. " 
6 1. 

4 2. " 
6 2. 

5 1. ." 7 1.' 

5 2. 
" 

7 2. 

6 1. 
" 

8 1. 

6 2. " 
8 2. 

7 7 1. " 
9 1. 

7 2. , 
" 

9 '2. 

8 1. " 
10 1. 

, 

8 2. "- ·10 2. 

9 1. " 11 -1. 

" 9. 2. " 11 2. , 

usw. . 

.' 

, 

, 

I .-

. 

• 
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Vergleichstabelle. 

Gruppe I: Beamte der Tabakregie und der Staatsdruckerei (Gehaltsgesetz 1927) und Beamte 
der allgemeinen Verwaltung, Yerwendungsgruppe A (Gehaltsgesetz 1946). 

a) Dienstposten ohne Verwendungszulage. 

Alter Dienstposten Vergleichsposten 

I· 
anrechenbare, 

\' I 
Gehaltsstufe 

I Dienstposten Dienstzeit Jahr. Dienstpostengruppe Jahr 
als Beamter 

Aspiranten und - 1. VI 7 1. 
Beamtenanwärter 2. 7 2. -

- 3. 8 1. 

- 4. . 8 2./ 

, 
eingeteilte Beamte' 0 VI 8 1. 

1 " 8 2. 

2 9 1. 

3 9 2. 

4 10 L 

5 10 2. 

6 11 .1. 
q 7 11 2. 

8 12 1. 

9 12 2. 

10 13 1. 

11 V 3 2. 

12 4 1. 
, ,13 4 2. 

14 5 1. 

15 5 2. 

16 6 1. 
; 

17 IV 1 1. 

18 1 2. 

19 2 1. 

20 
i 

2 2. 
\ u,sw. 

y 
I 

, ; 
, 

I 

, 
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Vergleichstabelle. 

Gruppe I: Beamte der Tabakregie und der Staatsdruckerei (Gehaltsgesetz 1927) und Beamte 
. der allgemeinen Verwaltung, Verwendungsgruppe A (Gehaltsgesetz 1946). 

b) Mit einer Verwendungszulage auf gehobenen Dienstposten. 
-

, 
Alter Dienstposten . . Vergleichsposten 

ungekürzter Gehalt und verWendungs-! 
Jahr 

! 

Gehalts-! zulage bis einschließlich . Dienstpostengruppe stufe Jahr 
. .' s . 

, 

7.532 1. m 1 1. 

7.532 2. 1 . 2. 

7.844 L , 2 1. 

.7.844 2. 2 .2. 

8.156 1. 3 1. 

8.156 2. 3 2. 

8.468 1. 4 1. 

8;468 2. 4 2. 

9.028 1. 5 1. 

9.028 2. 5 2. 

9.588 1. 6 1. 

9.588 , 2. 6 2. 
r. 

9.888 1. 7 1. 

9.888 2. 7 2. 

9.888 3. 8 1. 

11.128 1. II 1 1. 

'11.128 2. 1 2. 

11.688 1. 2 1. 

11.688 2. 2 2. 
. 12.038 1. 3 1. 

12.Q38 2. • 3 2. 

12.Q38 3. 4 1. 

usw. 

13.378 1. 4 2. 

13.378 2./ 5 1. 

13.938 1. 5 i 2. 

I 13.938 2. 6 1. 

13.938 3; 6 2. 

usw. I 

16.718 1. I 1 1. 
, 

16.718 2. 1 2. 

17.278 1. 2 1. 

17.278 2. 2 2. 

17.838 1. 3 1. 

17.838 2. 3 2. , 
18.638/ 1. 4 1. 

18.638 2. 4 2. 

18.638 3. ' . 5 1. 

usw. 

" 
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Vergleichstabelle. 

Dtrektor, Vi~dir,ektor, Leiter der Verw.a1tung 
?nd Leiter einer Geschäftsgruppe der Verwaltung 
~er Stlaatsdruckerei (Geha1tsg,esetz 1927) und 
Verwendungsgruppe A oder B ~ür Beamte der 
Qllgemeinen Vel"iW~ltung (Oehaltsges'etz 1946). , 

Der Vel'gleichsposten wird unter Beurteilung 
der~del'en V,er1häh:ni!Sse im. cirrrzelnen'Pal1 vom 
Bundeskanzlero.mt im!Einv.ernehmen mit. dem 
Bundesministerium fü!r 'Fmanzen unter' sinn
Igemäßer . Bledaochlti!llahme ,ruuf dlie IÜhr~~ Ver-
gleichsuabellen Destlimmt. . 

v etgleich~tabelle. 

Grupp~ II: Beamt~ der Tabakregie und der Staats druckerei (Gehaltsgesetz 1927) und Beamte 
der allgemeinen Verwaltung, Verwendungs gruppe B (Gehaltsgesetz 1946). 

a) Dienstposten ohne Verwendungszulage; 

Alter Dienstposten / Vergleichsposten 

I 
anrechenbare 

I ) I 
Dienstposten Dienstzeit Jahr . Dienstpostengruppe Gehaltsstufe Jahr 

als Beamter 

Aspiranten und - 1. VI 4. 1. 
Beamtenanwärter - 2. 4 2. 

0 

- 3. 5 1. 

4. 5 2. 

eingeteilte Beamte 0 VI 5 1. 

. 1 5 2. 

'I 2 , 6 1. , 
~ 3 6 2. 

4 7 1. 

5 7 2. 

6 8 '1. 

7 8 2. 

8 9 1. 

9 9 2. 

10 1q 1. 

11 10 2. 

12 11 1. 
\ 

11 13 2. 

14; 
, 12 L 

15 le 2. 

16 13 '1. 

17 13 . 2. 

18 .14 1. 

. usw . 

" 
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Vergleichstabelle •. 

Gruppe II: Beamte der Tabakregie und der Staatsdruckerei (Gehaltsgesetz 1927) und Beamte 
der allgemeinen Verwaltung, Verwendungsgruppe B (Gehaltsgesetz 1946). 

b) Mit einer Verwendungszulage von S 620 und S 80a.. , 

Alter Dienstposten 
: 

Vergleichsposten 

ungekürzter Gehalt und verwendungs-I 

I 

Gehalts-I zulage bis einschließlich Jahr Dienstpostengruppe stufe Jahr 
.. S 

4338 1. V 1 1. 

4'338 
/ 

2. 1 2. 

4492 1. 2 1. 

4860 1. 2 2. 

4860 2. 3 L 

5063 1. i 3 2. 

" 5063 2. 4 1. 

5266 1. 4 2. 

5266 2. 5 1. 

5469 1. 5 2. 
-

5469 2. 6 1. 

5672 1. IV 1 1. 

5672 2. 1 2. 

5875 1. 2 1. 

5875 2. 2 2. 
, 

6078 1. 3 1. 

60;:8 /j 2. 3 2. 

6390 1. • 4 1. 

6570 
, 

1. 4 2. 

6~82 1. 5 1. 

6882 2. 5 2. 

usW. 

, -

-

-

• 

. , 

I 
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Vergleichstabelle. 

Gruppe n: Beamte der Tabakregie und der Staats druckerei '(Gehaltsgesetz 1927) und Beamte 
\ der allgemeinen Verwaltung, Verwendungsgruppe B (Gehaltsgesetz 1946). 

Cl' Mit einer Vet;wendungszulage von S 1100 und S 1200. 

Alten Dienstposten Vergleic.\sposten '. 

ungekürzter Gehalt und verwendungs-I 
) , 

I Gehalts~ I zulage bis einschließlich . Jahr 
, 

Dienstpostengrupp~ Jahr 
S I stufe 

5543 1. IV 1 1. 

5543 2. 1 '2. 

5746 1. 2 1. 

5746 2. 2 2. 

5949 , 1. 3 1. 

5949 2. 3 2. 

a 
6152 1. 4 1. , 

6152 2. 4 2. 
-

6355 1. 5 1. 
------

6355 2. 5 2. 
----

6558 1. \ 6 1. 
----~ , 

6558 , 2. 
'. 

6 2. 
----

6870 1. " 7 1. 
---- ~---

6870 2. 7 2, 

7182 1. 8 1. 
----

7182 2. 8 2. 

7182 3. e 9 1. 

7182 4. 0 9 2. 

, 

I 

I 

(. 
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Gruppe II: 

Vergleichstabelle. 

Be,amte der Tabakregie (Gehaltsgesetz 1927) und Beamte 
Verwalt~ng, Verwendungsgruppe B (Gehaltsgesetz 1946). 

d) Mit einer' Verwendungszulage von S 2750. 

Alter Dienstposten Vergleichsposten 

43 

der allgemeinen 

ungekürzter Gehalt und verwendungs-I I Gehaltsstufe I Jahr zulage bis einschließlich . Jahr Dienstpostengruppe 
. S ' . , . 7599 1. 1II - 1 1. 

7599 2 • 1 2. 
. ' , 

7802 1. I 2 1. , . ! 
7802 2. 2 2. 

• 
8005 L 3 1. 

, 
8005 2. 3 2. 

8208 1. 4 1. 
, 

8208 2: 4 2. 

8520 1. 5 1. 

8520 2. 5 2. 

8832 1. 6 1., 

8832 2. 6 2. 

., 

, ji 
" 

" 
, 

i 

. 0 

I 

I' 

I 
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Vergleichstabelle. 

Gruppe II1: Beamte der Tabakregie und der Staatsdruckerei (Gehaltsgesetz 1927) und Beamte 
, der allgemeinen V erwaltung, Verwendungsgruppe C (Gehaltsgesetz 1946). , , 

a) Dienstposten ohne Verwendungszulage. 

, 
! Alter Dienstposten Vergleichsposten 

Dienstposten I anrechenbare Dienstzeit' D" I Gehaltsstufe 
\ 

Jahr I als Beamter lenstpostengruppe I I· , 
Eingeteilte Beamte 0 VI 4 i. . 

1 4 2. 

2 5 
. ' . 

1. 0 

3 5 2. 

4 6 1. . 5 6 2. 

6 7 1. 

7 7 2. 

8 8 1. 

9 8 2. 

10 9 1. 

11 9 2. 
. , 

12 10 1. 

13 10 2. 

14 11 1. 
I 

15 11 2. 
I 

16 12 1. 

17 12 2. , 
18 13 1. 

, 19 13 2. . , 
20 14 1. 

21 14 2. 
, 

122 15 1. 

23 , 15 2.' 
\ 

usw. 

"-. 
, 

~ 
\ 

.. 

.' I 

i 
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Vergleichstabelle. 

Gruppe m: Beamte der Staatsdruckerei (Gehaltsgesetz 1927) und Beamte der allgemeinen 
Verwaltung, Verwendungsgruppe C (Gehaltsgesetz 1946). 

! ~ 

b) Mit einer Verwendungszulage von S 330. bzw. S 510. 

Alter Dienstposten Vergleichsposten 

anrechenbare Dienstzeit als Beamter 

I 
Jahr Dienstpostengruppe , I Gehaltsstufe I Jahr 

0 VI 6 1. 

1 6 2. 

2 7 1. I' , 
3 . 7 2. 

4 8 1. 

5 , 8 2. 

6 9 1. 

7 9 2. 

R 10 1. 
.< 

<) 10 2. 

10 11 1. 

11 11 2. 

12 12 1. 

13 12 2. 

14 13 1. 

15 13 2. 

16 14 1. 

17 14 2. 

18 15 1. 

19 15 2. 

20 16 1. 

21 16 2. - . 

22 , 17 1. 

23 17 2. 

24 V 3 1. 

25 3 2. 

26 4 1. 

27 4 2. 

28 5 1. 

29 5 2. 

30 6 1. 

3! 6 2. 
r \ 

" 32 7 1. 

33 7 2 •. 

34 8 1. 

35 8 2. 

36 9 1. 

37 9 2. 
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Vergleichstabelle. 

Gruppe III: Beamte der Staatsdruckerei (Geha!tsgesetz 1927) und Beamte der allgemeinen 
Verwaltung, Verwendungsgruppe C( Gehaltsgesetz 1946). 

c) Mit einer Verwendungszulage von S 1050. 

Alter Dienstposten Vergleichsposten 

ungekürzter Gehalt und verwendungs-I 
Jahr 

I 
Gehaltsstufe I zulage bis einschließlich . Dienstpostengruppe Jahr 

S . 
. I 

4490 1. V 1 1. 

4490 2. 1 2. 
4629 1. I 2 ,1. 

4629 2. • 2 2 . 
4768 1. 3 1. 
4768 2. 3 2. 
4907 1. 4 1. 

4907 2. 4 2. 
5046 1. , 5 1-

5046 2. 5 2. 
5306 1. 6 1. 

5306 2. 6 2. 
5509 1. , 7 1. 

5509 2. 7. 2. 
, 5712 1. \ 8 1. 

I 

I 

5712 2. IV 2 2. 
5915 1. 3. '1. 

5915 2. 3 2. 

.. 6118 1. 4 1. 

6118 2. 4 2. 
, 

6321 
0 

1. 5 1. 

6321 2. 5 2. 
6524 1. 6 1. 

6524 . 2. 6 2. , 
.6727 1. 7 1. , 
6727 2; 7 z: 
6727 3. 8 1. 

- . 

-

\. 
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Vergleichstabelle,. 

Gruppe IV: Beamte der Tabakr~gie und der Staatsdruckerei (Gehalts gesetz 1927) und 
Beamte der allgemeinen V erwaltungJ Verwendungs gruppe D (Gehaltsgesetz 1946). 

a) Dienstposten ohne Verwendungszulage. 

Alter Dienstposten Vergleichsposten , 
, 

I anrechenbare Dienst-I 
Dienst-

I 

Gehalts-I Dienstposten zeit als Beamter Jahr posten- stufe Jahr 
, ~ gruppe 

Beamtenanwärter 
. 

1. VI 2 1. 
N 

2. 2 2. 
3. 3 1. 
4. 3 2. 

Kanzleibeamte und Werkführer 0 VI 3 1. 
1 3 2. 

'. 2 4 1. 
3 4 2. 
4 5 1.. 
5 5 2. 
6 6 1. 
7 6 2. 
8 7 1. 

, 9 7 2. 
10 8 1. 
11 8 2. 
12 9 1. 
13 9 2. 
14 10 1. 
15 , 10 2. , 
16 11 1. . 17 11 ,2. 
18 12 1. . 19 12 2. 
20 13 1. 
21 13 2. 
22 14 1. 
23 ' 14 2. 
24 15 1. 
25 ;15 2. 
26 16 1. 
27 16 2. 
28 17 1. 
29 17 2. 
30 18 1. 
31 18 2. 
32 19 1. 

Vergleichstabelle. 

Gruppe IV: iße,amte der Taba:hegie und der 
Sta,a tsdruckerei {Gehaltsg,e:.etz 1927) und Beamte 
der al1gemcinen VerwaltJllDig . (V,errw'end'lllIlgs
gruppe D) (GeihaltsgesetlZ 1946). 

b) mit einer Verwendungszulage von S 300. 

Die Verwendungszul'Jjg,e ist beim alten Dienst
posten zu' vemachlässig.en, doch ",ind dem Be
amten, der eine solche Zulage ~Il!nehatte, vier 
}ahre .als Beamter zuzuzählen. Aus dem s,ich 
dera.rt eI1gebenden GebQlt auf ,dem .alven Dienst
posten ist nach der Tabelle a) der Vergleichs
posten zu hestimmen. War der Beamte bereits 
1m Höchstbezug, oonn ist der Vergleichsposten 

ein DieJ1lstpo'S\len der Dienstp<>Srengruppe V, Ge-
haltsstufe 4. (1. }ahr). ' 

c) mit Verwendungszulal;e von S 1060. 

[Jer Beamt,e, der den [)ienstposten des Vor
'standes der Hilifs:imterder GenemIdir,e:ktion der 
T.a!b3!Meg~e ~nnehat, .\f;rhält vom 'tage der Er
nennung J<l/u,f diesen [)ienstposten, sofern er' eine 
Dienst~eit von 30 J,ahrenals ß.eamter im Sinne 
des § 107 des ,Gehaltsg,esetzes 1927 l3.ufweist, als 
Vet1gleichsposten einen [)ienstposten der IV. 
Dienstpostengmppe,1. Gehaltsstufe, 1. }ahr; 
Q'J1Idernfalls erhält er diesen Dienstposte,n erst 
von dem Zeitpuniktan, an dem er die obige 
Dienstzeit erreicht hat. 
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Vergieichstabelle. 

Gruppe V: Beamte der Tabakregie und der Staatsdruckerei (Gehaltsgesetz 1927) und Beamte 
- der allgemeinen Verwaltung, Verwendungsgruppe E (Gehaltsgesetz 1946). 

Alter Dienstposten Vergleichsposten 

'I 

anrechenbare 
'Dienstpostengruppe 1 

1 

Dienstposten Dienstzeit Gehaltsstufe Jahr 

, als Beamter 

Tor- und Türhüter 0 VI 2 1. 
, 

~ 

l' 2 2 . 

2 • 3 1. 

3 3 2., 

4 4 1. 

5 4 2. 

6 5 1. 
, 

7 , 5' 2. 

8 6 1. 

9 6 2. 

10 7 1.\ 

11 7 2 . . 
12 8 1. 

I 13 8 2. 

14 9 1. 

15 9 2 . . 
16 10 1. 

17 
. 10 2. , 

18 11 1. . 
19 11 2. -

" \ 
20 12 1. 

21 12 2. 
~ 

22 13 1. 

23 13 2. 

24 - 14 1. 

25 14 2. 

26 15 1. 

27 15 2. 

28 16 1. 

29 
, 

16 2. 

30 17 1. 
..... 

31 17 2. 

32 18 1. 

,e. 
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Vergleichstabelle. 
I 

Gruppe VI: Beamte der Tabakregie und der Staatsdruckerei (Gehaltsgesetz 1927) und Beamte 
der allgemeinen Verwaltung, Verwendungsgruppe B (Gehaltsgeseti 1946). . 

Alter Dienstpos'ten " Vergleichsposten 

I· 
anrechenbare DienstPosteng~~ppe 1 

I 
Dienstposten Dienstzeit - Ge~altsstufe Jahr 

als Beamter. 

Amtswarte 0 VI 1 1. 
1 1 2. 
2 2 1: 

,3 2 2. 
4 3 1. 
5 3 2. 
6 4 . 

.1. 
7 4 2. 
8 5 .1. 

\ 

9,. 5 2. 
10 6 1. 

'. 11 I? 2. 
12 7 1. 
13 7 2. 
14 8 1. 
15 8 2. 

I 16 9 1. 
17 9 2. 
18 10 1. 

~ 

19 10 2. 
20 11 1. 
21 11 2. 

\ 22 12 1. 
23 12' 2. 

,) 

24 13 1. 
25 13 . 2 . 
26 14 1. 
27 14 2. 
28 15 1. . 
29 15 2. 
30 16 1. 
31 16 2. '. 
32 17· 1. 
33 . 17 2. 
34 18 1. 

0. 

, 

, 
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Vergleichstabelle . . 
Bedienstete, auf deren Bezüge die Kolonne 4 des §9, Abs. (2), des Bundesgesetzes BGB1. 

Nr. 310/1936 Anwendung fand, und Verwendungsgruppe A (Gehaltsgesetz 1946). 

Alter Dienstposten Vergleichsposten 

Dienstgrad 

I 
Zusatzgehalt I 

in S Jahr Dienstpostengruppe I Gehaltss~fe 
I 

Jahr 

ehemalige 110 1. VI '8 1. 
VII. und VI: Dienstklasse " 

110 2. 8 , 2. 
, 

110 3. 9 1. 

110 4. 9 2. 

110 5. 10 1. , 
160 1. 10 2. . 
160 2 . 11 1. 

. - 160 3. 11 2. 

I 160 4. 12 1. 

160 5. 12 2. 

230 1. 13 1. 

230 2. 13 2. 

230 3. 14 1. 
0 

lISW. 

--- ------

ehemalige V. Dienstklasse 230 1. V 3 1. 

230 2. 3 2. 

230 3. 4 1. 

230 4. 4 I 2. 

230 5. 5 1. 

265 1. 
) 

5 2. 
I 

265 2. 6 1. 

265 3 6 2. 

265 4. 
0 

7 1. 

265 ~ . 7 2. . 285 I 8 1. 
~. 

usw. 

, 

I 

\ 

-

" 
~ , 

I 
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Vergleichstabelle. 

Bedienstete, auf deren Bezüge die Kolonne 3 des § 9, Abs. (2), des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 310/36 Anwendung fand, und Verwendungs gruppe B (Gehaltsgesetz 1946). 

a) Überleitung nach dem Zusatzgehalt. 

Alter DienStposten Vergleichsposten 

Dienstgrad I Zus~tzgeha1t' I Jahr Dienstpostengruppe I Gehaltsstufe I 
Jahr lOS , 

ehemalige 70 1. VI 6 .' 1. 
VII. u. VI. Dienstklasse 70 2. 6 2. 

70 3. 7 .1. 
0 

70 4. 7 2. 

110 1. 8 1. 

110 2. 8 
, 

2. 

110 . 3. 9 1. 

110 4. 9 2. 

110 5. 10 1. 
/ 

110 6. 10 . 2. 

160 1. " 11 1. 

160 2. 11 2. 

160 3. 12 1. 
" 

160 4. ' 12 2. 

, 160 5. 13 1. 

160 6. 13 2. 

230 1. 14 1. 

230 2. 14 2. 

230 3 .. <- 15 1. 

230 4. 15 2. 

, USW. 

I -----, 

~hemalige V. Dienstklasse 230 1. V 2 1. 
/ 230 2. 2 2. 

230 3. 3 1. 

230 4. 3 2. 

230 5. 4 1. 

230 6. 4 2. 

265 1. 5 'I. 
, 

265 I 2. . 5 2 . 

- usw. 

~ 

, 

, 
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Vergleichstabelle. 

Bedienstete, auf deren Bezüge die Kolonne' 2 des § 9, Abs., (2), des Bundesgesetzes 
, BGBl. Nr. 310/36 Anwendung fand, und Verwendungsgruppe B (Gehaltsgesetz 1946). 

a) Überleitung nach dem Zusatzgehalt. 

Alter Dienstposten Vergleichsposten 

i 
I 

·1 1 
Dienstgrad Zusatzgehalt I 

Jahr Dienstpostengruppe Gehaltsstufe Jahr ! in S I 
I I I 

ehemalige 70 1. VI 6. 1. 
VII. und V{. Dienstklasse 70 2. , 6. 2. 

I 70 3. 
. 7. 1. 

't "-
I 

70· 4. 7. 2. 

110 1. 8. 1. 

110· 2. " 8. 2. 
I 
I 110 3. 9. 1. 

4. ' it 
9. 2. 110 

110 5. 10. 1. , 

; 
I 

I 110 6. 10. 2. 

I 160 1. 11. 1. 
I I 160 2. 11. 2. 

160 3. 12. 1. 

160 4. 12. 2. -
160 5. . 13. L> 

0 

160 6. 13. 2. 

160 7. 14. 1. 

230 1. I ., 14. 2. 

, 230 ' 2. 15. 1. 
-

230 3. 15. 2. 
usw. 

f--

ehemalige 230 1. V 2. 1. 
V. Dienstklasse , 230 2. 2. ., 2. 

230 3. 3. 1. 
,,-, 

230 4. 
, 

3. 2. 

230 5. 4. 1. 

230 6. 4. 2. 

230 7. 5:. 1. 

265 1. 5. 2. 

265 2. 6. 1. 

usw. 

'. ,., 

, 

• 
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Vergleicbstabelle. 

Bedienstete, auf deren Bezüge die Kolonne 2 oder 3 des § 9, Abs. (2), des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 310/36 Anwendung fand, und Verwendungsgruppe B (Gehaltsgesetz 1946). . , ' 

b) überleitung nach dem Grundgehalt. 

Alter Dienstposten Vergleichsposten 

Dienstgrad 
. I Grundgehalts- I Jahr Dienstpostengruppe I Gehaltsstufe 

I Jahr 
stufe I 

ehemalige 5 1. VI 7 1. 

VII. und VI. Dienstklasse 5 2. 7 2. 

6 1. 8 1. 

6 2. 8 2. 

7 1. 9 1. 

7 2. 9 2. 

8 1. 10 1. 

8 2. 10 2. 

9 1. 11 1. 

9 2. 11 2. 

10 1. 12 . 1. 

10 2. '12 2. 

11 1. 13 1. 

11 2. 13 2. 

12 1. 13 3. 

12 2. 13 4. 
I 

13 1. 14 1. 

13 2. 14 2. 
,-,' 

14 1. 15 1. 

, 14 2. 15 2. 

15 1. 16 1. 

15 2. 16 2. 

016 1. 16 3. 
, 

16 '2. 16 4. 

17 1. 
" 

17 1. 

17· 2. 17 2. ' 

18 1. 18 1. 

18 2. 18 2. , 

"" 

, 
\ 

, Diese .Vergleichstabelle ist nur dann anzuwenden, wenn sich bei der überleitung nach dem 
Zusatzgehak (Vergleichstabellen Seite 51 und 52) ein niedrigerer Vergleichsposten ergeben würde.' 

• 
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" 
VergleichstabeUe. 

Bedienstete, auf deren Bezüge § 10, Abs. (1), ces Bl,mdesgesetzes !3GBl. Nr .. 310/36 Anwen-
dung fand, und Verwendungsgruppe A und B (Gehaltsgesetz 1946). . " 

Alter Dienstposten Vergleichsposten 

Dienstgrad I Gehaltsstufe I Jahr Dienstpostengruppe I Gehaltsstufe ! Jahr 

ehemalige 1 1. IV 1 1. 
IV. Dienstklasse 1 2. 1 2. 

1 3. 2 ~. 

1 4. 2 2. 
" 2 1. 3 1. 

2 2. 3 2. 

2 3. 4 I 1. 
, 

~ USW. 

---' 

ehemalige 1 1. m 1 1. 
1II. Dienstklasse 

1 2. 1 2. 

1 3. 2 1. 

1 4. 2 2. 

2 1. 3 
\ 

1. 

2 2. 3 2. 

·2 3. 4 1. 

usw. 
. 

-.--- -~ 

ehemalige 1 1. n . 1 1. 
1I. Dienstklasse 

1 2. 1 2. 

1 3. 2 1. 

1 4. 2 2; 
Q 

2 1. 3 1. 

2 2. 3 2. 

usw. 

-'--"--_.: 

ehemalige 1500--1750 .1. I 1 1. 
I. Dienstklasse 

2. 1 2. 

3. 2 1. 

4. 2 2. 

5. 3 1.' 

6. 3 2. 

7. -4 1. 

usw. I 
, 
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Vergleicbstabelle. 

Bedienstete, auf deren Bezüge die Kolonne des § 9, Abs. (2), des Bundesgesetzes 
BGBl., Nr. 310/36 Anwendung fand, und Verwendungsgruppe D (Gehaltsgesetz 1946). 

(Überleitung nach dem ~rundgehalt.) 

Alter, Dienstposten Vergleichsposten' 

Dienstgrad I 
Grund- \ . Jahr Dienstpostengruppe . \ Gehaltsstufe I Jahr gehaltsstufe 

0 

ehemalige 1 1. VI 3 1. 0 

XI. bis VIII. Dienstklasse 1 2. 3 2. '-

2 1. 4 1. 

2 2. 4 2. 
3 1. 5 1. 

3 2. 5 2. 

4 1. 6 1. 

4 2. (, 2. 

5 1. 7 -1. 

5 2. '7 2. 

6 1. S 1. 

6 2. 8 2. 

7 1. 9 1. 

7 2. ? 9 2. , 
8 1. 10 .1. 

8 2. 10 2. 

9 1. 11 1. 

9 . 2. 11 2. 

10 1. 12 1. 

10 2. 12 2. 

11 1. 13 1. 

11 / 2. 13 2. 

12 1. > 14 1. 

12 2. 14 2. 

13 1. c 15 • L 

13 2. 15 2. 

14 1. c 16 1. 

14 2. 16 2. 

15 1. 17 1. 
, 

15 f' 17 2. . 16 1. 18 1. 

16 2. 18 2. 

17 1. " , 19 1. 

17 2. I? 2. 

18 1. 19 3. 
• 18 2. 19 -4. 

\ 
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Erläuternde Bemerkungen 
zum Entwurf. des Gehaltsgesetzes 1946. 

Das Beamten-Überleitung,sgesetz vom 
22. August 1945 hat das alte österr,eichische 
Dienstrecht in der Fassung, die es am 
13. März 1938 hatte, wieder in Kraft gesetzt. 
Die Bezüge der öffentlichen Bed1ensteten je-
doch sind neu zu regeln. ' 

Der vqrliegende Gesetzentwurf regelt die 
Bezüge der Bundesbeamten. Er stellt im 
\v;esentlicheneine Neulassung de,s Gehalts
gesetzes 1927 dar und paßt die ,ziffern-

. mäßigen Gehaltsansätze wie auch andere 
verbesserungsbedürftige Bestimmungen die
,ses Gesetze's den geänderten " Verhältnissen 
an. Der Entwurf ist das Ergebnis eingehen
der Beratungen, an denen außer den zustän
digen Mini.sterien auch die Gewerkschaften 
der öffentlichen iBediensteten teilgenommen 
haben. 

Die Gliederung d,es GehaUsgesetzes 1927 
ist beibehalten worden.' Eine Vereinfachung 
bedeutet es, daß von den sechs iBeamten
kategorien des alten. GehaUsgesetze,s zwei 
wegfallen, nämlich die "Angehörigen des 
Bundesheeres"und die "Beamten der Tabak
rElgie, der Staatsdruck.erei und der Wien er 
Zeitung". Die Zahl der Verwendungsgruppen 
ist von acht auf fünf vermindert worden., die 
Zahl der Dienstklassen von zehn auf sechs. 
Das Ortsklassensystem wurde gl;inzlich abge~ 
schafft. Die Einrichtung der A,spiranten und 
ßer Beamtenan)Värter ist fallengelassen wor
den; die Anstellung der Nal/,hwuchskräfte er
folgt in Zukunft sofort' an das Beamtenver
bültnis rpit entsprechenden Bezügen. Dafür 
ist das Dienstverhältnis während der ,ersten 
vier Jahre kündbar gemacht, um eine ange
messene Erprobungs,zeit zu 'schaffen. Die Be
zugsansätze sind unt,er dem Gesichtspunkt 
neu erstellt worden, daß auch die junge 
Nachwuchskraft in der niedrigsten Verwen
d~mgsgruppe wenigstens das Existenzmini
mumerhalten soll. Das System der Fa
milienzulagen hat eine V.erbesserung er
fahren. 

Die Gehaltsansätze sind bereits vor einigen 
Monaten festgelegt worden. D~e Rückwirkung 
der Lohnerhöhungen der letzten Zeit auf die 
Bezüge der Bundesbeamten steht außer 
Zweifel. Um 'in dem Falle, daß Gehaltser-

, höhungen nötigweroen, nicht das Gesetz und 
, . das sorgfältig ausgewogene Bezugsschema 

ändern zu müssen, ist vorgesehen, die Ge
haltserhöhung in der Form von Teuerungs
zulagen zu gewähren. Diesem Zwecke dient 
die Bestimmung des § 68, Abs. (4). 

Die Grundsätze für die Gewährung von 
Ruhe- und Versorgungsgenüssen sind im all
gemeinen unverändert aus de~ Gehalts
gesetz 1927 übernommen, bis auf gewisse 
Einschränkungen . beim Zusammentreffen 
mehrerer Bezüge aus öffentlichen Mitteln 
und bei der Versorgung jüngerer, arbeits
fähiger HinterbHehener. Die Ausiwirkungen 
des Beamten-üherleitungsgesEltze,s ,erfordern 
Übellgangsbeiltimmungen im Gehaltsgesetz, 
die nur ,eine vorübergehende Bedeutung ,. 
haben werden. ' 

Im einzelnen wird zu d'en Bestimmungen 
des Entwurfes, bemerkt: 

Zu § 1: 
Das Gesetz soll für aUe Bundesbeamten 

ohne Unterschied des Geschlechtes Geltung 
haben. 

Zu § 2: 
Die Einteilung der Bundesbeamten in die 

Kategorien der Beamten derallg,emeinen 
Verwaltung, der Richter und staatsanwalt
schaftliehen Beamten, der Lehrer und iBeam
ten des SchulaufSiichtsdienstes und der 
Wachebeamten wird, da sie zweckmäßig ist, 
aus dem Gehaltsg~.sle,tz; 1927 übernommen. Die 
Kategorie der 'Angehörigen des Bundes~ 
heeres wird' aufgelassen; das ist e1ne Folge 
der Anordnung des Alliierten Rates für öster
reich, betreffend das Ve'rbot des Bundes
heere,s. Die Kategorie der· Beamten der Tabak~ 
regie und Staalsdruckerei wird aufgelassen, 
weil hiefür kein Bedarf besteht. Das Tabak" 
monopol wird durcheiue Aktiengesellschaft 
geführt und die )lochvorhandenEln ,öffenUicli
rechtlichen Beamten der Tabakregie lassen 
sich ,ebenso wie die Beamt.en der Staats
druckerei ohne Schwierigkeit in di,e Kate
gorie der Beamten der allgemeinen V.erwal
,tung eingliedern. 

Zu § 4: 
Während bis 1938, ein Untersohied zwi

schen der Aufnahme. in den Vorber,eitungs
dienst als Beamtenanwärter und der später 
- zuerst nach zwei Jahren, .zuletzt nach drei 
Jahren - erfolgenden automatischen Anstel-
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lung gemacht wurde, erfolgt nunmehr die herigen V,erwendungsgruppe 5 (so auch des 
AufnabJmeals Beamter unmittelbar durch KanzlElidienstes, wie dies bei der Gemeinde 
Ernennung. Damit wird ,der Erkenntnis über Wien seit langelm der Fall list) in sich 
das Wesen der Aufnahme Rechnung getragen schließen soll, in die aber auch Dienstver
und das Beamtendie.nstr,echt mit der Verfas- richtungen eing,ereiht werden soHen, die bis~ 
sung,derzufolge der iBundesprjilsid'ent die her von Beamten des fachtechnischen 
Bundesangestellten ernennt [Artil"el 65, Dienstes vernehen worden sind. Wie bisher 
Ahs. (2), lit. al, in' übe~einstimmung ge- werden die Voraussetzungen für die Erlan-

, bracht. gung von Dienstposten für' die, einzelnen 
Zu §5: Dienstzweige dureh Verordnung der Bundes-

Der Notwendigkeit, den Beamten vor regierung bestimmt. HinSlichtlich der Erleich
seiner d'efinitiven Anstellung zu erproben, terungen zur Erlangung von Dienstposten, 
wird dadurch Rechnung getragen, daß der wie ,sie der, § 7 des Beamten-Überleitungs
Beamte die ersten vier Jahr,e nach s8!mer An- gesetzes vorschreibt, wird auf die Verord
stellung in einem provisorischen, kündharen nung der Bundelsregierung vom 2. Juli 1946, 
Dienstverhältni,s steht. Die Frage, wie lange iB. G. BI. Nr. 130, verrwiesen. ' 
dieses provisorische Dienstvlerhältnis dauern Zu § 7: 
soll, hat den Gegenstand eingelhender Bera- Das Gehaltsgesetz 1927 hatte die für die 
tun gen, !insbesondere auch mit den Gewerk- Beamten der Il:Ugemeinen Verwaltu.n:g vorzu
schaften gebildet. Es wurde dabei sowohl sehenden Dienstposten ,in zehn Dienstklassen 
darauf hingewiesen, daß der V orbereitungs-, eingeteilt. Das Gehaltsgesetz 1946 v,ereinfacht 
dienst bisher nur dr,ei J,ahre (vor 1934 sogar diese Einteilung, indem es die D1ienstposten 
nur zwei Jahre) gedauert habe, wie ander- nur in sechsDienstpostengruppen einteilt. Die 
seits auch darauf, daß ,ein länger,e,s Provi- Dienstpostengruppen I bis V entsprechen im 
sorium' am Platze WäN~' 'und daß auch eine allgemeinen den alten Dienstklaslsen I bis V, 
dem deutschen BeamtenreehtentIehnte Be- während die Dienstpostengruppe VI für d,i,e 
stimmung, die das Definitivum an ein Min~ NormaUaUlfbahn der Bißlamten der leinz,elne,n 
destalter - etwa das 28. Lebensjahr - VerwenduDglSgil'uppen ohne weif,ere u,nter
knüpft, zweckmäßig ,erschiene.Schließlioh teilung bestlimmt ist. 
wurde auf d,er mittleren Lilliie ~ines vierjäh- Nach dem Gehaltgesetz 1927 konnten die 
rigen Provisoriums Einigkeit erzielt. Beamt,en in der Normallaufbahn durch Zeit-
Zu § 6: ablauf hQhere DienstklasseTI (Zeitbeförde

rung) oder die Bezüge einer höheren Dienst-An Stell~ der Verwendungsgruppen 1 bis b, 

die das Gehaltsg.esetz 1927 für die allgemeine ~~~~s~~;~~:~~~~~!s~:g~~~~rj:c~:iuJ!!:~e:~, 
Verwaltung vorsah, werden nunmehr, um di,e höhere Gehaltsistufen his zu einem Höchst- 0 

P,ersonalverwaltung zu vereinfa<,hen, nur 
mehr fünf Verwenduhgsgruppen (Abts E) gehalt vorrücken; iJm Gehaltsgesetz 1946 wer-

den diese Vorrückungsarten, die letzten 
vorgesehen. Die Verwendungsgruppe A ent- ßn.des ohnedies nur eine automatische Vor
spricht diabei der bisherigien Ver,wendungs-
gruppe 8, die Verwendungs'gr.uppe B rnckung in höhere Bezüge sind, in eine ßin-

heimehe Vorrftckung in höhere Gehaltsstufen der V,erwendungsgruppe 7, ferner in 
großen Zügen, die VeflWendungsgruppe C ,lJUsammengefaßt. 
der Ver:wendungsgruppe 6 und die V,erwen- Zu §§ 8 und 9: 
dungsgruppe D den VerwendungSigrupperi 5 Die Bestimmungen über den Dienstrang 
und 4, schließlich die Verwendungsgruppe E und die AIittstitel sind aus dem Geh alts
den Verwendungsgruppen 3 und' 2. Für gesetz 1927 übernommen. 
Dienstv,errichtungen, für di1eseinerzeit die 
Verwendungsgruppel vorgesehen war, sollen Zu §§ 10 und 11: 

'künftig keine Beamtendienstposten vorge- Das Bezugssystem de~ Beamten wird gegen~ 
sehe'n werd,en.; dies lentspricht auch i:m all- über dem des Gehaltsge'setzes 1927 sehr ver
gemeinen der Praxis bei der Auf.stellung der einfacht. 
Dienstpostenpläne in den letzten Jahren Nach dem Gehaltsgesetz 1927 setzten sich 
vor 1938. pie Verwendungsgruppe C ist als die Bezüge der Beamten der allgemeinen 
Ergebnis eingehender Besprechungen mit den Verwaltung (Diensteinkommen) aus einem 
Ressorts und den Gewer~schaften zur Sohaf- Jahr,esgehalt und einem nach drei Ortsklassen 
fung eines für di,e Führung der V,errwaltunggestaffelten Ortszuschlag in der Höhe von 

. wichU,gen gehobenen mittleren Dienstes be- ,15, 12 und 8 v. H. des Gehaltes zusammen. 
stimmt, der. neben den alten DJenstvl~rrich- Der sich so ergebende Bezug wurde aus An
tungen der Verwendungsgruppe 6 wm Teil laß einer Budgetsanienng um 4 bis 6 v. H. 
auch gehobene DieJ1Stvermchtungen der bis- gekürzt; dazu trat aus Anlaß einer Nov.alli'~-
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rung des Mietengesetzes eti.n:e Weine Mietzins
'entschädigung. Die Beamtenanwärter erhiel·· 
teneinen Jahresbezug ohne Ortszuschl~g. 

Demgegenüber sieht d8$' Gehaltsgesetz 1946 
.einen einheitlichen Monatsgehalt' vor. Von 
einer Differenzierung der Bezüge nach dem 
Dienstort wurde Abstand genommen; hier,bei 
war die Überlegung' entscheidend, ·eine solche 
Differenzierung lasse sich in Anbetracht der 
Tatsache nicht rechtfertigen, daß in kleineren 
Orten der Ersparnis am Lebensaufwand bel 
Ernährung, Verkehrsmitteln usw. meistens ein 
erhöhter Aufwand für Erziehung der Kinder, 
aber· auoh verminderte Vorrüekung,smöglich
keiten gegeni,fberstehen. 

Während bisher die Beamtenanwärter wäh
rend des Vorbereitungsdienstes nur einen 
unzureichenden' Jahresbezug erhielten, sollen 
die provisorischen Beamten nunmehr den vol
len Gehalt beziehen; der Unter,schied ZWlll de-

: flinitiven Beamten besteht nur in der Kündi
, gungsmögliehkeit. 

Bei Erstellung der Bezüge wurde vOn nach
stehendem Grun.qsatz ausgegangen: Die 
neuen Bezüge sollen, im Durchschnitt jeden
falls, den ohnedies bereits stark gedrückten 
Lebensstandard halten, den das deutsche Be
soldungssohemagewährt hat. Sie sollen über
dies im wesentliehen den Relationen der 
Bezüge der Kategorien untereinander ange
paßt. werden, . die sich 'nach dem Gehalts
gesetz 1927 ergeben. Die Anfangsbezüge 
sollen, woe.s notwendig ist, entsprechend ge
hoben werden .. Die Bezüge ,sind seit Septern· 

\ • ber d. J. als Vor.schüsse [~ 3, Abs. (2), des 
Beamten-Überleitungsgesetzes] bereits in 
Geltung 'gesetzt. Teuerungserscheinungen ,soll 
vorerst ·durch Teuerung,szThschläge Rechnung 
getragen werden. 

Zu § 12: 
Der Aufbau' der~Familienz~lagen Hchließt 

sich' eng an den Aulibau des Gehaltsge
. setzes 1927 an. Die Familienzulage wird ein
heitlich mit 20 S pro Kopf beme:ssen. 

Zu §§ 13 bis 19, 21 bis 24 und 26: 

Zu § 20: 
Die ÜberstellJung, d'es Beamten: in eine 

höhere V,erw,endungsgruppe wird derart ge· 
regelt, daß der Beamte aus Anlaß d,er über
steUung jedenfalls als Entgelt dafür, daß ihm 
nunmehr eine höhel'e Verwendung zugewie
sen wird, ·einen höheren Bezug erhä1t. 

Zu § 25: . 
Während nach dem Gehaltsgesetz 1927 ein 

PtlUsionsbeUrag in der Höhe von 3·2v. H. 
oder voiI 2'8 v. H .. der Ruhegenußbemes
iSungsgrundlage (78'3 v. H.der Akt~vitätsbe
züge) 'eingehoben wurde, wird nunmehr d'er 
vereinfachte Weg der Einhebung eines Pen
sionsbeitrages ,in ·der Höhe von 2'5 v. H. des 
.GehaUe,s gewählt. 

Zu §§ 27 bis 33: 
Der Ab~chnitt IIenthiilt die S'onderbestim

mung,en für Richter und staatsanwaltschaft-
1iehe Beamte. Ste w,eichenin ihr,em Aufbau 
'von .den ,sonderhestimmungen, di,e das Ge
haltsgesetz 1927 vor:sah, nicht' wesentlich ab. 

Ein Abweichen v'om Aufbau des Gehalts
gesetzes 1927 ergibt sich daraus, daß - und 
daslBlelbe gilt auch für die- Abschnitte III 
und IV - nunmehr im Sonderabschnitt nur 
d1e 'Von den allgemeinen Bestimmungen ab
weichenden Bestimmllngelil enthaUen ,sind. 

Zu §§ 34 bis 41: 
Der Abschnitt IH enthält die Sonderbe

,stimmungen für die Lehl"ler. Bei den Hoch
schulas,si:st,enten wurde auf WUllisch cl·er Ge
wer~schaft (Hochschullehrer) ,an Stlelle der. 
Einteilung in drei Klassen mit feisten Gehäl
tern eine einlieitlichi V,e'rwendungsgruppe 
der Hochschulassilst,enten mitautomaHscher 
Vorrückullig in di,e ~ höheren' GehaUss1ru.ren 
gewählt. 

Den' ordentlichen Hochs0hulprofessmen 
wurd6! geg,enüber dem Gehaltsges1etz 1927 
eine weitere Gehaltsstufe zuerkannt, ,so daß 
;der Höchstg,ehalt d,eg ordentlichen Hoch
schulpr(}fessorSi nunmehr dem Gehalt der 
I. meil1stklasSlB, 4. Gehaltstuf·e; der aUge
meinen Verwaltung 'entspricht. Wie bisher 
sind die Lehrer (abges,ehen von den Hoch
:schullehrern) in Verwendung,sgruppen ·e,inge- ' 
teilt; ·die Dle,tails dieser Einteilung sind aus 
einer besonderen Anlage zu ,ers.ehen. 

.. Difl Bestimmungen über den Anfall und 
die Einstellung der Dienstbeizüge, über ihre 
Auszahlung, über die Fe,sts·etzung und die 
Zahl d·er Dienstposten, über die Ernennung 
aufein~n anderen Dienstposten, über die Derzeit wer·den die Bezüge der Lehrer an 
Aufschiebung upd dieIJenimung der Vor- den PtlLchtschullen llndiln den Fortbildung,s
rü~k:ung in höhere Bezüge, über die Neben- .schulen vom Bund be,stritten, obwohl nach 
gebühren, die Anrechnung von ,Dienstzeiten dem Stand der V,erfassung 1929 es sich hier
für die Erlangung höhere,r Bezüge, di,e bei um BOOi,enstete handelt, di,e nicht unter 
Naturalbezüge, den Gehaltsvorschuß und die, ·de,r Diensthoheit des Brundes 'steheill. Über die 
Bezüge der im Ausland verwend·eten Bem:h- künftige Gelstaltung d,es Dtienstv,erhältnisses 
ten sind den' Bestimmungen . des Gehalts- der in Hede ,stehenden Lehl'er ,ist noch nicht 
,gesetzes 1927 nachgebildet: das letzte Wort gespr@chien. Dile Vorlage 
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wählt ,eine, Fassung, die sich nur auf Bundes
lehrer bezieht, ,die aber hei der EinteiLung 
d,e,r L,ehrer ,in Verwendungsgruppen ,sich auf 
d1e hauptsächlichen Schultypren, Mitte1schu
len, FortbiLdungslschulen, Hauptschulen und 
Volksls,chulen stützt, 'so daß sie, allgemein an-
wendbar i,st. ' 

Zu §§ 42 und 45: 
Der Arufbau des Dienstpostenschemas für 

die Wachreheamtenenthält ,eine Neuerung. 
Währ:end nach dem Gehaltsgeisetz 1927 eine 
formelle Au~gHederung in V,erwendung's
gruppen n~cht 'stattfan~, wurde JlJunmehr ,eine 
,solche AufgU,ederung vorgenommen. Mit die
ser organisator1schEm VerheSise-rung wurd'8 
einem Wunsch der Gewerkschaft (Wache
beamten) Rechnung getragen. Im GIiUnd
aufbau dere,inzelnen Di.en'stzweige d,er 
Wachebeamten .hat sich geg'enüber dem Stand 
des Gehll;ltsgesetzes 1927 nichts Wesentliches 
geändert. Der D1e:nstzweig "WachehiUs
dienst" eist dazu- be.~timmt, ,einem allfäUigen 
vorübergehenden Bedarf nach ,einem ,solchen 
b ienlstabzuheUen. 

Zu '§ 46: 
Die Pensionsbemessung is.t für Beamtß 

mit und ohne Hochschulbildung ,einheitlich 
gestaltet. P,enSlionsbegünstigungen, zum Bei
spiel' für Krieg.sbeschädigte und Kriegsteil
nehmeraus demerst-e:n ,Weltkrieg, bleiben 
aufrecht. 'Dag,egen' sind PensionshegünstJi
gungen aus Anlaß der Teilnahme am Krieg 
1939-1945 nicht in Aussi0ht genommen.' . ' , 

Zu § 47: 
Die Ruhegenußbemes.sung,sgnmdlage wur

de mit 78'3 v. H. der anrechenbaren Akfiv
bezüge in der gleichen Höhe festgesetzt wie 
im Gehaltsgesetz 1927. 

Zu §§ ~8 bis 58: \ 
Die Bestinunwigen über die Höhe der 

Witwenpension, der Walisenpension, des 
Erziehungsbeitrage-s und des Todfallsbei
trages, über die Abfertigung lind den Pen
sJof!svorschuß ,sind aus dem Gehaltsge
setz 1927 übernommen. Diie Höhe der Fa
milienzulagen für Pensionisten richtet sich: 
nach d·en Bestimmungen über die Familtien
,wlagen der aktiven Beamten (§ 12). Für 
~-\.usllahmsfäUe, die in den Ereignissen der 
letzten 'Jahre begründet sein können, ist in 
§ 63 ,vorgesorgt. , il 

Neu hingegen ist die Aufnahme von Vor
schriften über die Einschränkung dCls An
spruches auf Rnhe- und Versorgungsgenuß. 
Solche Vorschriften haben früher verstreut 
in anderen Gesetzen bestanden '(Verwal
tungsersparungsgesetz, Pensionsstillegungs
gesetz u. a.) und sirid jetzt zusammenge-

59 

zogen' und angepaßt in da,s Gehaltsgesetl 
aufgenommen worden. Im wesentlichen, han
delt es sich um die Durchführung des Grund
satzes, daß keine Doppelversorgung :lUS 

Staatsmitteln erfolgen soll (§§ 53 bis 55). 
Einen Sonderf.all hehandelt § 52. Hier ist vOr 
allem an die zahlreichen Ver,songungsfälle 
ge,dacht, die durch d·en kriegsbedingten Tod 
d-es Beamten, lentsl>lmden isind. Den' V,er,sor
gungsanspruchder Witwe inanen Fällen 
ohne Rücksicht auf Alter, Arbeitsfähigkeit 
Uild Bedürftigkeit ,aufrechtzuerhalten, würde 
eine große finanzielle Belastung des Staates 
bedeuten und wäre auch aus volkswirt
schaftl:ichen und sozialen Erwägungen 
schwer zu vertreten. Infolgedessen soll die 
Witwe - bei Erfüllung der allgemeinen Vor- " 
aussetzung - nur dann ver.sorgungsberech
Hgt s~in, wenn sie wenigstens das 35. Le
'bensjahr vollendet hat oder wenn dJie Ehe' 
wenigstens zehn Jahre gedauert hat oder 
wenn nach dem Verstorbenen wenigstens 
ein eheliches, in der ,Betreuung der Witwe 
stehendes Kind !im Alter unter 14 Jahren 
hinterblieben 1st. 

, . 
Zu §§ 59 bis 64: 

§ 59 führt den Grundsatz dur0h, daß :las 
neue öffentlich-rechtli0he Dienstverhältnis 
zur Republik österreich durch die Aufnahme 
in einen der neuen Per.sonal,stände hegrün
det wird (§ 7 des Beamten-Überleitungsge-
setzes). ' 

Di~ Abr~chnung der Gehaltsvonschüsse 
erfordert' eine besond~e Regelu.n.g. B~kannt
licher,halten alle bei einer österreichischen 
Dienststelle verwendeten Beamten Vor
schüsse,auf die mit dem n,euen Gehalts
g~setz festzusetzenden Bezüge. Ursprünglich 
war in Übereinstimmung mit dem Wunsche 
der Gewerkschaften daran gedacht, alle 
diese Vorschüsse bEüderendgültigen Be
zugsregelung ahzurechnen, wobei zu weuig 
bezahlte Beträge hätten nachgezahlt werden 
soUen, die Einbringung zuviel bezahlter und 
in gutem Glauben v,erbrauchter Beträge 
jedoch im Einklang mit der östeorreichischen 
Recht,ssprechung unterblieben wäre. Da sich 
aqer die endgültige Regelung der Bezüge 
wi·der Erwarten hinausge.wgen ,hat, und der 
Zeitraum, für 'den die Vorschüs;s,e abzurech
nen und Bezüge nach~uzahlen wären, ein zu 
langet geworden ist, nmß aus -staats,finanzi
ellen Gründen ej,ae Einschränkung Pl:ltz 
greifen. , 

Die §§ 60 und 61 dieJ;j.ender Überl~Hung 
der Beamten in die neuen Per:sonalstände. 

§ 62 führt aus, welche Personen als Ruhe
ständler nach den Beshimmungen de,s neueu 
Gehaltsgesetzes behandelt werden kömien. 
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. Es sind dies die Rehabilitierten und diele-' §68 sieht in Übereinst:i:mmung mit einer 
nigen Personen, die nach dem 27. April1Ü4!) schon rur die Vor·schüslse geltenden Bestim
tatsächlich bei einer österreichischen Dienst- mUng vor, ·daß bei der überleitung in das 
s'te11e verwendet und dann nur wegen Dienst- neue Gehaltsgesetz in der Regel kein Be
unfähigkeit oder Erreichens der Alters- amter eine Minderung seineiS DieIii?tbezuges 
grenze in den Ruhestand verls'etzt wurden. erfährt. Beförderungen in der reichsdeut-

Der § 64 hält die Zulage für Kriegsbescllii- sehen Zeit wellden dabei nicht anerkannt. 
digte aus dem ersten Weltkrieg mit der Be- Der A'npa'ssung de:t: Bezüge an erhöhte 
günstigung aufrecht, daß der alte Schilling- Lebenskosten. dient die Bestimmung des 

betrag in neuen Schillingen ausgezahlt wird: ~~~ä~~un~S v~n 6~e~~~:n~:z!~;{!~!~~gU~~1~ 
Zu §§ 65 bis 68: solche vorläufige Maßnahmen ,soll bewirkt 

werden, daß das Gehaltslschema an ,s:ich un
angetastet bleibt. 'Im geeigneten Zeitpunkt 
sollen dann die Teuerungszuschläge ent
weder in das Gehaltsschemaeingebaut od·el· 
aufgelas!sen werden. 

Die ,doppelte Anrechnung von HaftzeHen 
(§ 66, Abs. 1), die Zurechnung von Dienst
jahren bei Dienstunfähigkeit oder Tod. durch 
polibische Verfolgung [§ 66, Abs. (3)f, die 
Zuerkennung weiterer Vorrückungsstu[en 
[§ 66, Abs. (2)], die Möglü~hkeit, versäumte 
Dienstjahre nachzutragen [§ 67, Abs. (2)] 
oder vorzeitig in d,en Ruhestand zu treten 
[§ 66, 1\bs. (4)] sind Be.günstigungen für 
politisch Verfolgfe, die den Richtlinien des 
Ministerratsbesc.hlusses . wim 9. Jänner 1946 
en tsprechen, 

Eine bedeutsame Neue,rung st.ellt § 67, 
Abs. (1), dar, der die Altersgrenze der Be
amten allgemein mit 65 Lebensjahren fest
setzt und ibestimmt, daß der Beamte mit 
Erreichen der Altel'sgrenze von G e s e t
z e s weg e n in den dauernden Ruhestand 
tritt. Eine ähnliche Bestimmung galt bisher 
n,ur für die R!ichter. ' 

Für Gemaßr,egelte ist ,eine Ausnahme vo'r
gesehen, für die Hoch$chullehrer bleiben die 
bisherigen Bestimmu:I1gen in Kraft. Auch 
kann in einzelnen Fällen die Bundesregie-
rung eine Ausnahme bewilligen. I 

;' 

, 

Zu §§ 69 bis 71: 
Dje Schlußbestimmungen regeln das Ver

hältnis des neuen Gehaltsgelsetzes zu den 
bisherigeu. gehaltsrechtlichen Vor,s'chriften 
und die Anwendbarkeit der neuen Vor
schriften für 'die Beamten ,an Fonds, Stif
tungen und Anstalten unter der Verwaltung 
des Bunde,s. . 

Die in Betracht kommenden Gewerk
Isehiaften, das ,sind die 'Gewerks,chaft de·r 
öffentlich Angestellten und 'die Gewerk~ 

schaft der Post- und Telegraphenbediensfe
ten, haben dem .. Entwurfe mit. der nachste
henden Ausnahme zugestimmt: Sie streben 
eine vollstä:nd1ge Aibrechnung der Bezüge ab 

,1. Mai 1945 an, während der Efitwud in sei
nem § 59 nur eine teilweis.e Erfüllung dieses 
Wunsches (Abrechnung .für die ZeH ,ab 
1. September 1946) bringt. 

Wien, am 22. Oktober 1946. 
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